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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Gesetz zur Schaffung einer grund­
gesetzkonformen Rechtsgrundlage für  
den Vollzug der Sicherungsverwahrung  

in Baden-Württemberg

Vom 20. November 2012

Der Landtag hat am 14. November 2012 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Buches 5  
des Justizvollzugsgesetzbuches

Das Justizvollzugsgesetzbuch vom 10. November 2009 
(GBl. S. 545), geändert durch Artikel 58 der Verordnung 
vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 72), wird wie folgt ge-
ändert:

1.	Dem Buch 4 des Justizvollzugsgesetzbuches wird fol-
gendes Buch 5 angefügt:

»Buch 5

Vollzug der Sicherungsverwahrung  
(JVollzGB V)

Abschnitt 1

Grundsätze

§ 1

Ziele des Vollzugs

	 Der Vollzug der Sicherungsverwahrung dient dem 
Ziel, die Gefährlichkeit der Untergebrachten für die 
Allgemeinheit so zu mindern, dass die Vollstreckung 
der Unterbringung möglichst bald zur Bewährung 
ausgesetzt oder für erledigt erklärt werden kann. Im 
Vollzug der Sicherungsverwahrung sollen die Unter-
gebrachten fähig werden, künftig in sozialer Verant-
wortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.

Tag	 I N H A LT � Seite

52999_GBl_17_2012.indd   581 23.11.12   08:16



582	 GBl. vom 28. November 2012� Nr. 17

nahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu 
dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis 
steht. Sie ist nur so lange zulässig, bis ihr Zweck er-
reicht ist oder nicht mehr erreicht werden kann.

Abschnitt 2

Aufnahme und Behandlung

§ 5

Aufnahmeverfahren

	 (1) Bei der Aufnahme werden die Untergebrachten 
über ihre Rechte und Pflichten in einer für sie ver-
ständlichen Form unterrichtet. Mit den Untergebrach-
ten ist unverzüglich ein Zugangsgespräch zu führen, in 
dem sie auch über die Ausgestaltung der Unterbrin-
gung informiert werden.

	 (2) Nach der Aufnahme werden die Untergebrachten 
alsbald ärztlich untersucht und der Anstaltsleiterin 
oder dem Anstaltsleiter oder den von diesen beauftrag-
ten Bediensteten vorgestellt. Beim Aufnahmeverfah-
ren und bei der ärztlichen Untersuchung dürfen andere 
Untergebrachte oder Gefangene nicht zugegen sein; 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der oder des 
Untergebrachten.

§ 6

Behandlungsuntersuchung

	 (1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vor-
bereitung der Vollzugsplanung unverzüglich eine um-
fassende Behandlungsuntersuchung unter Berücksich-
tigung wissenschaftlicher Erkenntnisse an.

	 (2) Die Behandlungsuntersuchung erstreckt sich auf 
alle Umstände, deren Kenntnis für eine planvolle Be-
handlung der Untergebrachten und für die Beurteilung 
ihrer Gefährlichkeit maßgeblich sind. Im Rahmen der 
Behandlungsuntersuchung sind insbesondere die Ur-
sachen der Straftaten, die individuellen Risikofaktoren 
sowie der Behandlungsbedarf, die Behandlungsfähig-
keit und die Behandlungsmotivation der Unterge-
brachten festzustellen. Gleichzeitig sollen die Fähig-
keiten der Untergebrachten ermittelt werden, deren 
Stärkung ihrer Gefährlichkeit entgegenwirken kann. 
Erkenntnisse aus vorangegangenen Freiheitsentzie-
hungen sind einzubeziehen.

	 (3) Bei der Behandlungsuntersuchung wirken Be-
dienstete verschiedener Fachrichtungen in enger Ab-
stimmung zusammen. Soweit dies erforderlich ist, 
sind externe Fachkräfte einzubeziehen. Die Unterge-
brachten wirken an der Behandlungsuntersuchung 
mit.

§ 2

Gestaltung des Vollzugs

	 (1) Die Untergebrachten sind unter Achtung ihrer 
Grund- und Menschenrechte zu behandeln. Niemand 
darf unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
unterworfen werden.

	 (2) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung ist frei-
heitsorientiert und therapiegerichtet auszugestalten. 
Den Untergebrachten sind die zur Erreichung der Voll-
zugsziele erforderlichen Behandlungs- und Betreu-
ungsmaßnahmen anzubieten.

	 (3) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebens-
verhältnissen soweit wie möglich anzugleichen. Es 
soll den Bezug zum Leben außerhalb des Vollzugs er-
halten, die Untergebrachten in ihrer Eigenverantwor-
tung stärken und ihnen helfen, sich in das Leben in 
Freiheit einzugliedern. Schädlichen Folgen des Frei-
heitsentzugs ist entgegenzuwirken. Die Untergebrach-
ten sind vor Übergriffen zu schützen.

	 (4) Bei der Gestaltung des Vollzugs und bei allen Ein-
zelmaßnahmen werden die unterschiedlichen Lebens-
lagen und Bedürfnisse der Untergebrachten, insbeson-
dere im Hinblick auf Alter, Geschlecht und Herkunft, 
berücksichtigt.

§ 3

Mitwirkung und Motivierung

	 (1) Die Erreichung der Vollzugsziele erfordert die Mit-
wirkung der Untergebrachten. Ihre Bereitschaft hierzu 
ist fortwährend zu wecken und zu fördern. Die Moti-
vationsmaßnahmen sind zu dokumentieren.

	 (2) Zur Motivierung können auch besondere Vergüns
tigungen gewährt oder bereits gewährte besondere 
Vergünstigungen wieder entzogen werden. Die An-
sprüche der Untergebrachten nach diesem Gesetz blei-
ben unberührt.

§ 4

Stellung der Untergebrachten

	 (1) Die Untergebrachten unterliegen den in diesem 
Gesetz vorgesehenen Beschränkungen ihrer Freiheit. 
Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht ent-
hält, dürfen ihnen nur solche Beschränkungen aufer-
legt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung 
der Ordnung der Justizvollzugsanstalt oder zum 
Schutz der Allgemeinheit vor erheblichen Straftaten 
unerlässlich sind.

	 (2) Von mehreren geeigneten Maßnahmen ist die
jenige zu wählen, die die Untergebrachten voraus-
sichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maß
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§ 8

Behandlung

	 (1) Den Untergebrachten sind die zur Erreichung der 
Vollzugsziele erforderlichen Behandlungsmaßnahmen 
anzubieten. Diese haben wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu berücksichtigen. Soweit standardisierte Ange-
bote nicht ausreichen oder keinen Erfolg versprechen, 
sind individuelle Behandlungsangebote zu entwickeln.

	 (2) Bei der Behandlung wirken Bedienstete verschie-
dener Fachrichtungen in enger Abstimmung zusam-
men. Soweit dies erforderlich ist, sind externe Fach-
kräfte einzubeziehen. Die Untergebrachten wirken an 
ihrer Behandlung mit.

	 (3) Den Untergebrachten sollen Bedienstete als feste 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

§ 9

Sozialtherapeutische Behandlung

	 Den Untergebrachten sind sozialtherapeutische Be-
handlungsmaßnahmen anzubieten, wenn dies aus 
behandlerischen Gründen angezeigt ist. Die Behand-
lung soll in einer für den Vollzug der Sicherungs
verwahrung zuständigen Justizvollzugsanstalt erfol-
gen.

§ 10

Verlegung, Überstellung und Ausantwortung

	 (1) Untergebrachte können abweichend vom Voll
streckungsplan in eine andere für den Vollzug der 
Sicherungsverwahrung zuständige Justizvollzugsan-
stalt verlegt oder überstellt werden, wenn

1.	 die Erreichung der Vollzugsziele hierdurch geför-
dert wird,

2.	 dies zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit 
oder einer erheblichen Gefahr für die Ordnung der 
Justizvollzugsanstalt erforderlich ist oder

3.	 zwingende Gründe der Vollzugsorganisation dies 
erfordern.

	 (2) Untergebrachte dürfen ausnahmsweise in eine für 
den Vollzug anderer Freiheitsentziehungen zuständige 
Justizvollzugsanstalt, Teilanstalt, Außenstelle oder 
Abteilung verlegt oder überstellt werden

1.	 zur Behandlung, insbesondere in einer sozialthera-
peutischen Anstalt,

2.	 zur Durchführung einer Behandlungsuntersuchung 
oder Begutachtung,

3.	 zur Behandlung einer Krankheit oder besseren me-
dizinischen Versorgung in einem Justizvollzugs-
krankenhaus oder in einer Krankenabteilung einer 
Justizvollzugsanstalt, 

§ 7

Vollzugsplan

	 (1) Aufgrund der Behandlungsuntersuchung wird un-
verzüglich ein Vollzugsplan erstellt, der die indivi
duellen Behandlungsziele festlegt und die zu ihrer Er-
reichung geeigneten und erforderlichen Maßnahmen 
benennt. Der Vollzugsplan enthält mindestens Anga-
ben über

  1. � psychiatrische, psychotherapeutische oder sozial-
therapeutische Behandlungsmaßnahmen,

  2. � andere Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaß
nahmen,

  3. � Maßnahmen zur Förderung der Behandlungsmo-
tivation,

  4. � die Unterbringung in einer anderen sozialthera-
peutischen Einrichtung,

  5.  die Zuweisung zu Wohngruppen,

  6.  Art und Umfang der Beschäftigung,

  7.  Maßnahmen zur Gestaltung der Freizeit,

  8. � Maßnahmen zur Ordnung der finanziellen Ver-
hältnisse,

  9. � Maßnahmen zur Ordnung der familiären Verhält-
nisse,

10. � Maßnahmen zur Förderung von Außenkontakten,

11. � Maßnahmen zur Vorbereitung eines sozialen 
Empfangsraums,

12.  vollzugsöffnende Maßnahmen sowie

13.  Entlassungsvorbereitung und Nachsorge.

	 (2) Der Vollzugsplan ist fortlaufend auf seine Umset-
zung hin zu überprüfen und mit der Entwicklung der 
Untergebrachten sowie mit weiteren für die Behand-
lung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang zu hal-
ten. Hierfür sind im Vollzugsplan angemessene Fristen 
vorzusehen, die sechs Monate nicht übersteigen sol-
len.

	 (3) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschrei-
bung des Vollzugsplans werden Konferenzen mit den 
an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten 
durchgeführt. An der Behandlung mitwirkende Perso-
nen außerhalb des Vollzugs sollen in die Planung ein-
bezogen werden; sie können mit Zustimmung der Un-
tergebrachten auch an den Konferenzen beteiligt 
werden.

	 (4) Der Vollzugsplan wird mit der Billigung durch die 
Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter wirksam. Die 
Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass der 
Vollzugsplan in bestimmten Fällen erst mit ihrer Zu-
stimmung wirksam wird.

	 (5) Die Vollzugsplanung wird mit den Untergebrach-
ten erörtert. Ihnen wird Gelegenheit gegeben, eine 
Stellungnahme in der Vollzugsplankonferenz abzuge-
ben. Der Vollzugsplan ist ihnen auszuhändigen.
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	 (3) Werden vollzugsöffnende Maßnahmen nach Ab-
satz 1 nicht gewährt, ist den Untergebrachten das Ver-
lassen der Justizvollzugsanstalt für eine bestimmte 
Tageszeit unter ständiger und unmittelbarer Aufsicht 
durch Justizvollzugsbedienstete (Ausführung) zu ge-
statten. Ausführungen erfolgen mindestens vier Mal 
im Jahr. Sie dienen der Erhaltung der Lebens
tüchtigkeit, der Förderung der Mitwirkung an der Be-
handlung oder der Vorbereitung weiterer vollzugsöff-
nender Maßnahmen und dürfen nur versagt werden, 
wenn konkrete Anhaltspunkte die Gefahr begründen, 
dass die Untergebrachten sich trotz besonderer Vor-
kehrungen dem Vollzug der Sicherungsverwahrung 
entziehen oder die Ausführung zu erheblichen Straf
taten missbrauchen werden. Die Ausführungen un
terbleiben auch dann, wenn die zur Sicherung erfor
derlichen Maßnahmen den Zweck der Ausführung 
gefährden.

	 (4) Durch vollzugsöffnende Maßnahmen wird die 
Vollstreckung der Sicherungsverwahrung nicht unter-
brochen.

§ 12

Vollzugsöffnende Maßnahmen  
aus wichtigem Anlass

	 (1) Vollzugsöffnende Maßnahmen können auch aus 
wichtigem Anlass gewährt werden. Wichtige Anlässe 
sind insbesondere die Teilnahme an gerichtlichen 
Terminen, die medizinische Behandlung der Unter-
gebrachten sowie der Tod oder die lebensgefährliche 
Erkrankung naher Angehöriger der Untergebrach- 
ten.

	 (2) § 11 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

	 (3) Ausführungen aus wichtigem Anlass sind auch 
ohne Zustimmung der Untergebrachten zulässig, wenn 
dies aus besonderen Gründen notwendig ist.

§ 13

Freistellung aus der Unterbringung  
und Verlegung in den offenen Vollzug 

zur Vorbereitung der Entlassung

	 (1) Die Justizvollzugsanstalt kann den Untergebrach-
ten nach Anhörung der Vollstreckungsbehörde zur 
Vorbereitung der Entlassung Freistellung aus der Un-
terbringung bis zu sechs Monaten gewähren. § 11 Ab-
satz 2 und 4 gilt entsprechend.

	 (2) Den Untergebrachten sollen für die Freistellung 
nach Absatz 1 Weisungen erteilt werden. Sie können 
insbesondere angewiesen werden, sich einer von der 
Justizvollzugsanstalt bestimmten Betreuungsperson 
zu unterstellen, sich an bestimmten Orten oder in be-
stimmten Einrichtungen außerhalb des Vollzugs auf-
zuhalten und jeweils für kurze Zeit in die Justizvoll-

4.	 auf Antrag der Untergebrachten aus wichtigem 
Grund,

5.	 zur Entlassungsvorbereitung in einer Einrichtung 
des offenen Vollzugs oder

6.	 vorübergehend zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr für die Sicherheit der Justizvollzugsanstalt 
oder für Leib oder Leben von Untergebrachten oder 
Dritten.

	 Die Unterbringungsbedingungen sollen sich im Rah-
men der vorhandenen Gegebenheiten von denen der 
Strafgefangenen unterscheiden, soweit dies mit der 
Aufgabenerfüllung der aufnehmenden Anstalt verein-
bar ist. Im Übrigen bleiben die Rechte der Unterge-
brachten nach diesem Gesetz unberührt.

	 (3) Untergebrachte können mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde in ein anderes Land verlegt werden, 
wenn die Voraussetzungen der Absätze 1 oder 2 vor-
liegen und die zuständige Behörde des anderen Lan-
des zustimmt.

	 (4) In begründeten Fällen ist das befristete Überlassen 
von Untergebrachten in den Gewahrsam einer Poli-
zei-, Zoll- oder Finanzbehörde zulässig. Die Justiz
vollzugsanstalt kann zur Durchführung der Ausant-
wortung Anordnungen treffen.

Abschnitt 3

Vollzugsöffnende Maßnahmen

§ 11

Vollzugsöffnende Maßnahmen

	 (1) Vollzugsöffnende Maßnahmen sind insbesondere

1.	 das Verlassen der Justizvollzugsanstalt für eine be-
stimmte Tageszeit in Begleitung einer Bezugsper-
son (Begleitausgang) oder ohne Begleitung (Aus-
gang),

2.	 das Verlassen der Justizvollzugsanstalt für mehr als 
einen Tag (Freistellung aus der Unterbringung), 
wobei die einzelne Freistellung die Dauer von zwei 
Wochen nicht übersteigen soll,

3.	 die regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Jus
tizvollzugsanstalt unter Aufsicht Vollzugsbediens
teter (Außenbeschäftigung) oder ohne Aufsicht 
(Freigang).

	 (2) Vollzugsöffnende Maßnahmen nach Absatz 1 wer-
den zur Erreichung der Vollzugsziele mit Zustimmung 
der Untergebrachten gewährt, sobald und soweit zwin-
gende Gründe nicht entgegenstehen, insbesondere 
konkrete Anhaltspunkte die Gefahr begründen, dass 
die Untergebrachten sich dem Vollzug der Sicherungs-
verwahrung entziehen oder die vollzugsöffnenden 
Maßnahmen zur Begehung erheblicher Straftaten 
missbrauchen werden.
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§ 17

Ausstattung des Zimmers, persönlicher Besitz

	 Die Untergebrachten dürfen ihr Zimmer in angemes-
senem Umfang mit eigenen Gegenständen ausstatten. 
Hierdurch dürfen die Übersichtlichkeit des Zimmers 
sowie die Sicherheit und Ordnung der Justizvollzugs-
anstalt nicht beeinträchtigt werden.

§ 18

Kleidung

	 Die Untergebrachten dürfen eigene Kleidung tragen 
und eigene Bettwäsche benutzen, soweit sie für Reini-
gung und Instandsetzung auf eigene Kosten sowie für 
regelmäßigen Wechsel sorgen. Bei Bedarf oder auf 
Antrag der Untergebrachten stellt die Justizvollzugs-
anstalt Kleidung und Bettwäsche zur Verfügung und 
ordnet diese persönlich zu.

§ 19

Verpflegung

	 (1) Die Untergebrachten nehmen an der Gemein-
schaftsverpflegung der Justizvollzugsanstalt teil. Sie 
sind gesund zu ernähren. Auf ärztliche Anordnung 
wird ihnen eine besondere Verpflegung gewährt.  
Ihnen wird ermöglicht, Speisevorschriften ihrer Reli
gionsgemeinschaft zu befolgen.

	 (2) Den Untergebrachten kann gestattet werden, sich 
selbst zu verpflegen, soweit nicht die Sicherheit oder 
schwerwiegende Gründe der Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt entgegenstehen. Die Untergebrachten sol-
len angeleitet werden, sich gesund zu ernähren.

	 (3) Soweit Untergebrachte sich selbst verpflegen, tra-
gen sie die Kosten und werden von der Gemein-
schaftsverpflegung ausgenommen. Die Justizvoll-
zugsanstalt unterstützt die Untergebrachten durch  
einen zweckgebundenen Zuschuss mindestens in 
Höhe der ersparten Sachaufwendungen. Die Justizvoll-
zugsanstalt kann stattdessen Lebensmittel zur Ver
fügung stellen.

§ 20

Einkauf

	 (1) Die Untergebrachten erhalten die Möglichkeit, un-
ter Vermittlung der Justizvollzugsanstalt in angemes-
senem Umfang einzukaufen. Die Justizvollzugsanstalt 
wirkt auf ein Angebot hin, das auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Untergebrachten Rücksicht nimmt. 
Der Einkauf kann in Form eines Listeneinkaufs durch-
geführt werden.

zugsanstalt zurückzukehren. Die Freistellung nach 
Absatz 1 wird widerrufen, wenn dies die Behandlung 
erfordert.

	 (3) Zur Entlassungsvorbereitung können Unterge-
brachte mit ihrer Zustimmung in Anstalten oder Abtei-
lungen des offenen Vollzugs untergebracht werden, 
wenn sie dessen besonderen Anforderungen genügen, 
insbesondere nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem 
Vollzug der Sicherungsverwahrung entziehen oder die 
Unterbringung im offenen Vollzug zu erheblichen 
Straftaten missbrauchen werden.

§ 14

Weisungen

	 (1) Die Justizvollzugsanstalt kann für die vollzugs
öffnenden Maßnahmen Weisungen erteilen.

	 (2) Bei der Ausgestaltung der vollzugsöffnenden 
Maßnahmen ist den Belangen des Opfers Rechnung 
zu tragen.

§ 15

Zustimmung der Aufsichtsbehörde

	 Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass in 
bestimmten Fällen die Entscheidung über die Verle-
gung in den offenen Vollzug, die Gewährung vollzugs-
öffnender Maßnahmen mit Ausnahme der Ausführung 
sowie die Gewährung von vollzugsöffnenden Maß-
nahmen aus wichtigem Anlass und zur Vorbereitung 
der Entlassung erst mit ihrer Zustimmung wirksam 
wird.

Abschnitt 4

Unterbringung, Grundversorgung, Tageseinteilung

§ 16

Unterbringung

	 (1) Untergebrachte werden im geschlossenen Vollzug 
untergebracht.

	 (2) Die Untergebrachten erhalten ein Zimmer zur al-
leinigen Nutzung. Die Zimmer sind so zu gestalten, 
dass den Untergebrachten ausreichender Raum zum 
Wohnen und Schlafen zur Verfügung steht. Ein bau-
lich abgetrennter Sanitärbereich ist vorzusehen.

	 (3) Sofern Untergebrachte hilfsbedürftig sind oder für 
sie eine Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht, 
können sie mit anderen gemeinsam untergebracht 
werden, wenn diese zustimmen. Bei Hilfsbedürftig-
keit bedarf es der Zustimmung beider Untergebrach-
ter.
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boten erscheint und die Untergebrachten hierfür ge-
eignet sind.

	 (5) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Jus
tizvollzugsanstalt kann ein Besuch davon abhängig 
gemacht werden, dass sich die Besucherin oder der 
Besucher durchsuchen oder mit technischen Mitteln 
oder sonstigen Hilfsmitteln auf verbotene Gegen-
stände absuchen lässt. Aus den gleichen Gründen kann 
die Anzahl der gleichzeitig zu einem Besuch zugelas-
senen Personen beschränkt werden.

§ 23

Verbot von Besuchen

	 Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Besu-
che untersagen,

1.	 wenn die Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt gefährdet würde,

2.	 bei Besucherinnen oder Besuchern, die nicht Ange-
hörige der oder des Untergebrachten im Sinne des 
Strafgesetzbuchs sind, wenn zu befürchten ist, dass 
sie einen schädlichen Einfluss auf die Unterge-
brachte oder den Untergebrachten haben oder die 
Eingliederung behindern würden.

§ 24

Überwachung von Besuchen

	 (1) Besuche dürfen aus Gründen der Behandlung oder 
der Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt 
überwacht werden, es sei denn, es liegen im Einzelfall 
Erkenntnisse dafür vor, dass es der Überwachung 
nicht bedarf. Die Unterhaltung darf überwacht wer-
den, soweit dies im Einzelfall aus den in Satz 1 ge-
nannten Gründen erforderlich ist.

	 (2) Die optische Überwachung von Besuchen kann 
durch technische Hilfsmittel erfolgen. Auf eine Über-
wachung nach Satz 1 sind die Untergebrachten und 
ihre Besucher vorher hinzuweisen. Zur Verhinderung 
der Übergabe von Gegenständen können besondere 
Vorkehrungen, insbesondere durch Tischaufsätze oder 
Trennscheiben, getroffen werden, wenn bei der oder 
dem Untergebrachten verbotene Gegenstände gefun-
den wurden oder sonst konkrete Anhaltspunkte vorlie-
gen, dass es zu einer verbotenen Übergabe von Gegen-
ständen kommt.

	 (3) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaub-
nis der Justizvollzugsanstalt übergeben werden. Un-
tergebrachten dürfen Nahrungs- und Genussmittel in 
geringer Menge übergeben werden. Die Justizvoll-
zugsanstalt kann anordnen, dass die Nahrungs- und 
Genussmittel durch ihre Vermittlung beschafft wer-
den.

	 (2) Gegenstände, die die Sicherheit oder Ordnung 
der Justizvollzugsanstalt gefährden, sind vom Einkauf 
ausgeschlossen.

	 (3) Für den Einkauf dürfen die Untergebrachten ihr 
Hausgeld nach § 49 Absatz 2, ihr Taschengeld nach  
§ 49 Absatz 1 und ihr Sondergeld nach § 50 Absatz 1 
sowie ihr Eigengeld, soweit dieses nicht als Überbrü-
ckungsgeld notwendig ist (§ 48), verwenden.

§ 21

	 Tageseinteilung und Bewegungsfreiheit

	 (1) Die Untergebrachten sollen durch die Tagesein
teilung an eine eigenverantwortliche Lebensführung 
herangeführt werden. Die Tageseinteilung umfasst 
insbesondere Zeiten der Behandlung, Beschäftigung 
und Freizeit sowie der Nachtruhe.

	 (2) Außerhalb der Nachtruhe dürfen sich die Unter
gebrachten in den für sie vorgesehenen Bereichen  
der Justizvollzugsanstalt einschließlich des Außenbe-
reichs frei bewegen. Einschränkungen sind zulässig, 
soweit es die Sicherheit oder schwerwiegende Gründe 
der Ordnung der Justizvollzugsanstalt erfordern oder 
ein schädlicher Einfluss auf andere Untergebrachte zu 
befürchten ist.

Abschnitt 5

Verkehr mit der Außenwelt

§ 22

Pflege sozialer Beziehungen, Besuche

	 (1) Die Untergebrachten haben das Recht, Kontakte 
mit Personen außerhalb der Justizvollzugsanstalt im 
Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes zu pfle-
gen. Der Kontakt zu Angehörigen und Personen, von 
denen ein günstiger Einfluss auf die Untergebrachten 
erwartet werden kann, wird gefördert.

	 (2) Die Untergebrachten dürfen regelmäßig Besuch 
empfangen. Die Gesamtdauer des Besuchs beträgt 
mindestens zehn Stunden im Monat.

	 (3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, 
wenn sie die Behandlung oder Eingliederung der Un-
tergebrachten fördern oder persönlichen, rechtlichen 
oder geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die von 
den Untergebrachten weder schriftlich erledigt, noch 
durch Dritte wahrgenommen oder bis zur Entlassung 
aufgeschoben werden können.

	 (4) Den Untergebrachten sollen über Absatz 2 hin
ausgehende mehrstündige unbeaufsichtigte Besuche 
(Langzeitbesuche) ermöglicht werden, wenn dies zur 
Förderung familiärer, partnerschaftlicher oder ihnen 
gleichzusetzender Kontakte der Untergebrachten ge-
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3.	 zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel mit Per-
sonen, die Opfer der Straftat sind, einen schäd
lichen Einfluss auf diese hat.

	 (3) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die Unter-
gebrachten. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die 
Justizvollzugsanstalt die Kosten in begründeten Fällen 
in angemessenem Umfang übernehmen.

§ 27

Überwachung des Schriftwechsels

	 (1) Der Schriftwechsel der Untergebrachten darf über-
wacht werden, soweit dies aus Gründen der Behand-
lung oder aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
der Justizvollzugsanstalt erforderlich ist.

	 (2) Der Schriftwechsel der Untergebrachten mit ihren 
Verteidigern wird nicht überwacht. Die Schreiben dür-
fen, ohne sie zu öffnen, auf verbotene Gegenstände 
untersucht werden. Liegt dem Vollzug der Sicherungs-
verwahrung eine Straftat nach § 129 a StGB, auch in 
Verbindung mit § 129 b Absatz 1 StGB, zugrunde, gel-
ten § 148 Absatz 2 und § 148 a StPO entsprechend; 
dies gilt nicht, wenn die Untergebrachten sich in einer 
Einrichtung des offenen Vollzugs befinden, ihnen 
vollzugsöffnende Maßnahmen oder Freistellung aus 
der Unterbringung nach § 13 Absatz 1 gewährt wor-
den sind und ein Grund, der die Anstaltsleiterin oder 
den Anstaltsleiter zum Widerruf oder zur Rücknahme 
von vollzugsöffnenden Maßnahmen oder der Freistel-
lung ermächtigt, nicht vorliegt.

	 (3) Absatz 2 gilt entsprechend für Schreiben von Un-
tergebrachten an

1.	� die Volksvertretungen des Bundes und der Länder 
sowie an deren Mitglieder,

2.	� das Europäische Parlament und dessen Mitglieder,

3.	� den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,

4.	� den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe,

5.	� die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder sowie die Aufsichtsbehörden nach § 38 des 
Bundesdatenschutzgesetzes,

6.	 den Europäischen Datenschutzbeauftragten,

7.	 den Europäischen Bürgerbeauftragten,

8.	� den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Natio-
nen sowie

9.	� den Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Fol-
ter, den zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung 
von Folter und die entsprechenden nationalen Prä-
ventionsmechanismen,

	 wenn die Schreiben an die Anschriften dieser Stellen 
gerichtet sind und den Absender zutreffend angeben. 

	 (4) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn Unter-
gebrachte oder ihre Besucherinnen oder Besucher ge-
gen Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes getroffene Anordnungen trotz Ermahnung 
verstoßen. Einer Ermahnung bedarf es nicht, wenn es 
unerlässlich ist, den Besuch sofort abzubrechen.

§ 25

Besuche bestimmter Personen

	 (1) Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwäl-
ten und Notaren in einer die Untergebrachte oder den 
Untergebrachten betreffenden Rechtssache sind zu ge-
statten. Die Justizvollzugsanstalt kann die Modalitäten 
der Besuche entsprechend ihren organisatorischen 
Möglichkeiten regeln. Der Besuch kann davon abhän-
gig gemacht werden, dass sich die Besucher vorher 
aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justiz-
vollzugsanstalt durchsuchen oder mit technischen 
Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln auf verbotene Ge-
genstände absuchen lassen. Eine Kenntnisnahme vom 
gedanklichen Inhalt der von Verteidigern mitgeführten 
Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist unzulässig.

	 (2) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht. 
Zur Übergabe von Schriftstücken und sonstigen Un-
terlagen bedürfen Verteidiger, Rechtsanwälte und No-
tare keiner Erlaubnis, sofern dies unmittelbar der Vor-
bereitung oder Durchführung der Verteidigung oder 
der Erledigung einer die Untergebrachte oder den Un-
tergebrachten betreffenden Rechtssache dient. Beim 
Besuch von Rechtsanwälten und Notaren kann die 
Übergabe von Schriftstücken oder sonstigen Unterla-
gen aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Jus-
tizvollzugsanstalt von der Erlaubnis abhängig gemacht 
werden.

	 (3) § 27 Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt.

§ 26

Recht auf Schriftwechsel

	 (1) Untergebrachte haben das Recht, unbeschränkt 
Schreiben abzusenden und zu empfangen.

	 (2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann 
den Schriftwechsel mit bestimmten Personen untersa-
gen,

1.	 wenn die Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt gefährdet würde,

2.	 wenn zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel mit 
Personen, die nicht Angehörige der Untergebrach-
ten im Sinne des Strafgesetzbuchs sind, einen 
schädlichen Einfluss auf die Untergebrachten hat 
oder die Erreichung der Vollzugsziele behindert, 
oder
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rin oder den Absender zurückgegeben oder, sofern 
dies unmöglich oder aus besonderen Gründen untun-
lich ist, behördlich verwahrt.

	 (4) Schreiben, deren Überwachung ausgeschlossen ist, 
dürfen nicht angehalten werden.

§ 30

Telefongespräche

	 (1) Den Untergebrachten ist zu gestatten, Telefonge-
spräche unter Vermittlung der Justizvollzugsanstalt zu 
führen. Beschränkungen zu Zeiten der Nachtruhe sind 
zulässig. Die Vorschriften über die Überwachung, Un-
tersagung und den Abbruch des Besuchs gelten ent-
sprechend. Eine beabsichtigte Überwachung teilt die 
Justizvollzugsanstalt den Untergebrachten rechtzeitig 
vor Beginn des Telefongesprächs und den Gesprächs-
partnern der Untergebrachten unmittelbar nach Her-
stellung der Verbindung mit.

	 (2) Die Kosten der Telefongespräche tragen die Unter-
gebrachten. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die 
Justizvollzugsanstalt die Kosten in begründeten Fällen 
in angemessenem Umfang übernehmen.

§ 31

Pakete

	 (1) Den Untergebrachten ist zu gestatten, Pakete zu 
empfangen. Die Justizvollzugsanstalt kann Anzahl, 
Gewicht und Größe von Sendungen festsetzen und 
einzelne Gegenstände vom Paketempfang ausnehmen, 
soweit die Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt oder die Erreichung der Vollzugsziele ge-
fährdet wäre.

	 (2) Pakete sind in Gegenwart der oder des Unterge-
brachten zu öffnen. Ausgeschlossene Gegenstände 
können zur Habe genommen oder an die Absenderin 
oder den Absender zurückgesandt werden. Nicht aus-
gehändigte Gegenstände, durch die bei der Aufbe-
wahrung Personen verletzt oder Sachschäden verur-
sacht werden können oder die verderblich sind, dürfen 
vernichtet werden. Die hiernach getroffenen Maß
nahmen werden der oder dem Untergebrachten eröff-
net.

	 (3) Den Untergebrachten ist zu gestatten, Pakete  
zu versenden. Der Versand kann aus Gründen der  
Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt un-
tersagt werden. Zu diesem Zweck kann der Inhalt 
überprüft werden.

	 (4) Die Kosten des Paketverkehrs tragen die Unterge-
brachten. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die 
Justizvollzugsanstalt die Kosten in begründeten Fällen 
in angemessenem Umfang übernehmen.

Schreiben der in Satz 1 genannten Stellen, die an Un-
tergebrachte gerichtet sind, dürfen nicht überwacht 
werden, wenn die Identität des Absenders zweifelsfrei 
feststeht.

§ 28

Weiterleitung und Aufbewahrung  
von Schreiben

	 (1) Die Untergebrachten haben Absendung und Emp-
fang ihrer Schreiben durch die Justizvollzugsanstalt 
vermitteln zu lassen, soweit nichts anderes gestattet 
ist.

	 (2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unver-
züglich weiterzuleiten.

	 (3) Die Untergebrachten haben eingehende Schreiben 
unverschlossen zu verwahren, sofern nichts anderes 
gestattet wird. Die Schreiben können auch verschlos-
sen zur Habe gegeben werden.

§ 29

Anhalten von Schreiben

	 (1) Schreiben können angehalten werden, wenn

1.	� die Vollzugsziele oder die Sicherheit oder Ordnung 
einer Justizvollzugsanstalt gefährdet würden,

2.	� die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- 
oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,

3.	� sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Dar-
stellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten,

4.	 sie grobe Beleidigungen enthalten,

5.	� sie die Eingliederung anderer Untergebrachter oder 
Gefangener gefährden können oder

6.	� sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder 
ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache 
abgefasst sind; ein zwingender Grund zur Abfas-
sung eines Schreibens in fremder Sprache liegt in 
der Regel nicht vor bei einem Schriftwechsel zwi-
schen deutschen Untergebrachten und Dritten, die 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder 
ihren Lebensmittelpunkt im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes haben.

	 (2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellun-
gen enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt 
werden, wenn die oder der Untergebrachte auf die Ab-
sendung besteht.

	 (3) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird dies der 
oder dem Untergebrachten mitgeteilt. Hiervon kann 
vorübergehend abgesehen werden, wenn dies die Si-
cherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt erfor-
dert. Angehaltene Schreiben werden an die Absende-
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	 (2) Die Justizvollzugsanstalt kann Anordnungen zum 
Gesundheitsschutz und zur Hygiene treffen.

§ 36

Anspruch auf medizinische Leistung

	 (1) Die Untergebrachten haben einen Anspruch auf 
notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizi-
nische Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit. Der Anspruch umfasst Unter-
suchungen zur Früherkennung von Krankheiten und 
Vorsorgeleistungen. Die Beurteilung der Notwendig-
keit orientiert sich an der Versorgung der gesetzlich 
Versicherten. Leistungen zur medizinischen Reha
bilitation und ergänzende Leistungen werden erbracht, 
soweit die Belange des Vollzugs dem nicht entgegen-
stehen.

	 (2) Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst die Versor-
gung mit Hilfsmitteln nach § 33 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch, wenn dies nicht mit Rücksicht auf 
die Kürze des Freiheitsentzugs unangemessen ist.

	 (3) An den Kosten für medizinische Leistungen kön-
nen die Untergebrachten in angemessenem Umfang 
beteiligt werden, höchstens jedoch bis zum Umfang 
der Beteiligung gesetzlich Versicherter.

§ 37

Verlegung aus medizinischen Gründen

	 (1) Kranke, pflegebedürftige oder hilfsbedürftige Un-
tergebrachte können in eine zur Behandlung ihrer 
Krankheit oder in eine für ihre Versorgung besser ge-
eignete Justizvollzugsanstalt oder in ein Justizvoll-
zugskrankenhaus überstellt oder verlegt werden. § 10 
Absatz 2 Satz 2 und 3 bleibt unberührt.

	 (2) Erforderlichenfalls können Untergebrachte für die 
notwendige Dauer der Behandlung oder Versorgung 
in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs gebracht 
werden. Eine möglichst rasche Rückverlegung in ein 
Justizvollzugskrankenhaus oder eine Justizvollzugs-
anstalt ist anzustreben.

§ 38

Anspruch auf Krankenbehandlung  
in besonderen Fällen

	 (1) Während einer Freistellung oder eines Ausgangs 
haben Untergebrachte einen Anspruch auf Krankenbe-
handlung in der für sie zuständigen Justizvollzugsan-
stalt.

	 (2) Der Anspruch auf Leistungen nach § 36 ruht, so-
lange Untergebrachte aufgrund eines freien Beschäfti-
gungsverhältnisses krankenversichert sind.

Abschnitt 6

Religionsausübung

§ 32

Seelsorge

	 (1) Den Untergebrachten darf religiöse Betreuung 
durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer 
Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Ihnen ist 
auf Wunsch zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder ei-
nem Seelsorger ihrer Religionsgemeinschaft in Ver-
bindung zu treten. Das Beicht- und Seelsorgegeheim
nis ist unverletzlich.

	 (2) Die Untergebrachten dürfen grundlegende religi-
öse Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei gro-
bem Missbrauch entzogen werden.

	 (3) Den Untergebrachten sind Gegenstände des religi-
ösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belas-
sen.

§ 33

Religiöse Veranstaltungen

	 (1) Die Untergebrachten haben das Recht, am Gottes
dienst und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres 
Bekenntnisses teilzunehmen.

	 (2) Die Untergebrachten werden zu dem Gottesdienst 
oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft zugelassen, wenn deren Seelsorge-
rin oder Seelsorger zustimmt.

	 (3) Die Untergebrachten können von der Teilnahme 
am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltun-
gen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwie-
genden Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Jus-
tizvollzugsanstalt geboten ist; die Seelsorgerin oder 
der Seelsorger soll vorher gehört werden.

§ 34

Weltanschauungsgemeinschaften

	 Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gel-
ten die §§ 32 und 33 entsprechend.

Abschnitt 7

Gesundheitsfürsorge und soziale Hilfe

§ 35

Gesunde Lebensführung

	 (1) Den Untergebrachten ist die Bedeutung einer ge-
sunden Lebensführung in geeigneter Form zu vermit-
teln. Sie sind insbesondere über die schädlichen Wir-
kungen des Suchtmittelkonsums aufzuklären.
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Abschnitt 8

Beschäftigung und Vergütung

§ 42

Beschäftigung

	 (1) Die Untergebrachten sind nicht zur Arbeit ver-
pflichtet.

	 (2) Den Untergebrachten sollen Arbeit, arbeitsthera-
peutische Maßnahmen sowie schulische und beruf
liche Bildung (Beschäftigung) angeboten werden, die 
ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen be
rücksichtigen.

	 (3) Die Beschäftigung soll insbesondere dazu dienen, 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine regelmäßige 
Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach der Entlassung und eine geordnete Tagesstruktur 
zu vermitteln, zu fördern und zu erhalten.

	 (4) Den Untergebrachten ist zu gestatten, sich selbst 
zu beschäftigen, soweit nicht die Sicherheit oder Ord-
nung der Justizvollzugsanstalt oder die Erreichung der 
Vollzugsziele gefährdet werden.

	 (5) Den Untergebrachten kann gestattet werden,  
einem freien Beschäftigungsverhältnis außerhalb der 
Justizvollzugsanstalt nachzugehen. § 11 Absatz 1 
Nummer 3 und Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 43

Unterricht, Zeugnisse

	 (1) Für geeignete Untergebrachte soll Unterricht in den 
zum Hauptschulabschluss führenden Fächern, ein der 
Förderschule entsprechender Unterricht oder nach Mög
lichkeit Unterricht zur Erlangung anderer staatlich aner-
kannter Schulabschlüsse vorgesehen werden. Bei der 
beruflichen Ausbildung ist berufsbildender Unterricht 
vorzusehen; dies gilt auch für die berufliche Weiterbil-
dung, soweit die Art der Maßnahme es erfordert.

	 (2) Aus Gründen der Integration und zur Förderung 
der Sprachkompetenz sollen Untergebrachten, soweit 
erforderlich, Deutschkurse angeboten werden.

	 (3) Bildungsmaßnahmen sollen während der Beschäf-
tigungszeit stattfinden.

	 (4) Aus dem Zeugnis über eine Bildungsmaßnahme 
darf der Vollzug der Sicherungsverwahrung nicht er-
kennbar sein.

§ 44

Freistellung von der Beschäftigung

	 (1) Haben Untergebrachte ein halbes Jahr lang eine 
Beschäftigung nach § 42 Absatz 2 ausgeübt, so kön-
nen sie beanspruchen, zwölf Werktage von der Be-

§ 39

Medizinische Behandlung zur  
sozialen Eingliederung

	 Mit Zustimmung der Untergebrachten soll die Justiz-
vollzugsanstalt medizinische Behandlungen, insbe-
sondere Operationen oder prothetische Maßnahmen, 
durchführen lassen, die die soziale Eingliederung  
der Untergebrachten fördern. Die Kosten tragen die 
Untergebrachten. Sind sie dazu nicht in der Lage, 
kann die Justizvollzugsanstalt die Kosten in begrün-
deten Fällen in angemessenem Umfang überneh- 
men.

§ 40

Benachrichtigung bei Krankheit oder Todesfall

	 (1) Erkranken Untergebrachte schwer, ist eine Angehö-
rige oder ein Angehöriger, eine Vertrauensperson oder 
eine gesetzliche Vertreterin oder ein gesetzlicher Vertre-
ter unverzüglich zu benachrichtigen. Hiervon kann auf 
Wunsch der oder des Untergebrachten abgesehen wer-
den. Im Falle des Todes von Untergebrachten ist eine 
der in Satz 1 genannten Personen unverzüglich zu be-
nachrichtigen.

	 (2) Dem Wunsch von Untergebrachten, auch andere 
Personen zu benachrichtigen, soll nach Möglichkeit 
entsprochen werden.

§ 41

Soziale Hilfe

	 (1) Die soziale Hilfe der Justizvollzugsanstalt soll 
darauf gerichtet sein, die Untergebrachten in die Lage 
zu versetzen, ihre persönlichen Angelegenheiten selbst 
zu regeln.

	 (2) Bei der Aufnahme wird den Untergebrachten ge-
holfen, die notwendigen Maßnahmen für hilfsbedürf-
tige Angehörige zu veranlassen und ihre Habe außer-
halb der Justizvollzugsanstalt sicherzustellen.

	 (3) Den Untergebrachten ist eine Beratung in für sie 
bedeutsamen rechtlichen und sozialen Fragestellungen 
zu ermöglichen. Ihnen ist zu helfen, für Unterhaltsbe-
rechtigte zu sorgen, Schulden zu regulieren und den 
durch die Straftat verursachten Schaden zu regeln. Die 
Beratung soll hierbei auch die Benennung von Stellen 
und Einrichtungen außerhalb der Justizvollzugsanstalt 
umfassen.

	 (4) Aufgrund der Behandlungsuntersuchung oder auf 
Wunsch können suchtgefährdete oder süchtige Unter-
gebrachte Suchtberatung und Vermittlung in Therapie-
einrichtungen des Justizvollzugs oder anderer Träger 
erhalten.
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	 (3) Werden Maßnahmen nach Absatz 1 stunden- oder 
tageweise durchgeführt, erhalten die Untergebrachten 
eine Ausbildungsbeihilfe in Höhe des ihnen dadurch 
entgehenden Arbeitsentgelts.

§ 47

Entschädigung bei Teilnahme  
an Behandlungsmaßnahmen

	 Nehmen Untergebrachte während der Beschäftigungs-
zeit an einer Behandlungsmaßnahme nach § 7 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 teil, so erhalten 
sie eine Entschädigung in Höhe des ihnen dadurch 
entgehenden Arbeitsentgelts oder der ihnen dadurch 
entgehenden Ausbildungsbeihilfe.

Abschnitt 9

Gelder der Untergebrachten, Kostenbeteiligung

§ 48

Überbrückungsgeld

	 (1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und 
aus den Bezügen der Untergebrachten, die in einem 
freien Beschäftigungsverhältnis stehen oder sich selbst 
beschäftigen, ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das 
den notwendigen Lebensunterhalt der Untergebrach-
ten und ihrer Unterhaltsberechtigten in den ersten vier 
Wochen nach der Entlassung sichern soll.

	 (2) Das Überbrückungsgeld wird den Untergebrach- 
ten bei der Entlassung in die Freiheit ausbezahlt. Die 
Justizvollzugsanstalt kann es ganz oder zum Teil der 
Bewährungshilfe oder einer mit der Entlassenen
betreuung befassten Stelle überweisen, die darüber 
entscheiden, wie das Geld innerhalb der ersten vier 
Wochen nach der Entlassung an die Entlassenen aus-
bezahlt wird. Die Bewährungshilfe und die mit der 
Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflichtet, 
das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen geson-
dert zu halten. Mit Zustimmung der Untergebrachten 
kann das Überbrückungsgeld auch an Unterhaltsbe-
rechtigte überwiesen werden.

	 (3) Das Überbrückungsgeld kann für Ausgaben in An-
spruch genommen werden, die der Eingliederung der 
Untergebrachten dienen.

	 (4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungs-
gelds ist unpfändbar. Erreicht es nicht die in Absatz 1 
bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbe-
trags auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengelds 
unpfändbar. Bargeld entlassener Untergebrachter, an 
die wegen der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfändbaren 
Ansprüche Geld ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer 
von vier Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfän-

schäftigung freigestellt zu werden. Zeiten, in denen 
Untergebrachte infolge Krankheit an der Beschäfti-
gung verhindert waren, werden auf das Halbjahr mit 
bis zu drei Wochen angerechnet. Zeiten, in denen Un-
tergebrachte die angebotene Beschäftigung aus ande-
ren Gründen nicht ausgeübt haben, können in ange-
messenem Umfang angerechnet werden.

	 (2) Auf die Zeit der Freistellung von der Beschäfti-
gung wird Freistellung aus der Unterbringung ange-
rechnet, soweit sie in die Beschäftigungszeit fällt und 
nicht wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung 
oder des Todes einer oder eines Angehörigen erteilt 
worden ist.

	 (3) Die Untergebrachten erhalten für die Zeit der Frei-
stellung ihre zuletzt gezahlte Vergütung weiter.

	 (4) Urlaubsregelungen aus freien Beschäftigungsver-
hältnissen außerhalb des Vollzugs bleiben unberührt.

§ 45

Vergütung

	 (1) Untergebrachte, die eine angebotene Arbeit oder ar-
beitstherapeutische Beschäftigung ausüben, erhalten 
ein Arbeitsentgelt. Der Bemessung des Arbeitsentgelts 
sind 16 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu legen (Eckver-
gütung). Ein Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste 
Teil der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt kann nach 
einem Stundensatz bemessen werden.

	 (2) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Un-
tergebrachten und der Art der Arbeit gestuft werden. 
75 Prozent der Eckvergütung dürfen nicht unterschrit-
ten werden. Die Höhe des Arbeitsentgelts ist den Un-
tergebrachten schriftlich bekannt zu geben.

	 (3) Das Justizministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft Vergütungsstufen und die Höhe der Vergütung 
in den einzelnen Vergütungsstufen, einschließlich der 
Gewährung von Zulagen, durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen.

§ 46

Ausbildungsbeihilfe

	 (1) Nehmen Untergebrachte während der Beschäfti-
gungszeit an einer schulischen oder beruflichen Bil-
dungsmaßnahme teil, so erhalten sie eine Ausbil-
dungsbeihilfe, soweit ihnen keine Leistungen zum 
Lebensunterhalt zustehen, die freien Personen aus 
solchem Anlass gewährt werden. Der Nachrang der 
Sozialhilfe nach § 2 Absatz 2 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch wird nicht berührt.

	 (2) Für die Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gilt  
§ 45 entsprechend.
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2.	� Maßnahmen zur Pflege sozialer Beziehungen, ins-
besondere Telefonkosten und Fahrtkosten anläss-
lich vollzugsöffnender Maßnahmen.

	 (3) Soweit das Guthaben des Sondergelds nach Absatz 1 
die Summe von drei Monatseinzahlungen übersteigt, ist 
es dem Überbrückungsgeld zuzuführen. Ist bereits ein 
Überbrückungsgeld in angemessener Höhe gebildet, ist 
das Guthaben dem Eigengeld zuzuschreiben. Sonder-
geld im Sinne von Absatz 2 ist dem Eigengeld gutzu-
schreiben, wenn es zum bezeichneten Zweck nicht ein-
gesetzt werden kann und eine Rückerstattung an den 
Einzahler nicht möglich ist.

	 (4) Der Anspruch auf Auszahlung des Sondergelds 
nach Absatz 1 und 2 ist unpfändbar.

§ 51

Einbehaltung von Beitragsteilen

	 Soweit die Justizvollzugsanstalt Beiträge zur Bundes-
agentur für Arbeit zu entrichten hat, kann sie von dem 
Arbeitsentgelt einen Betrag einbehalten, der dem An-
teil der oder des Untergebrachten am Beitrag entspre-
chen würde, wenn sie oder er diese Bezüge als Arbeit-
nehmer erhielte.

§ 52

Kostenbeteiligung

	 (1) An den Kosten für Unterbringung und Verpflegung 
werden die Untergebrachten nicht beteiligt.

	 (2) An den Kosten für sonstige Leistungen können die 
Untergebrachten durch Erhebung von Kostenbeiträ-
gen in angemessener Höhe beteiligt werden. Dies gilt 
insbesondere für

1.	� Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitsfür-
sorge, höchstens jedoch im Umfang der Beteili-
gung gesetzlich Versicherter (§ 36 Absatz 3),

2.	� medizinische Behandlung zur sozialen Eingliede-
rung (§ 39),

3.	� die Aufbewahrung, Entfernung, Verwertung oder 
Vernichtung eingebrachter Sachen,

4.	� die Überlassung von Geräten der Unterhaltungs- 
und Informationselektronik,

5.	� Stromkosten, die durch die Nutzung der in ihrem 
Besitz befindlichen Gegenstände entstehen.

	 (3) Von der Erhebung von Kostenbeiträgen ist abzuse-
hen, soweit dies notwendig ist, um die Erreichung der 
Vollzugsziele nicht zu gefährden. Für Zeiten, in denen 
Untergebrachte bedürftig sind, soll von der Erhebung 
von Kostenbeiträgen abgesehen werden.

dung nicht unterworfen, als es dem Teil der Ansprüche 
für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf der vier 
Wochen entspricht.

	 (5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der  
in § 850 d Absatz 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung 
(ZPO) bezeichneten Unterhaltsansprüche. Entlassenen 
Untergebrachten ist jedoch so viel zu belassen, als sie 
für ihren notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung ih-
rer sonstigen gesetzlichen Unterhaltspflichten für die 
Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wo-
chen seit der Entlassung bedürfen.

§ 49

Taschengeld, Haus- und Eigengeld

	 (1) Untergebrachten, die die Regelaltersgrenze er-
reicht haben oder denen keine Beschäftigung angebo-
ten werden kann oder die aufgrund Krankheit keiner 
Beschäftigung nachgehen können, wird auf Antrag Ta-
schengeld gewährt, soweit sie bedürftig sind. Die 
Höhe wird mit 24 Prozent der Eckvergütung nach § 45 
Absatz 1 bemessen. Bedürftig sind Untergebrachte, 
soweit ihnen im laufenden Monat aus sonstigen Ein-
künften nicht ein Betrag bis zur Höhe des Taschengel-
des zur Verfügung steht. Nicht verbrauchtes Taschen-
geld ist bei der Bedürftigkeitsprüfung nicht zu berück
sichtigen.

	 (2) Untergebrachte dürfen monatlich drei Siebtel von 
ihren in diesem Gesetz geregelten Bezügen (Haus-
geld) und das Taschengeld nach Absatz 1 für den Ein-
kauf oder anderweitig verwenden. § 20 Absatz 3 bleibt 
unberührt.

	 (3) Bezüge Untergebrachter, die nicht als Hausgeld 
oder Überbrückungsgeld in Anspruch genommen wer-
den, sind dem Eigengeld gutzuschreiben.

	 (4) Für Untergebrachte, die in einem freien Beschäfti-
gungsverhältnis stehen oder die sich selbst beschäfti-
gen, wird aus ihren Bezügen ein angemessenes Haus-
geld festgesetzt.

§ 50

Sondergeld

	 (1) Für Untergebrachte kann monatlich ein Betrag in 
angemessener Höhe einbezahlt werden, der als Son-
dergeld gutzuschreiben ist und wie Hausgeld genutzt 
werden kann.

	 (2) Über Absatz 1 hinaus kann Sondergeld in ange-
messener Höhe für folgende Zwecke eingezahlt wer-
den:

1.	� Maßnahmen der Eingliederung, insbesondere Kos
ten der Gesundheitsfürsorge und der Aus- und Wei-
terbildung, und
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	 (2) Die Justizvollzugsanstalt kann den Betrieb von 
Empfangsanlagen und die Ausgabe von Hörfunk- und 
Fernsehgeräten einem Dritten übertragen. Sofern sie 
hiervon Gebrauch macht, können die Untergebrachten 
nicht den Besitz eigener Geräte verlangen.

	 (3) Die Justizvollzugsanstalt entscheidet über die Ein
speisung einzelner Rundfunk- und Fernsehprogramme 
in die Empfangsanlage. Vor der Entscheidung soll die 
Interessenvertretung der Untergebrachten gehört wer-
den.

	 (4) Der Empfang von Bezahlfernsehen und der Ein-
satz von zusätzlichen Empfangseinrichtungen im Zim-
mer sind nicht statthaft.

§ 56

Zeitungen und Zeitschriften

	 Untergebrachte dürfen Zeitungen und Zeitschriften in 
angemessenem Umfang durch Vermittlung der Jus
tizvollzugsanstalt beziehen. § 54 Absatz 1 Satz 2, Ab-
satz 2 und 4 gilt entsprechend.

Abschnitt 11

Sicherheit und Ordnung

§ 57

Grundsatz

	 (1) Das Verantwortungsbewusstsein der Unterge-
brachten für ein geordnetes und gewaltfreies Zusam-
menleben in der Justizvollzugsanstalt ist zu wecken 
und zu fördern. Die Untergebrachten sind zu einver-
nehmlicher Streitbeilegung zu befähigen.

	 (2) Die Pflichten und Beschränkungen, die Unterge-
brachten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder 
Ordnung der Justizvollzugsanstalt auferlegt werden, 
sind so zu wählen, dass sie in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und die Unterge-
brachten nicht mehr und nicht länger als notwendig 
beeinträchtigen.

§ 58

Verhaltensvorschriften und Zusammenleben

	 (1) Die Untergebrachten dürfen durch ihr Verhalten 
gegenüber Bediensteten, anderen Untergebrachten 
und Dritten das geordnete Zusammenleben in der Jus
tizvollzugsanstalt nicht stören.

	 (2) Die Untergebrachten haben die Anordnungen der 
Bediensteten zu befolgen, auch wenn sie sich durch 

Abschnitt 10

Freizeit

§ 53

Freizeit

	 (1) Die Untergebrachten erhalten Gelegenheit und 
Anregung, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Die 
Justizvollzugsanstalt hat insbesondere Angebote zur 
sportlichen und kulturellen Betätigung sowie Bil-
dungsangebote vorzuhalten. Die Benutzung einer Bü-
cherei ist zu ermöglichen.

	 (2) Die Untergebrachten sind zur Teilnahme und Mit-
wirkung an Angeboten der Freizeitgestaltung zu moti-
vieren und anzuleiten. Die Gestaltung der Freizeit 
kann auch dazu dienen, die Untergebrachten an die 
Behandlung heranzuführen.

§ 54

Besitz von Gegenständen zur  
Freizeitbeschäftigung

	 (1) Die Untergebrachten dürfen in angemessenem 
Umfang Bücher und andere Gegenstände zur Freizeit-
beschäftigung besitzen. Die Angemessenheit des Um-
fangs kann auch an der in der Justizvollzugsanstalt 
verfügbaren Kapazität für Zimmerkontrollen und am 
Wert eines Gegenstands ausgerichtet werden.

	 (2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn der Besitz, die 
Überlassung oder die Benutzung eines Gegenstands

1.	 mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre,

2.	� die Vollzugsziele oder die Sicherheit oder Ordnung 
der Justizvollzugsanstalt gefährden würde oder

3.	� die Überprüfung des Gegenstands auf eine mög
liche missbräuchliche Verwendung mit vertretba-
rem Aufwand von der Justizvollzugsanstalt nicht 
zu leisten wäre.

	 (3) Die Zulassung von bestimmten Gerätetypen, ins-
besondere der elektronischen Unterhaltungsmedien, 
durch die Einrichtung kann der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde vorbehalten sein. Die Aufsichtsbe-
hörde kann allgemeine Richtlinien für die Gerätebe-
schaffenheit erlassen. Eine ohne Zustimmung nach 
Satz 1 erteilte Zulassung kann zurückgenommen 
werden.

	 (4) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 widerrufen werden.

§ 55

Hörfunk und Fernsehen

	 (1) Der Besitz von Hörfunk- und Fernsehgeräten ist 
nach Maßgabe von § 54 zulässig.
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chen der Untergebrachten mit technischen Mitteln 
oder mit sonstigen Hilfsmitteln. Das Schamgefühl ist 
zu schonen.

	 (2) Nur auf Anordnung der Anstaltsleiterin oder des 
Anstaltsleiters oder bei Gefahr im Verzug ist es im 
Einzelfall zulässig, eine mit einer Entkleidung verbun-
dene körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie 
darf bei männlichen Untergebrachten nur in Gegen-
wart von Männern, bei weiblichen Untergebrachten 
nur in Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in ei-
nem geschlossenen Raum durchzuführen. Andere Un-
tergebrachte oder Gefangene dürfen nicht anwesend 
sein.

	 (3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann 
allgemein anordnen, dass Untergebrachte bei der Auf-
nahme, nach Kontakten mit Besuchern und nach jeder 
Abwesenheit von der Justizvollzugsanstalt nach Ab-
satz 2 durchsucht werden können.

	 (4) Untergebrachte können Suchtmittelkontrollen un-
terzogen werden, wenn der Verdacht besteht, dass sie 
Suchtmittel besitzen oder konsumieren. Die ergriffe-
nen Maßnahmen dürfen nicht mit einem körperlichen 
Eingriff verbunden sein. Bei Untergebrachten, die die 
Mitwirkung an der Durchführung der Kontrolle ver-
weigern, ist in der Regel davon auszugehen, dass 
Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.

§ 61

Festnahmerecht

	 Untergebrachte, die entwichen sind oder sich sonst 
ohne Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsanstalt auf-
halten, können durch die Justizvollzugsanstalt oder auf 
ihre Veranlassung hin festgenommen und in die Justiz-
vollzugsanstalt zurückgebracht werden, solange ein un-
mittelbarer Bezug zum Vollzug der Sicherungsverwah-
rung besteht.

§ 62

Besondere Sicherungsmaßnahmen

	 (1) Gegen Untergebrachte können besondere Siche-
rungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn nach ih-
rem Verhalten oder aufgrund ihres seelischen Zustan-
des in erhöhtem Maße die Gefahr der Flucht, von 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen, der 
Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht.

	 (2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig

1.	� der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenstän-
den,

2.	� die Beobachtung bei Nacht, auch mit technischen 
Hilfsmitteln,

3.	 die Absonderung von anderen Untergebrachten, 

diese beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen 
Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.

	 (3) Die Untergebrachten haben die ihnen von der Jus
tizvollzugsanstalt überlassenen Sachen, ihre Zimmer 
sowie gemeinschaftlich genutzte Räume in Ordnung 
zu halten und zu reinigen.

	 (4) Die Untergebrachten haben Umstände, die eine 
Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für 
die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich 
zu melden.

§ 59

Persönlicher Gewahrsam und Eigengeld

	 (1) Die Untergebrachten dürfen nur Sachen in Ge-
wahrsam haben oder annehmen, die ihnen von der 
Justizvollzugsanstalt oder mit ihrer Zustimmung 
überlassen werden. Ohne Zustimmung dürfen sie Sa-
chen weder abgeben noch annehmen, außer solche 
von geringem Wert. Die Justizvollzugsanstalt kann 
die Abgabe, die Annahme und den Gewahrsam auch 
dieser Sachen von ihrer Zustimmung abhängig ma-
chen.

	 (2) Eingebrachte Sachen, die die Untergebrachten 
nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie aufzu-
bewahren, sofern dies nach Art und Umfang möglich 
ist. Eingebrachtes Geld wird als Eigengeld gutge-
schrieben. Den Untergebrachten wird Gelegenheit ge-
geben, ihre Sachen, die sie während des Vollzugs und 
für die Entlassung nicht benötigen, abzusenden oder 
über das Eigengeld zu verfügen, soweit dieses nicht 
als Überbrückungsgeld notwendig ist.

	 (3) Weigern sich Untergebrachte, eingebrachte Gegen-
stände, deren Aufbewahrung nach Art oder Umfang 
nicht möglich ist, aus der Justizvollzugsanstalt zu ver-
bringen, so ist die Justizvollzugsanstalt berechtigt, 
diese auf Kosten der oder des Untergebrachten entfer-
nen zu lassen.

	 (4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die 
Kenntnisse über Sicherungsvorkehrungen einer Jus
tizvollzugsanstalt vermitteln, dürfen vernichtet oder 
unbrauchbar gemacht werden.

§ 60

Durchsuchung und Kontrollen  
auf Suchtmittelmissbrauch

	 (1) Untergebrachte, ihre Sachen und ihre Zimmer dür-
fen durchsucht werden. Die Durchsuchung männlicher 
Untergebrachter darf nur von Männern, die Durchsu-
chung weiblicher Untergebrachter darf nur von Frauen 
vorgenommen werden; dies gilt nicht für das Absu-
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	 (6) Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 62 Ab-
satz 2 Nummer 5 und 6 sind der Aufsichtsbehörde un-
verzüglich mitzuteilen, wenn sie länger als drei Tage 
aufrechterhalten werden. Absonderung und Unterbrin-
gung in einem besonders gesicherten Raum von mehr 
als 30 Tagen Gesamtdauer innerhalb von zwölf Mona-
ten bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 
Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, dass Un-
tergebrachte am Gottesdienst oder am gemeinschaftli-
chen Aufenthalt im Freien teilnehmen.

	 (7) Während der Absonderung oder Unterbringung  
in einem besonders gesicherten Raum sind die Unter-
gebrachten in besonderem Maße zu betreuen. Sind  
die Untergebrachten darüber hinaus gefesselt, sind  
sie ständig und in unmittelbarem Sichtkontakt zu be-
obachten.

§ 64

Ärztliche Überwachung

	 (1) Sind Untergebrachte in einem besonders ge
sicherten Raum untergebracht oder gefesselt, sucht sie 
die Ärztin oder der Arzt alsbald und in der Folge mög-
lichst täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung 
während einer Ausführung, Vorführung oder eines 
Transports.

	 (2) Solange Untergebrachten der tägliche Aufenthalt 
im Freien entzogen wird, ist in regelmäßigen Abstän-
den eine ärztliche Stellungnahme einzuholen.

§ 65

Ersatz von Aufwendungen

	 (1) Untergebrachte sind verpflichtet, der Justizvoll-
zugsanstalt Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch 
eine vorsätzlich oder grob fahrlässig begangene 
Selbstverletzung oder Verletzung anderer Unterge-
brachter oder Gefangener verursacht haben. Ansprü-
che aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt.

	 (2) Die Justizvollzugsanstalt kann bei der Geltendma-
chung von Forderungen nach Absatz 1 oder wegen ei-
ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung 
fremden Eigentums durch Untergebrachte auch einen 
den dreifachen Tagessatz der Eckvergütung nach § 45 
Absatz 1 übersteigenden Teil des Hausgelds in An-
spruch nehmen.

	 (3) Für die in Absatz 1 genannten Forderungen ist der 
ordentliche Rechtsweg gegeben.

	 (4) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen 
der in Absatz 1 und 2 genannten Forderungen ist abzu-
sehen, wenn hierdurch die Behandlung der oder des 
Untergebrachten oder ihre oder seine Eingliederung 
behindert würde.

4.	� der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts 
im Freien, 

5.	� die Unterbringung in einem besonders gesicherten 
Raum ohne gefährdende Gegenstände und

6.	 die Fesselung.

	 (3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 und 3 bis 5 
sind auch zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung 
oder eine erhebliche Störung der Anstaltsordnung an-
ders nicht vermieden oder behoben werden kann.

	 (4) Eine Absonderung von mehr als vierundzwanzig 
Stunden Dauer ist nur zulässig, wenn sie zur Abwehr 
einer in der Person der oder des Untergebrachten lie-
genden Gefahr unerlässlich ist.

	 (5) In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen 
oder an den Füßen angelegt werden. Im Interesse der 
Untergebrachten kann eine andere Art der Fesselung 
angeordnet werden. Die Fesselung wird zeitweise ge-
lockert oder aufgehoben, soweit dies notwendig ist.

	 (6) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim 
Transport ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn 
aus anderen Gründen als denen des Absatzes 1 Flucht-
gefahr besteht.

§ 63

Anordnung besonderer Sicherungs- 
maßnahmen und Verfahren

	 (1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter an. Bei Gefahr im 
Verzug können auch andere Bedienstete der Jus
tizvollzugsanstalt diese Maßnahmen vorläufig anord-
nen. Die Entscheidung der Anstaltsleiterin oder des 
Anstaltsleiters ist unverzüglich einzuholen.

	 (2) Die an der Behandlung maßgeblich beteiligten 
Personen sind alsbald über die Anordnung zu unter-
richten.

	 (3) Werden Untergebrachte ärztlich behandelt oder be-
obachtet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass 
der Maßnahme, ist vor der Anordnung besonderer Si-
cherungsmaßnahmen die Ärztin oder der Arzt zu hö-
ren. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, 
wird die Stellungnahme unverzüglich eingeholt.

	 (4) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur so-
weit aufrecht erhalten werden, wie es ihr Zweck erfor-
dert. Sie sind in angemessenen Abständen daraufhin 
zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie noch 
erforderlich sind.

	 (5) Besondere Sicherungsmaßnahmen sollen den Un-
tergebrachten erläutert werden. Die Anordnung, Ent-
scheidungen zur Fortdauer und die Durchführung der 
Maßnahmen einschließlich der Beteiligung nach Ab-
satz 3 sind zu dokumentieren.
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zugsbedienstete sie trotzdem, trifft sie eine Schuld nur, 
wenn sie erkennen oder wenn es nach den ihnen be-
kannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch 
eine Straftat begangen wird.

	� (3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anord-
nung haben die Vollzugsbediensteten der anordnenden 
Person gegenüber vorzubringen, soweit das nach den 
Umständen möglich ist. Abweichende Vorschriften 
des allgemeinen Beamtenrechts über die Mitteilung 
solcher Bedenken an Vorgesetzte sind nicht anzuwen-
den.

§ 70

Androhung

	� Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die An-
drohung darf nur dann unterbleiben, wenn die Um-
stände sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang 
sofort angewendet werden muss, um eine rechtswid-
rige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, 
zu verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzu-
wenden.

§ 71

Allgemeine Vorschriften für den  
Schusswaffengebrauch

	� (1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn 
andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs bereits 
erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Ge-
gen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der 
Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen er-
reicht wird.

	� (2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten 
Vollzugsbediensteten gebrauchen und nur, um an-
griffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ihr Gebrauch 
unterbleibt, wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet würden.

	� (3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzu-
drohen. Als Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne 
Androhung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht 
werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

§ 72

Besondere Vorschriften für den  
Schusswaffengebrauch

	� (1) Gegen Untergebrachte dürfen Schusswaffen nur 
gebraucht werden,

1.	� wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches 
Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht 
ablegen,

Abschnitt 12

Unmittelbarer Zwang

§ 66

Allgemeine Voraussetzungen

	 (1) Bedienstete der Justizvollzugsanstalt dürfen un-
mittelbaren Zwang anwenden, wenn sie Vollzugs- und 
Sicherungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen und 
der damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise er-
reicht werden kann.

	 (2) Gegen andere Personen als Untergebrachte darf 
unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es 
unternehmen, Untergebrachte zu befreien, in den An-
staltsbereich widerrechtlich einzudringen oder wenn 
sie sich unbefugt darin aufhalten.

	 (3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund an-
derer Regelungen bleibt unberührt.

§ 67

Begriffsbestimmungen

	� (1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Per-
sonen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre 
Hilfsmittel und durch Waffen.

	� (2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperli-
che Einwirkung auf Personen oder Sachen.

	� (3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind nament-
lich Fesseln.

	� (4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und 
Schusswaffen sowie Reizstoffe.

§ 68

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

	� (1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maß-
nahmen des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen  
zu wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit 
voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigen.

	� (2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch 
ihn zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhält-
nis zu dem angestrebten Erfolg steht.

§ 69

Handeln auf Anordnung

	� (1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder 
sonst befugten Personen angeordnet, sind Vollzugsbe-
dienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die 
Anordnung verletzt die Menschenwürde oder ist nicht 
zu dienstlichen Zwecken erteilt worden.

	� (2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn 
dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgen Voll-
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Entschuldigung bei Geschädigten oder die Erbringung 
von Leistungen für die Gemeinschaft.

	� (6) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach 
wiederholter Verfehlungen verhängt werden.

	� (7) Disziplinarmaßnahmen sind auch zulässig, wenn 
wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeld-
verfahren eingeleitet wird.

	� (8) Unabhängig von einer disziplinarischen Ahndung 
sollen Pflichtverstöße nach Absatz 1 im Rahmen der 
Behandlung aufgearbeitet werden.

§ 74

Vollstreckung und Aussetzung zur Bewährung

	� (1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort 
vollstreckt.

	� (2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder teil-
weise bis zu sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt 
werden. Die Aussetzung zur Bewährung kann ganz 
oder teilweise widerrufen werden, wenn die Unterge-
brachten erneut gegen Pflichten verstoßen.

	� (3) Die Vollstreckung unterbleibt, wird verschoben 
oder unterbrochen, wenn der Erfolg der Behandlung 
nachhaltig gefährdet wäre.

	� (4) Für die Dauer des Arrests werden die Unterge-
brachten abgesondert. Sie können in einem beson
deren Raum untergebracht werden, der den Anforde-
rungen entsprechen muss, die an ein zum Aufenthalt 
bei Tag und Nacht bestimmtes Zimmer gestellt wer-
den. Soweit nichts anderes angeordnet wird, ruhen die 
Befugnisse der Untergebrachten zur Teilnahme an 
Maßnahmen außerhalb des Raumes, in dem Arrest 
vollzogen wird, sowie die Befugnisse zur Ausstattung 
des Zimmers mit eigenen Gegenständen, zum Fern-
sehempfang und zum Einkauf. Gegenstände für die 
Freizeitbeschäftigung mit Ausnahme des Lesestoffs 
sind nicht zugelassen. Die Rechte zur Teilnahme an 
unaufschiebbaren Behandlungsmaßnahmen, am Got-
tesdienst und anderen religiösen Veranstaltungen so-
wie auf einen täglichen mindestens einstündigen Auf-
enthalt im Freien bleiben unberührt.

§ 75

Disziplinarbefugnis

	� (1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstaltsleiterin 
oder der Anstaltsleiter an. Bei einer Verfehlung auf 
dem Weg in eine andere Justizvollzugsanstalt zum 
Zweck der Verlegung ist die Leiterin oder der Leiter 
der Bestimmungsanstalt zuständig. Die Befugnis, Dis-
ziplinarmaßnahmen anzuordnen, kann nur auf Mit-
glieder der Anstalts- oder Vollzugsabteilungsleitung 
übertragen werden.

2.	� wenn sie eine Meuterei (§ 121 StGB) unternehmen 
oder

3.	� um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wieder zu 
ergreifen.

	� Um die Flucht aus einer Einrichtung des offenen Voll-
zugs zu vereiteln, dürfen keine Schusswaffen ge-
braucht werden.

	� (2) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen nur 
gebraucht werden, wenn sie es unternehmen, Unterge-
brachte gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine 
Justizvollzugsanstalt einzudringen.

Abschnitt 13

Disziplinarmaßnahmen

§ 73

Disziplinarmaßnahmen

	� (1) Disziplinarmaßnahmen können angeordnet werden, 
wenn Untergebrachte rechtswidrig und schuldhaft

1.	 eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begehen, 

2.	� verbotene Gegenstände in die Justizvollzugsanstalt 
einbringen oder solche Gegenstände weitergeben 
oder besitzen, 

3.	 entweichen oder zu entweichen versuchen,

4.	� unerlaubt Betäubungsmittel oder andere berau-
schende Stoffe konsumieren oder 

5.	� wiederholt oder schwerwiegend gegen sonstige 
Pflichten verstoßen, die ihnen durch dieses Gesetz 
oder aufgrund dieses Gesetzes auferlegt sind.

	� (2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, 
wenn es genügt, die Untergebrachten zu verwarnen.

	 (3) Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind

1.	 der Verweis,

2.	� der Ausschluss von einzelnen Freizeitveranstaltun-
gen bis zu zwei Monaten,

3.	� die Beschränkung oder der Entzug der Bewegungs-
freiheit außerhalb des Zimmers der oder des Unter-
gebrachten bis zu einem Monat,

4.	� die Beschränkung oder der Entzug des Fernseh-
empfangs bis zu einem Monat,

5.	� der Entzug von Geräten der Unterhaltungselektro-
nik bis zu einem Monat,

6.	 Arrest bis zu vier Wochen.

	� (4) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können mit
einander verbunden werden.

	� (5) Zur Abwendung oder Milderung von Disziplinar-
maßnahmen können im Wege einvernehmlicher Streit-
beilegung Vereinbarungen getroffen werden, insbe-
sondere die Wiedergutmachung des Schadens, die 
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eine geeignete Unterkunft und eine Arbeits- oder Aus-
bildungsstelle verfügen sowie bei Bedarf in therapeu-
tische oder andere nachsorgende Maßnahmen vermit-
telt werden. Hierbei arbeitet die Justizvollzugsanstalt 
frühzeitig mit öffentlichen Stellen sowie freien Trä-
gern und Personen, die die Eingliederung der Unterge-
brachten fördern, zusammen.

§ 78

Entlassung

	� (1) Die Untergebrachten sollen am Tag ihrer Entlas-
sung möglichst frühzeitig, jedenfalls noch am Vormit-
tag entlassen werden. Bei Bedarf soll die Justizvoll-
zugsanstalt den Transport zur Unterkunft sicherstellen.

	� (2) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu fünf Tage 
vorverlegt werden, wenn dringende Gründe dafür vor-
liegen, dass die oder der Untergebrachte zu ihrer oder 
seiner Eingliederung hierauf angewiesen ist. Dies ist 
regelmäßig anzunehmen, wenn der Entlassungszeit-
punkt auf ein Wochenende oder auf einen gesetzlichen 
Feiertag fällt.

	� (3) Untergebrachte erhalten, soweit ihre eigenen Mit-
tel nicht ausreichen, bei ihrer Entlassung aus der Un-
terbringung von der Justizvollzugsanstalt eine Beihilfe 
zu den Reisekosten sowie erforderlichenfalls ausrei-
chende Kleidung. Bedürftige Untergebrachte erhalten 
darüber hinaus eine Beihilfe, die sie in die Lage ver-
setzt, ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe ihren not-
wendigen Lebensunterhalt zu bestreiten, bis sie ihn 
voraussichtlich anderweitig decken können. Die Jus-
tizvollzugsanstalt kann die Überbrückungsbeihilfe 
ganz oder teilweise der Bewährungshilfe oder einer 
mit der Entlassenenbetreuung befassten Stelle über-
weisen, die darüber entscheidet, wie das Geld nach der 
Entlassung an die Untergebrachten ausbezahlt wird. 
Die Bewährungshilfe und die mit der Entlassenenbe-
treuung befasste Stelle sind verpflichtet, die Überbrü-
ckungsbeihilfe von ihrem Vermögen gesondert zu hal-
ten.

	� (4) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und 
die ausgezahlte Reisebeihilfe sind unpfändbar. Für 
den Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bar-
geld nach Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an 
Untergebrachte gilt § 48 Absatz 4 Satz 1 und 3 sowie 
Absatz 5 entsprechend.

§ 79

Nachgehende Betreuung

	� Die Justizvollzugsanstalt kann früheren Unterge-
brachten auf Antrag Hilfestellung gewähren, soweit 
diese nicht anderweitig sichergestellt werden kann 
und der Erfolg der Behandlung gefährdet erscheint.

	� (2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich Ver-
fehlungen von Untergebrachten gegen die Anstaltslei-
terin oder den Anstaltsleiter richten.

	� (3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen Untergebrachte 
in einer anderen Justizvollzugsanstalt oder während 
des Strafvollzugs angeordnet worden sind, werden auf 
Ersuchen vollstreckt, soweit sie nicht zur Bewährung 
ausgesetzt sind. § 74 Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 76

Disziplinarverfahren

	� (1) Der Sachverhalt ist zu klären. Die oder der Unter-
gebrachte wird gehört. Sie oder er wird darüber unter-
richtet, welche Verfehlung ihr oder ihm zur Last gelegt 
wird, und darauf hingewiesen, dass es ihr oder ihm 
freisteht, sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusa-
gen. Es sind sowohl belastende als auch entlastende 
Umstände zu ermitteln. Die Erhebungen werden in ei-
ner Niederschrift festgelegt; die Einlassung der oder 
des Untergebrachten wird vermerkt.

	� (2) Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu beurtei-
len sind, werden durch eine Entscheidung geahndet.

	� (3) Bei schweren Verstößen soll sich die Anstalts
leiterin oder der Anstaltsleiter vor der Entscheidung 
mit Personen besprechen, die bei der Behandlung der 
oder des Untergebrachten mitwirken. Vor der Anord-
nung einer Disziplinarmaßnahme gegen Unterge-
brachte in ärztlicher Behandlung ist eine ärztliche 
Stellungnahme einzuholen.

	� (4) Die Entscheidung wird der oder dem Unterge-
brachten von der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltslei-
ter oder im Falle einer Übertragung der Diszipli
narbefugnis nach § 75 Absatz 1 Satz 3 von der 
beauftragten Person mündlich eröffnet und mit einer 
kurzen Begründung schriftlich abgefasst.

	� (5) Bevor der Arrest vollzogen wird, ist eine ärztliche 
Stellungnahme einzuholen. Während des Arrests ste-
hen die oder der Untergebrachte unter ärztlicher Auf-
sicht. Der Vollzug des Arrests unterbleibt oder wird 
unterbrochen, wenn ansonsten die Gesundheit der 
oder des Untergebrachten gefährdet würde.

Abschnitt 14

Entlassungsvorbereitung, Entlassung  
und nachgehende Betreuung

§ 77

Vorbereitung der Entlassung

	� Die Justizvollzugsanstalt wirkt frühzeitig vor der 
voraussichtlichen Entlassung darauf hin, dass die Un-
tergebrachten nach ihrer Entlassung insbesondere über 
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§ 82

Beschwerderecht

	� (1) Die Untergebrachten haben das Recht, sich mit 
Wünschen, Anregungen und Beschwerden in Ange
legenheiten, die sie selbst betreffen, an die Anstaltslei-
terin oder den Anstaltsleiter zu wenden. Regelmäßige 
Sprechstunden sind einzurichten.

	� (2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die 
Justizvollzugsanstalt, so ist zu gewährleisten, dass die 
Untergebrachten sich in sie selbst betreffenden Ange-
legenheiten an diese wenden können.

	� (3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde 
bleibt unberührt. Eingaben, Beschwerden und Dienst
aufsichtsbeschwerden, die nach Form und Inhalt nicht 
den im Verkehr mit Behörden üblichen Anforderungen 
entsprechen oder bloße Wiederholungen enthalten, 
brauchen nicht beschieden zu werden. Die Unterge-
brachten sind entsprechend zu unterrichten. Eine Über-
prüfung des Vorbringens von Amts wegen bleibt unbe-
rührt.

§ 83

Rechtsbehelfe

	� Die §§ 109 bis 121 des Strafvollzugsgesetzes  
(StVollzG) über das gerichtliche Verfahren bleiben 
unberührt.

Abschnitt 16

Kriminologische Forschung

§ 84

Fortentwicklung des Vollzugs und  
kriminologische Forschung

	� (1) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung ist fortzu-
entwickeln. Maßnahmen zur Behandlung der Unterge-
brachten sind auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu konzipieren, zu standardisieren und 
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

	� (2) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung, insbeson-
dere seine Aufgabenerfüllung und Gestaltung, die Um-
setzung seiner Leitlinien und die Behandlungsmaßnah-
men sowie deren Wirkungen auf die Vollzugsziele, wird 
regelmäßig durch den Kriminologischen Dienst in Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen oder anderen Stellen 
wissenschaftlich begleitet und erforscht.

	� (3) In die Untersuchung ist einzubeziehen, ob die Un-
tergebrachten nach der Entlassung in der Lage sind, in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen.

	� (4) Die Leitung der kriminologischen Forschung ob-
liegt der Aufsichtsbehörde.«

§ 80

Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage

	� (1) Frühere Untergebrachte können auf ihren Antrag 
vorübergehend in einer Justizvollzugsanstalt ver
bleiben oder wiederaufgenommen werden, wenn die 
Eingliederung gefährdet ist. Der Verbleib und die Auf-
nahme sind jederzeit widerruflich.

	� (2) Gegen verbliebene oder aufgenommene Personen 
dürfen Maßnahmen des Vollzugs nicht mit unmittelba-
rem Zwang durchgesetzt werden. § 66 Absatz 2 und 3 
bleibt unberührt.

	� (3) Auf ihren Antrag sind die verbliebenen oder aufge-
nommenen Personen unverzüglich zu entlassen.

Abschnitt 15

Aufhebung von Maßnahmen,  
Beschwerderecht, Rechtsbehelfe

§ 81

Aufhebung von Maßnahmen

	� (1) Die Aufhebung von Maßnahmen zur Regelung 
einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des Voll-
zugs der Sicherungsverwahrung richtet sich nach den 
nachfolgenden Absätzen, soweit dieses Gesetz keine 
abweichende Bestimmung enthält.

	� (2) Rechtswidrige Maßnahmen können ganz oder teil-
weise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Ver-
gangenheit zurückgenommen werden.

	� (3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz oder teil-
weise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Ver-
gangenheit widerrufen werden, wenn 

1.	� aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt 
gewordener Umstände die Maßnahmen hätten un-
terbleiben können,

2.	 die Maßnahmen missbraucht werden oder

3.	 erteilte Weisungen nicht befolgt werden.

	� (4) Begünstigende Maßnahmen dürfen nach den Ab-
sätzen 2 oder 3 nur zurückgenommen oder wider- 
rufen werden, wenn die vollzuglichen Interessen an 
der Aufhebung in Abwägung mit dem schutzwürdigen 
Vertrauen der Betroffenen auf den Bestand der Maß-
nahmen überwiegen. Belastende rechtswidrige Maß-
nahmen sind aufzuheben, soweit hierdurch das Leben 
oder die Gesundheit einer Person oder die Sicherheit 
oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt nicht gefähr-
det wird.
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anstalten, Außenstellen oder Abteilungen von Justiz-
vollzugsanstalten (Einrichtungen der Sicherungsver-
wahrung) vollzogen.

	� (4) Die Jugendstrafe wird in besonderen Justizvoll-
zugsanstalten, in Teilanstalten oder Außenstellen von 
Justizvollzugsanstalten (Jugendstrafanstalten) oder 
in besonderen Abteilungen von Justizvollzugsanstal-
ten vollzogen.

	� (5) Das Justizministerium bestimmt im Einverneh-
men mit dem Sozialministerium die für den Jugend-
strafvollzug in freier Form zugelassenen Einrichtun-
gen. Während der Unterbringung im Jugendstraf- 
vollzug in freier Form besteht das Vollzugsverhältnis 
der Gefangenen zur Justizvollzugsanstalt fort.«

  5.	§ 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	� »(1) Frauen sind getrennt von Männern in beson-
deren Justizvollzugsanstalten für Frauen oder in 
getrennten Abteilungen in Justizvollzugsanstalten 
für Männer unterzubringen. Sie sind auch sonst 
von den männlichen Gefangenen und männlichen 
Untergebrachten getrennt zu halten.«

b)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	� »(3) Der Vollzug der Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung erfolgt vom Strafvollzug ge-
trennt in Einrichtungen nach § 3 Absatz 3. Von  
einer getrennten Unterbringung nach Satz 1 darf 
ausnahmsweise abgewichen werden

	 1. � zur Behandlung, insbesondere in einer sozial
therapeutischen Anstalt,

	 2. � zur Durchführung einer Behandlungsunter
suchung oder Begutachtung,

	 3. � zur Behandlung einer Krankheit oder besseren 
medizinischen Versorgung in einem Justizvoll-
zugskrankenhaus oder in einer Krankenabtei-
lung einer Justizvollzugsanstalt, 

	 4. � auf Antrag der Untergebrachten aus wichtigem 
Grund,

	 5. � zur Entlassungsvorbereitung in einer Einrich-
tung des offenen Vollzugs oder

	 6. � vorübergehend zur Abwehr einer erheblichen 
Gefahr für die Sicherheit der Justizvollzugsan-
stalt oder für Leib oder Leben von Unterge-
brachten oder Dritten.

	 Die Unterbringungsbedingungen sollen sich im 
Rahmen der vorhandenen Gegebenheiten von de-
nen der Strafgefangenen unterscheiden, soweit 
dies mit der Aufgabenerfüllung der aufnehmen-
den Anstalt vereinbar ist. Im Übrigen bleiben die 
Rechte der Untergebrachten nach diesem Gesetz 
unberührt.«

c)	 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

2.	Die Inhaltsübersicht des Justizvollzugsgesetzbuches 
ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

  Änderung des Buches 1 des Justizvollzugs
gesetzbuches

Das Buch 1 des Justizvollzugsgesetzbuches wird wie 
folgt geändert:

  1.	�Der Überschrift des Buches 1 wird folgende amtliche 
Abkürzung angefügt: »(JVollzGB I)«.

  2.	§ 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug

1.	� der Untersuchungshaft, der einstweiligen Unter-
bringung, der sichernden Unterbringung bei vor-
behaltener oder nachträglicher Sicherungsver-
wahrung, der Sicherungshaft, der Haft nach 
§ 127 b Absatz 2, § 230 Absatz 2, §§ 236, 275 a 
Absatz 5, § 329 Absatz 4 Satz 1, § 412 Satz 1 und 
§ 453 c Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO),

2.	 der Freiheitsstrafe und des Strafarrestes,

3.	� der Jugendstrafe nach den §§ 17 und 18 des Ju-
gendgerichtsgesetzes (JGG) und der Freiheits-
strafe nach § 114 JGG und

4.	� der Maßregel der Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung sowie anderer freiheitsentzie-
hender Maßregeln der Besserung und Sicherung.«

  3.	§ 2 wird wie folgt geändert:

a)	� Die Überschrift »Aufgaben« wird ersetzt durch 
»Ziele des Vollzugs«.

b)	� In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »Aufgabe« 
durch das Wort »Zielsetzung« ersetzt.

c)	� Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

	� »(3) Der Vollzug der Sicherungsverwahrung dient 
dem Ziel, die Gefährlichkeit der Untergebrachten 
für die Allgemeinheit so zu mindern, dass die 
Vollstreckung der Unterbringung möglichst bald 
zur Bewährung ausgesetzt oder für erledigt erklärt 
werden kann. Im Vollzug der Sicherungsverwah-
rung sollen die Untergebrachten fähig werden, 
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen. Der Vollzug der Sicherungs-
verwahrung bezweckt zugleich den Schutz der 
Allgemeinheit vor erheblichen Straftaten.«

  4.	§ 3 wird wie folgt gefasst:

	� »(1) Die Freiheitsstrafe und der Strafarrest werden in 
Justizvollzugsanstalten des Landes vollzogen.

	� (2) Die Untersuchungshaft wird in besonderen Jus
tizvollzugsanstalten, in Teilanstalten, Außenstellen 
oder Abteilungen von Justizvollzugsanstalten vollzo-
gen.

	� (3) Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 
wird in besonderen Justizvollzugsanstalten, in Teil-
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gebrachten, insbesondere am Wochenende, in 
dem erforderlichen Umfang zu gewährleisten. 
Entsprechendes gilt für Bedienstete, die mit der 
Betreuung und Behandlung von Strafgefangenen 
mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungs-
verwahrung betraut sind.«

b)	 Es wird folgender Absatz 7 angefügt:

	� »(7) Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsor-
ger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft haupt- oder nebenamtlich 
bestellt. Das Nähere regeln Vereinbarungen zwi-
schen dem Land und den Religionsgemeinschaf-
ten. Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer 
Religionsgemeinschaft eine Seelsorge nach Satz 1 
nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreu-
ung auf andere Weise zuzulassen. Mit Zustim-
mung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters 
dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier Seelsor-
gehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für 
andere religiöse Veranstaltungen Seelsorgerinnen 
und Seelsorger von außen zuziehen.«

10.	�In § 13 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort »Diensts« 
durch das Wort »Dienstes« ersetzt.

11.	§ 14 wird wie folgt gefasst:

»§ 14

Mitverantwortung

	� (1) Den Gefangenen und den Untergebrachten ist zu 
ermöglichen, eine Vertretung zu wählen. Diese kann 
in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, die 
sich ihrer Eigenart und der Aufgabe der Justizvoll-
zugsanstalt nach für eine Mitwirkung eignen, Vor-
schläge und Anregungen an die Anstaltsleiterin oder 
den Anstaltsleiter herantragen. Die Vorschläge und 
Anregungen sollen mit der Vertretung erörtert wer-
den. Die Gefangenen und die Untergebrachten wer-
den zur Mitarbeit ermutigt.

	� (2) Wird die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung in Teilanstalten, Außenstellen oder Abtei-
lungen von Justizvollzugsanstalten vollzogen, ist der 
Mitverantwortung der Untergebrachten zu gestatten, 
an der Gefangenenmitverantwortung mitzuwirken, 
soweit Interessen und Belange der Untergebrachten 
berührt sind.«

12.	§ 16 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	� »(2) Die Justizvollzugsanstalten arbeiten mit anderen 
Einrichtungen, Organisationen und Personen, die für 
die Gefangenen und Untergebrachten förderliche so-
ziale Hilfestellungen leisten oder deren Einfluss ihre 
Eingliederung, Behandlung oder Erziehung fördern 
können, eng zusammen. Die Unterstützung insbe-
sondere der in Sicherungsverwahrung Untergebrach-
ten durch ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer 
ist zu fördern.«

	� »(6) Von der Trennung nach den Absätzen 1 und 3 
bis 5 darf abgewichen werden, soweit es erforder-
lich ist, Gefangenen oder Untergebrachten die 
Teilnahme an Beschäftigungs-, Behandlungs- und 
Erziehungsmaßnahmen sowie Freizeitangeboten 
und Angeboten der Religionsausübung zu ermög-
lichen. Junge Gefangene sind vor schädlichen 
Einflüssen zu schützen.«

d)	 Es wird folgender Absatz 8 angefügt:

	� »(8) Während eines Transports zur Durchführung 
einer Verlegung, Überstellung, Ausantwortung 
oder Vorführung von in der Sicherungsverwah-
rung Untergebrachten darf von der Trennung nach 
Absatz 3 Satz 1 abgewichen werden.«

  6.	§ 6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	� »(2) Justizvollzugsanstalten sollen eine bedarfsge-
rechte Anzahl und Ausstattung von Plätzen insbeson-
dere für therapeutische Maßnahmen, für Maßnahmen 
der Beschäftigung, Freizeit, Sport und Seelsorge vor-
sehen. Sie sollen so gegliedert werden, dass die Ge-
fangenen und Untergebrachten in überschaubaren 
Betreuungs- und Behandlungsgruppen zusammenge-
fasst werden können. Die Gestaltung von Einrichtun-
gen der Sicherungsverwahrung muss therapeutischen 
Erfordernissen entsprechen und Wohngruppenvoll-
zug ermöglichen.«

  7.	§ 7 wird folgender Absatz 6 angefügt:

	� »(6) In Einrichtungen der Sicherungsverwahrung ha-
ben Zimmer der Untergebrachten eine Nettogrund-
fläche in Höhe der doppelten Quadratmeterzahl der 
für Gefangene in einem Gemeinschaftshaftraum 
nach Absatz 3 vorgesehenen Fläche.«

  8.	§ 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	� »(2) Die Gefangenen und Untergebrachten können 
an den Betriebskosten der in ihrem Besitz befind
lichen Geräte beteiligt werden.«

  9.	§ 12 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

	� »(6) Für den Vollzug der Sicherungsverwahrung 
ist die erforderliche Anzahl von Bediensteten der 
verschiedenen Fachrichtungen, des allgemeinen 
Vollzugsdienstes und des Werkdienstes vorzu
sehen, um eine an den Vollzugszielen orientierte 
Behandlung und Betreuung der Untergebrachten 
zu gewährleisten. Die in Einrichtungen der Siche-
rungsverwahrung tätigen Bediensteten müssen 
hierfür persönlich geeignet und fachlich qualifi-
ziert sein. Fortbildungen sowie Praxisberatung 
und Praxisbegleitung werden regelmäßig durch-
geführt. Die Bediensteten des allgemeinen Voll-
zugsdienstes, des psychologischen und des so
zialen Dienstes sollen Wohngruppen zugeordnet 
werden. Eine Betreuung in den Wohngruppen ist 
auch in der beschäftigungsfreien Zeit der Unter
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»Unterabschnitt 1

Besondere Vorschriften bei angeordneter  
oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung

§ 97

Ziele und Gestaltung des Vollzugs

	� (1) Bei Gefangenen mit angeordneter oder vorbehal
tener Sicherungsverwahrung gelten die Vorschriften 
über den Vollzug der Freiheitsstrafe nach Maßgabe der 
Vorschriften dieses Unterabschnitts.

	� (2) Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungs-
verwahrung dient der Vollzug der Freiheitsstrafe auch 
dem Ziel, die Gefährlichkeit der Gefangenen für die 
Allgemeinheit so zu mindern, dass die Vollstreckung 
der Unterbringung oder deren Anordnung möglichst 
entbehrlich wird.

	� (3) Ist Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbe-
halten, ist bereits der Vollzug der Freiheitsstrafe thera-
piegerichtet auszugestalten.

	� (4) Die Erreichung der Vollzugsziele erfordert die Mit-
wirkung der Gefangenen. Ihre Bereitschaft hierzu ist 
fortwährend zu wecken und zu fördern. Die Motivati-
onsmaßnahmen sind zu dokumentieren.

§ 98

Behandlungsuntersuchung

	� (1) An das Aufnahmeverfahren schließt sich zur Vor-
bereitung der Vollzugsplanung unverzüglich eine um-
fassende Behandlungsuntersuchung unter Berücksich-
tigung wissenschaftlicher Erkenntnisse an.

	� (2) Die Behandlungsuntersuchung erstreckt sich auf 
alle Umstände, deren Kenntnis für eine planvolle Be-
handlung der Gefangenen und für die Beurteilung ih-
rer Gefährlichkeit maßgeblich sind. Im Rahmen der 
Behandlungsuntersuchung sind insbesondere die Ur-
sachen der Straftaten, die individuellen Risikofaktoren 
sowie der Behandlungsbedarf, die Behandlungsfähig-
keit und die Behandlungsmotivation der Gefangenen 
festzustellen. Gleichzeitig sollen die Fähigkeiten der 
Gefangenen ermittelt werden, deren Stärkung ihrer 
Gefährlichkeit entgegenwirken kann. Erkenntnisse 
aus vorangegangenen Freiheitsentziehungen sind ein-
zubeziehen.

	� (3) Bei der Behandlungsuntersuchung wirken Be
dienstete verschiedener Fachrichtungen in enger Ab-
stimmung zusammen. Soweit dies erforderlich ist, 
sind externe Fachkräfte einzubeziehen. Die Gefange-
nen wirken an der Behandlungsuntersuchung mit.

13.	§ 52 wird wie folgt geändert:

	� In Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Sätze 3 und 4 wird 
jeweils das Wort »speichernde« durch das Wort »ver-
antwortliche« ersetzt.

14.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Änderung des Buches 2  
des Justizvollzugsgesetzbuches

Das Buch 2 des Justizvollzugsgesetzbuches wird wie 
folgt geändert:

1.	�Der Überschrift des Buches 2 wird folgende amtliche 
Abkürzung angefügt: »(JVollzGB II)«.

2.	§ 17 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	� Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 einge-
fügt:

	 »7. den Europäischen Bürgerbeauftragten,«

b)	� Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden Num-
mern 8 und 9.

3.	�In § 69 Absatz 1 wird die Zahl »18« durch die Zahl 
»21« ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Buches 3  
des Justizvollzugsgesetzbuches

Das Buch 3 des Justizvollzugsgesetzbuches wird wie 
folgt geändert:

1.	�Der Überschrift des Buches 3 wird folgende amtliche 
Abkürzung angefügt: »(JVollzGB III)«.

2.	§ 1 wird wie folgt geändert:

a)	� Die Überschrift »Aufgabe des Vollzugs« wird er-
setzt durch »Vollzugsziel«.

b)	� Der Klammerzusatz »(Vollzugsziel)« wird ge
strichen.

3.	�In § 18 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort »Verkauf« durch 
das Wort »Einkauf« ersetzt.

4.	§ 24 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	� Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 einge-
fügt:

	 »7. den Europäischen Bürgerbeauftragten,«

b)	� Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden Num-
mern 8 und 9.

5.	�In der Überschrift zu § 58 wird das Wort »der« durch 
das Wort »zur« ersetzt.

6.	�In Abschnitt 16 wird Unterabschnitt 1 wie folgt ge
fasst:
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§ 100

Behandlung und Verlegung in eine 
sozialtherapeutische Einrichtung

	� (1) Den Gefangenen sind die zur Erreichung der Voll-
zugsziele erforderlichen Behandlungsmaßnahmen 
anzubieten. Diese haben wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu berücksichtigen. Soweit standardisierte An-
gebote nicht ausreichen oder keinen Erfolg verspre-
chen, sind individuelle Behandlungsangebote zu 
entwickeln.

	� (2) Bei der Behandlung wirken Bedienstete verschie-
dener Fachrichtungen in enger Abstimmung zusam-
men. Soweit dies erforderlich ist, sind externe Fach-
kräfte einzubeziehen. Die Gefangenen wirken an ihrer 
Behandlung mit. Den Gefangenen sollen Bedienstete 
als feste Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

	� (3) Ist Sicherungsverwahrung angeordnet oder vorbe-
halten, sind Gefangene bereits während des Vollzugs 
der Freiheitsstrafe in eine sozialtherapeutische Abtei-
lung oder Anstalt zu verlegen, wenn dies aus behand-
lerischen Gründen angezeigt ist. Die Verlegung soll zu 
einem Zeitpunkt erfolgen, der den Abschluss der Be-
handlung während des Vollzugs der Freiheitsstrafe er-
warten lässt.

§ 101

Freistellung aus der Haft zur Vor- 
bereitung der Entlassung

	� (1) Abweichend von § 89 Absatz 3 Satz 1 kann die 
Justizvollzugsanstalt den Gefangenen nach Anhörung 
der Vollstreckungsbehörde zur Vorbereitung der Ent-
lassung Freistellung aus der Haft bis zu sechs Mona-
ten gewähren. § 9 Absatz 1 und 4 sowie § 12 gelten 
entsprechend. § 88 findet keine Anwendung.

	� (2) Den Gefangenen sollen für die Freistellung nach 
Absatz 1 Weisungen erteilt werden. Sie können ins
besondere angewiesen werden, sich einer von der Jus-
tizvollzugsanstalt bestimmten Betreuungsperson zu 
unterstellen, sich an bestimmten Orten oder in be-
stimmten Einrichtungen außerhalb des Vollzugs auf-
zuhalten und jeweils für kurze Zeit in die Justizvoll-
zugsanstalt zurückzukehren. Die Freistellung nach 
Absatz 1 wird widerrufen, wenn dies die Behandlung 
erfordert.

§ 102

Nachgehende Betreuung

	� Die Justizvollzugsanstalt kann früheren Gefangenen 
auf Antrag Hilfestellung gewähren, soweit diese nicht 
anderweitig sichergestellt werden kann und der Erfolg 
der Behandlung gefährdet erscheint.

§ 99

Vollzugsplan

	� (1) Aufgrund der Behandlungsuntersuchung wird un-
verzüglich ein Vollzugsplan erstellt, der die indivi
duellen Behandlungsziele festlegt und die zu ihrer Er-
reichung geeigneten und erforderlichen Maßnahmen 
benennt. Der Vollzugsplan enthält mindestens Anga
ben über

  1. � psychiatrische, psychotherapeutische oder sozial-
therapeutische Behandlungsmaßnahmen,

  2. � andere Einzel- oder Gruppenbehandlungsmaß
nahmen,

  3. � Maßnahmen zur Förderung der Behandlungsmoti
vation,

  4. � die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen 
Einrichtung,

  5.  die Zuweisung zu Wohngruppen,

  6.  Art und Umfang der Beschäftigung,

  7.  Maßnahmen zur Gestaltung der Freizeit,

  8. � Maßnahmen zur Ordnung der finanziellen Ver
hältnisse,

  9. � Maßnahmen zur Ordnung der familiären Verhält-
nisse,

10.  Maßnahmen zur Förderung von Außenkontakten,

11. � Maßnahmen zur Vorbereitung eines sozialen 
Empfangsraums,

12.  vollzugsöffnende Maßnahmen sowie

13.  Entlassungsvorbereitung und Nachsorge.

	� (2) Der Vollzugsplan ist fortlaufend auf seine Umset-
zung hin zu überprüfen und mit der Entwicklung der 
Gefangenen sowie mit weiteren für die Behandlung be-
deutsamen Erkenntnissen in Einklang zu halten. Hier-
für sind im Vollzugsplan angemessene Fristen vorzuse-
hen, die sechs Monate nicht übersteigen sollen.

	� (3) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschrei-
bung des Vollzugsplans werden Konferenzen mit den 
an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten 
durchgeführt. An der Behandlung mitwirkende Per
sonen außerhalb des Vollzugs sollen in die Planung 
einbezogen werden; sie können mit Zustimmung der 
Gefangenen auch an den Konferenzen beteiligt wer-
den.

	� (4) Der Vollzugsplan wird mit der Billigung durch die 
Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter wirksam. Die 
Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass der 
Vollzugsplan in bestimmten Fällen erst mit ihrer Zu-
stimmung wirksam wird.

	� (5) Die Vollzugsplanung wird mit den Gefangenen er-
örtert. Ihnen wird Gelegenheit gegeben, eine Stellung-
nahme in der Vollzugsplankonferenz abzugeben. Der 
Vollzugsplan ist ihnen auszuhändigen.
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»Abschnitt 16

Vorbehaltene Sicherungsverwahrung

§ 88

Vorbehaltene Sicherungsverwahrung

	� (1) Ist bei Gefangenen im Vollzug der Jugendstrafe die 
Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten, 
gelten die Vorschriften bei angeordneter oder vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung im Vollzug der Freiheits-
strafe (§§ 97 bis 103 JVollzGB III) entsprechend.

	 (2) § 7 Absatz 3 JGG bleibt unberührt.«

7.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2013 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 20. November 2012

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Friedrich

	 Untersteller	 Warminski-Leitheusser

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Öney

		  Dr. Splett

Landesglücksspielgesetz (LGlüG)

Vom 20. November 2012

Der Landtag hat am 15. November 2012 das folgende 
Gesetz beschlossen:

INHALTSÜBERSICHT

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen
§   1	 Ziele des Gesetzes
§   2	 Erlaubnis
§   3	 Aufgaben der Aufsicht
§   4	 Spielersperre
§   5	 Sperrdatei
§   6 	 Mitwirkung am übergreifenden Sperrsystem
§   7	 Sozialkonzept
§   8	 Kreditverbot

Abschnitt 2: Staatliches Glücksspiel
§   9	 Öffentliche Aufgabe
§ 10	� Erlaubnis für die Veranstaltung staatlichen Glücksspiels

§ 103

Verbleib und Aufnahme auf freiwilliger Grundlage

	� (1) Frühere Gefangene können auf ihren Antrag vorü-
bergehend in einer Justizvollzugsanstalt verbleiben 
oder wieder aufgenommen werden, wenn die Einglie-
derung gefährdet ist. Der Verbleib und die Aufnahme 
sind jederzeit widerruflich.

	� (2) Gegen verbliebene oder aufgenommene Personen 
dürfen Maßnahmen des Vollzugs nicht mit unmittelba-
rem Zwang durchgesetzt werden. § 73 Absatz 2 und 3 
bleibt unberührt.

	� (3) Auf ihren Antrag sind die verbliebenen oder aufge-
nommenen Personen unverzüglich zu entlassen.

	 (4) § 51 gilt entsprechend.«

7.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 5

Änderung des Buches 4  
des Justizvollzugsgesetzbuches

Das Buch 4 des Justizvollzugsgesetzbuches wird wie 
folgt geändert:

1.	�Der Überschrift des Buches 4 wird folgende amtliche 
Abkürzung angefügt: »(JVollzGB IV)«.

2.	�In § 1 wird die Überschrift »Erziehungsauftrag« geän-
dert in »Erziehungsziel«.

3.	§ 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	� »(2) Als vollzugsöffnende Maßnahme kann insbeson-
dere angeordnet werden, dass junge Gefangene

1.	� einer regelmäßigen Beschäftigung außerhalb der 
Jugendstrafanstalt unter Aufsicht einer oder eines 
Vollzugsbediensteten (Außenbeschäftigung) oder 
ohne Aufsicht (Freigang) nachgehen dürfen,

2.	� die Jugendstrafanstalt für eine bestimmte Tages-
zeit unter Aufsicht einer oder eines Vollzugs
bediensteten (Ausführung) oder ohne Aufsicht 
(Ausgang), gegebenenfalls in Begleitung einer 
Bezugsperson (Ausgang in Begleitung), verlassen 
dürfen oder

3.	� bis zu 24 Kalendertage in einem Vollstreckungsjahr 
aus der Haft freigestellt werden (Freistellung aus 
der Haft).«

4.	§ 22 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	� Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 einge-
fügt:

	 »7.	den Europäischen Bürgerbeauftragten,«

b)	� Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden Num-
mern 8 und 9.

5.	�In der Überschrift zu § 54 wird das Wort »der« durch 
das Wort »zur« ersetzt.

6.	�Dem Abschnitt 15 wird folgender Abschnitt 16 ange-
fügt:
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reichen sowie den Bereich des Glücksspiels insgesamt 
konsistent und kohärent zu regeln, werden die nachfol-
genden Regelungen für das Land Baden-Württemberg 
getroffen.

§ 2

Erlaubnis

(1) Die Veranstaltung und Vermittlung öffentlicher 
Glücksspiele sowie der Betrieb von Spielbanken und 
Spielhallen bedarf der Erlaubnis nach Artikel 1 § 4 Absatz 1 
Erster GlüÄndStV. Veranstalter im Sinne der nachfolgen-
den Bestimmungen sind auch Betreiber von Spielbanken. 
Erlaubnisse, die nicht ländereinheitlichen Verfahren nach 
Artikel 1 § 9 a Absatz 2 Erster GlüÄndStV unterliegen, 
können nach Maßgabe der Bestimmungen des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages und dieses Gesetzes 
nur erteilt werden, wenn

1.	�Artikel 1 § 4 Absatz 2 Satz 1 Erster GlüÄndStV in 
Verbindung mit Artikel 1 §§ 1 und 4 Absatz 2 Satz 2 
Erster GlüÄndStV nicht entgegensteht,

2.	die Einhaltung 

a)	� der Jugendschutzanforderungen nach Artikel 1 § 4 
Absatz 3 Erster GlüÄndStV,

b)	� des Internetverbots in Artikel 1 § 4 Absatz 4 Erster 
GlüÄndStV vorbehaltlich Absatz 2,

c)	� der Werbebeschränkungen nach Artikel 1 § 5 Erster 
GlüÄndStV,

d)	� der Anforderungen an das Sozialkonzept nach Ar
tikel 1 § 6 Erster GlüÄndStV und

e)	� der Anforderungen an die Aufklärung über Sucht
risiken nach Artikel 1 § 7 Erster GlüÄndStV

	 sichergestellt ist,

3.	�der Veranstalter, der Vermittler oder der Betreiber  
einer Spielhalle zuverlässig ist, insbesondere die Ge-
währ dafür bietet, dass die Veranstaltung oder die 
Vermittlung ordnungsgemäß und für die Spielteilneh-
mer sowie für die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar 
durchgeführt wird,

4.	�bei Veranstaltern nach Artikel 1 § 10 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV und Spielbanken die Teilnahme am Sperr-
system nach Artikel 1 §§ 8 und 23 Erster GlüÄndStV 
sichergestellt ist,

5.	�die Mitwirkung am Sperrsystem bei Vermittlern nach Ar-
tikel 1 § 8 Absatz 6 und § 23 Erster GlüÄndStV und bei 
Betreibern von Spielhallen nach § 45 sichergestellt ist 
und 

6.	�der Ausschluss gesperrter Spieler nach Artikel 1 § 20 
Absatz 2 Satz 1, § 21 Absatz 5 Satz 1 und § 22 Absatz 2 
Satz 1 Erster GlüÄndStV sowie § 43 Absatz 1 sicher-
gestellt ist.

Für ländereinheitliche Verfahren gemäß Artikel 1 § 9 a 
Absatz 2 Erster GlüÄndStV sind die für diese im Ersten 

§ 11	 Gewinnausschüttung
§ 12	 Reinerträge
§ 13	 Annahmestellen

Abschnitt 3: Lotterien
§ 14	 Lotterien mit planmäßigen Jackpots
§ 15	 Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential
§ 16	� Maßnahmen bei allgemein erlaubten Veranstaltungen
§ 17	 Gewinnsparen
§ 18	 Gewerbliche Spielvermittlung
§ 19	 Lotterieeinnehmer

Abschnitt 4: Sportwetten
§ 20	 Wettvermittlungsstellen

Abschnitt 5: Pferdewetten
§ 21	 Allgemeine Bestimmungen für Pferdewetten
§ 22	 Erlaubnis für das Unternehmen eines Totalisators
§ 23	 Buchmachererlaubnis
§ 24	 Teilnahmebedingungen
§ 25	� Spielersperre, Sperrdatei, Sperrsystem und Sozialkonzept
§ 26	 Aufsicht

Abschnitt 6: Spielbanken
§ 27	 Zulassung von Spielbanken
§ 28	 Erlaubnisverfahren
§ 29	 Betrieb öffentlicher Spielbanken
§ 30	 Spielordnung, Besucherverzeichnis
§ 31	 Spielbankenaufsicht
§ 32	 Videoüberwachung
§ 33	 Spielbankabgabe
§ 34	 Weitere Leistungen
§ 35	 Zuwendungen, Tronc
§ 36	 Verwendung der Erträge
§ 37	� Abgabenrechtliche Pflichten, Fälligkeit der Abgaben
§ 38	 Abgabenrechtliche Verfahrensvorschriften
§ 39	 Landesrechtliche Steuerbefreiung

Abschnitt 7: Spielhallen
§ 40	 Begriffsbestimmung
§ 41	 Erlaubnis für Spielhallen
§ 42	 Anforderungen an die Errichtung von Spielhallen 
§ 43	 Anforderungen an die Ausübung des Betriebs
§ 44	 Anforderungen an die Werbung und Ausgestaltung
§ 45	 Sperrdatei in Spielhallen
§ 46	 Sperrzeit und Feiertagsruhe

Abschnitt 8: Sonstige Vorschriften
§ 47	 Zuständigkeiten
§ 48	 Ordnungswidrigkeiten
§ 49	 Verordnungsermächtigung
§ 50	 Änderung von Rechtsvorschriften

Abschnitt 9: Schlussvorschriften
§ 51	 Übergangsregelung
§ 52	 Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften
§ 53	 Inkrafttreten

Abschnitt 1:

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Ziele des Gesetzes

Zur Ausführung des Ersten Glücksspieländerungsstaats-
vertrages (Erster GlüÄndStV, ratifiziert durch das Gesetz 
zu dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag und zu 
dem Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemein
same Klassenlotterie der Länder vom 26. Juni 2012, 
GBl. S. 385) und um die darin genannten Ziele zu er
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ren gemäß Artikel 1 § 9 a Erster GlüÄndStV erlaubt wer-
den, bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
Insbesondere sind in den Teilnahmebedingungen Be-
stimmungen zu treffen über

1.	�die Voraussetzungen, unter denen ein Spiel- oder 
Wettvertrag zustande kommt,

2.	die Gewinnpläne und Ausschüttungen,

3.	�die Bekanntmachung der Gewinnzahlen oder Ergeb-
nisse der Sportwetten,

4.	�die Frist, innerhalb derer ein Gewinnanspruch geltend 
gemacht werden kann,

5.	�die Verwendung der Gewinne, auf die ein Anspruch 
nicht fristgerecht geltend gemacht worden ist oder die 
nicht zugestellt werden können, und

6.	die Auszahlung der Gewinne.

Der Veranstalter oder Vermittler muss vor Vertragsab-
schluss auf seine Teilnahmebedingungen hinweisen oder 
sie deutlich sichtbar aushängen und dem Spieler in zu-
mutbarer Weise die Möglichkeit verschaffen, von dem 
Inhalt Kenntnis zu nehmen. Die amtlich erlaubten Teil-
nahmebedingungen von Glücksspielen im Sinne des § 9 
Absatz 2 sind durch die zuständige Behörde öffentlich 
bekannt zu machen.

(7) Die Erlaubnis kann nicht auf einen anderen übertragen 
oder einem anderen zur Ausübung überlassen werden.

(8) Die Erlaubnisinhaber sind verpflichtet, jede Änderung 
der für die Erlaubniserteilung maßgeblichen Tatsachen der 
zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen.

§ 3

Aufgaben der Aufsicht

(1) Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden über-
wachen die Erfüllung der durch den Ersten Glücksspiel
änderungsstaatsvertrag oder auf Grundlage des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages begründeten öf-
fentlich-rechtlichen Verpflichtungen; dazu gehören auch 
die durch dieses Gesetz oder auf der Grundlage dieses 
Gesetzes begründeten Verpflichtungen. Die Glücks-
spielaufsichtsbehörden (§ 47 Absatz 1) unterstützen die 
nach Artikel 1 § 9 a Absatz 1 bis 3 oder § 19 Absatz 2 
Erster GlüÄndStV zuständigen Glücksspielaufsichtsbe-
hörden, das Glücksspielkollegium (Artikel 1 § 9 a Absatz 
5 Satz 1 Erster GlüÄndStV) und die Gemeinsame Ge-
schäftsstelle (Artikel 1 § 9 a Absatz 7 Satz 1 Erster 
GlüÄndStV) bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufga-
ben.

(2) Die zuständige Behörde sowie im Falle des § 47 Ab-
satz 2 die zuständige Ortspolizeibehörde sind befugt, 
zum Zwecke der Überwachung Grundstücke und Ge-
schäftsräume der eine Erlaubnis innehabenden Person 
während der üblichen Geschäftszeiten zu betreten, dort 
Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen, sich die 
geschäftlichen Unterlagen vorlegen zu lassen und in 

Glücksspieländerungsstaatsvertrag aufgestellten Voraus
setzungen maßgebend. Die Nachweise sind von der An-
trag stellenden Person durch Vorlage geeigneter Darstel-
lungen, Konzepte und Bescheinigungen zu führen; die 
Erlaubnisbehörde ist ohne derartige Unterlagen nicht zu 
eigenen Ermittlungen verpflichtet. Soweit Nachweise 
nicht in deutscher Sprache vorgelegt werden können, 
sind diese auf Kosten der den Antrag stellenden Person 
in beglaubigter Kopie und beglaubigter deutscher Über-
setzung vorzulegen. Darstellungen und Konzepte sind, 
soweit erforderlich, vor Antragstellung zu entwickeln 
und zusammen mit eingeholten Bescheinigungen mit 
dem Antrag vorzulegen. Sind die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt, ist im Rahmen der Ermessensausübung 
nach Artikel 1 § 4 Absatz 2 Satz 3 Erster GlüÄndStV den 
Zielen des Artikels 1 § 1 Erster GlüÄndStV Rechnung zu 
tragen.

(2) Abweichend von Artikel 1 § 4 Absatz 4 Erster 
GlüÄndStV kann zur besseren Erreichung der Ziele des 
Artikels 1 § 1 Erster GlüÄndStV der Eigenvertrieb und 
die Vermittlung von Lotterien sowie die Veranstaltung 
und Vermittlung von Sportwetten im Internet erlaubt 
werden, wenn die Beachtung der in Absatz 1 sowie der in 
Artikel 1 § 4 Absatz 5 Erster GlüÄndStV genannten Vor-
aussetzungen sichergestellt ist.

(3) Die Erlaubnis für das Vermitteln öffentlicher Glücks-
spiele setzt eine Erlaubnis für die Veranstaltung dieser 
Glücksspiele durch die zuständige Behörde des Landes 
voraus. Eine Erlaubnis im ländereinheitlichen Verfahren 
nach Artikel 1 § 9 a Erster GlüÄndStV steht der Erlaub-
nis durch die zuständige Behörde des Landes gleich.

(4) Die Erlaubnis ist schriftlich zu erteilen. Sie kann mit 
Auflagen, Bedingungen, dem Vorbehalt der nachträg
lichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auf-
lage und dem Vorbehalt des Widerrufs versehen werden.

(5) In der Erlaubnis sind neben den nach Artikel 1 § 9 
Absatz 4 Erster GlüÄndStV zu treffenden Regelungen 
insbesondere festzulegen

1.	�der Veranstalter, der Vermittler oder der Betreiber  
einer Spielhalle einschließlich eingeschalteter dritter 
Personen,

2.	das Glücksspiel, das veranstaltet oder vermittelt wird,

3.	die Form des Vertriebs oder der Vermittlung,

4.	�Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran-
staltung, 

5.	bei Lotterieveranstaltungen der Spielplan und

6.	�bei Vermittlungen der Veranstalter des zu vermitteln-
den Glücksspiels.

In der Erlaubnis können Vorgaben zu Einsatzgrenzen 
und zum Ausschluss gesperrter Spieler getroffen werden, 
die über Artikel 1 § 4 Absatz 5 Nummer 2, §§ 20 bis 22 
Erster GlüÄndStV hinausgehen.

(6) Die Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen von 
Glücksspielen, die nicht im ländereinheitlichen Verfah-
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züglich schriftlich mit. Eine Aufhebung der Sperre ist 
frühestens nach einem Jahr und nur auf schriftlichen An-
trag der betroffenen Person möglich. Über diesen ent-
scheidet der Veranstalter, der die Sperre verfügt hat, in 
Fällen des Absatzes 3 die mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels beauftragte juristische Person 
nach § 9 Absatz 4.

§ 5

Sperrdatei

(1) Bis zur Inbetriebnahme der zentral geführten Sperr-
datei (Artikel 1 § 23 Absatz 1 Erster GlüÄndStV) wird 
zum Schutz der gesperrten Spielerinnen und Spieler und 
zur wirksamen Überprüfung der verhängten Sperren in 
Baden-Württemberg eine zentrale Sperrdatei errichtet, in 
der alle Spielersperren nach § 4 zu speichern sind (Sperr-
datei des Landes). Die Sperrdatei wird bei der mit der 
Durchführung des staatlichen Glücksspiels nach § 9 Ab-
satz 4 beauftragten juristischen Person eingerichtet und 
von dieser geführt. Artikel 1 § 23 Erster GlüÄndStV gilt 
entsprechend.

(2) Bis zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt sind die 
Spielbanken verpflichtet, Spielersperren unverzüglich 
nach ihrer Verhängung an die die Sperrdatei des Landes 
führende Stelle zur Eintragung in die Sperrdatei zu über-
mitteln. Diese speichert die übermittelten Daten sowie 
die von ihr verhängten Spielersperren unverzüglich in 
der Sperrdatei. Werden Spielersperren geändert oder auf-
gehoben, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Sperren 
sind zu löschen, wenn die Gründe, die zu ihrer Eintra-
gung geführt haben, nicht mehr gegeben sind.

(3) Die die Sperrdatei führende Stelle speichert in der 
Sperrdatei des Landes auch Spielersperren nach Artikel 1 
§§ 8 und 23 Erster GlüÄndStV, die ihr von den Veran-
staltern anderer vertragsschließender Länder zur Eintra-
gung in die Sperrdatei übermittelt werden. Die Speiche-
rung ist unverzüglich nach der Übermittlung vorzuneh- 
men. Absatz 2 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend. Eine 
Übermittlung eigener Daten für Sperrdateien anderer 
Länder ist an die die Sperrdatei führenden Stellen zu
lässig, wenn Gegenseitigkeit gewährleistet ist und der 
Schutz der Spieler dies erfordert.

(4) Die mit der Durchführung des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragte juristische Person sowie 
ihre Annahmestellen dürfen im Einzelfall die in der Sperr-
datei des Landes gespeicherten Daten nutzen, soweit dies 
zur Kontrolle von Spielersperren erforderlich ist. Den 
Spielbanken und den sonstigen Stellen, die Spielverbote 
zu überwachen haben, und Veranstaltern der anderen ver-
tragsschließenden Länder dürfen die gespeicherten Daten 
auf Anfrage im Einzelfall übermittelt werden, soweit die 
Übermittlung für die Kontrolle der Spielersperre erforder-
lich ist. Eine Übermittlung der gespeicherten Daten an 
Spielbanken außerhalb des Landes ist zulässig, wenn zu-
sätzlich Gegenseitigkeit gewährleistet ist.

diese Einsicht zu nehmen. Zur Verhütung dringender Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung kön-
nen die Grundstücke und Geschäftsräume tagsüber auch 
außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit sowie tagsüber 
auch dann betreten werden, wenn sie zugleich Wohnzwe-
cken der betroffenen Person dienen. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundge-
setzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Der Betroffene kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozess
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafge-
richtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(4) Absatz 2 findet auch Anwendung, wenn Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass eine erlaubnispflichtige 
oder untersagte Veranstaltung oder Vermittlung ausgeübt 
wird. Die Veranstaltung und die Vermittlung unerlaubten 
Glücksspiels sowie die Werbung hierfür sollen untersagt 
werden.

§ 4

Spielersperre

(1) Spielbanken und Veranstalter von Sportwetten und 
Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential sperren 
Personen, die dies beantragen (Selbstsperre) oder von de-
nen sie aufgrund der Wahrnehmung ihres Personals oder 
aufgrund von Meldungen Dritter wissen oder aufgrund 
sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müssen, 
dass sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren 
finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen oder 
Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem 
Einkommen oder Vermögen stehen (Fremdsperre).

(2) Ergeben sich für die mit der Durchführung des 
Glücksspiels nach § 9 Absatz 4 beauftragte juristische 
Person, die Spielbanken oder die Veranstalter von Sport-
wetten hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass bei einem 
Spieler oder einer Spielerin die Voraussetzungen für eine 
Spielsuchtgefährdung oder eine Überschuldung vorliegen 
oder die spielende Person ihren finanziellen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt oder Spieleinsätze riskiert, die in 
keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder Vermögen 
stehen, ist diese unverzüglich anzuhören. Konkretisieren 
sich diese Bedenken, ist unverzüglich durch geeignete 
Maßnahmen zu überprüfen, ob die Person zu sperren ist. 
Bis zum Abschluss der Überprüfung kann die Person vom 
Spielbetrieb ausgeschlossen werden. 

(3) Vermittler von öffentlichen Glücksspielen übermitteln 
unverzüglich die bei ihnen eingereichten Anträge auf 
Selbstsperren an die mit der Durchführung des staatlichen 
Glücksspiels nach § 9 Absatz 4 beauftragte juristische 
Person, die die betroffene Person unverzüglich sperrt. 

(4) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr. Die Stelle, die 
eine Person gesperrt hat, teilt dieser ihre Sperrung unver-
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Sperrdatei des Landes sind mit Ausnahme der für die 
Aufhebung der Sperre nach Artikel 1 § 8 Absatz 5 Erster 
GlüÄndStV benötigten Daten zu löschen, wenn der Ab-
gleich der zentralen Sperrdatei durch die Annahmestel-
len oder bei der Entgegennahme von Internetspielaufträ-
gen über die Sperrdatei des Landes nicht mehr erfolgt. 
Im Übrigen gilt Artikel 1 § 23 Erster GlüÄndStV ent-
sprechend.

(2) Der mit der Durchführung des staatlichen Glücks-
spiels nach § 9 Absatz 4 beauftragten juristischen Person 
obliegt nach Inbetriebnahme der zentralen Sperrdatei 
nach Artikel 1 § 23 Absatz 1 Satz 1 Erster GlüÄndStV 
die Aufgabe, Personen zu sperren, deren Daten ihr ge-
mäß Artikel 1 § 8 Absatz 6 Satz 2 Erster GlüÄndStV von 
Vermittlern öffentlicher Glücksspiele übermittelt worden 
sind. § 5 Absatz 9 gilt entsprechend.

§ 7

Sozialkonzept

(1) Die die Erlaubnis innehabende Person nach § 2 ist 
verpflichtet, die Spielerinnen und Spieler zu verantwor-
tungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung 
von Spielsucht vorzubeugen. Zu diesem Zweck hat sie 
für jede Erlaubnis nach § 2 ein Sozialkonzept nach dem 
aktuellen Stand der suchtwissenschaftlichen Forschung 
zu entwickeln und laufend zu aktualisieren. In diesem ist 
darzulegen, welche Maßnahmen zur Verhinderung prob
lematischen und pathologischen Glücksspieles ergriffen 
werden, wie betroffene Spielerinnen und Spieler in das 
Hilfesystem vermittelt werden und wie die Einhaltung 
überwacht und mit Verstößen umgegangen wird. Die 
Verfasser nebst ihrer fachlichen Qualifikation sowie die 
für die Umsetzung des Sozialkonzepts verantwortlichen 
Personen sind namentlich zu benennen. Die Vorgaben 
des Anhangs zum Ersten Glücksspieländerungsstaatsver-
trag sind zu beachten.

(2) Außer bei ländereinheitlichen Verfahren und in Fällen 
des Artikels 1 § 19 Absatz 2 Erster GlüÄndStV ist die die 
Erlaubnis nach § 2 innehabende Person verpflichtet, die 
in Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern tätigen Per-
sonen sowie deren Vorgesetzte, im Falle des Gewinnspa-
rens jedoch nur die für die Umsetzung des Sozialkon-
zepts in der jeweiligen Bank verantwortlichen Personen, 
auf eigene Kosten unmittelbar durch eine in der Sucht-
hilfe in Baden-Württemberg tätige Einrichtung schulen 
zu lassen. Die Schulungsdauer richtet sich nach dem Ge-
fährdungspotential des jeweiligen Glücksspielangebots 
und umfasst mindestens acht Stunden. Sie vermittelt 
rechtliche Grundlagen zu Jugend- und Spielerschutz, 
suchtmedizinische Grundlagen zum Erkennen von Ur
sachen und zu Verlauf und Folgen problematischen und 
pathologischen Glücksspiels sowie Wissen zu den Hilfe-
angeboten für Betroffene und Angehörige in Baden-
Württemberg. In der Schulung sind insbesondere auch 
Handlungskompetenzen zur Früherkennung, Ansprache 

(5) Die Datennutzung und die Datenübermittlung kön-
nen auch durch ein automatisiertes Abrufverfahren erfol-
gen. Die die Sperrdatei des Landes führende Stelle hat 
über die Abrufe Aufzeichnungen zu fertigen, die die bei 
der Durchführung der Abrufe verwendeten Daten, den 
Tag und die Uhrzeit der Abrufe, die abrufende Stelle und 
die abrufende Person sowie die abgerufenen Daten ent-
halten müssen. Die protokollierten Daten dürfen nur für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs 
der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die 
Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen ge-
gen zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen 
Missbrauch zu schützen und nach sechs Monaten zu  
löschen. Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Ab-
rufs trägt die abrufende Stelle.

(6) Auf Antrag erhält eine Person Auskunft über

1.	�die zu ihrer Person in der Sperrdatei des Landes ge-
speicherten Daten,

2.	�den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
ihrer Daten,

3.	die Empfänger, an die Daten weitergegeben werden, 

4.	die Dauer der Speicherung und

5.	�die Notwendigkeit eines Antrags, falls eine Löschung 
der Daten gewünscht wird.

Der Auskunftsanspruch richtet sich gegen die die Sperr-
datei führende Stelle.

(7) Die die Sperrdatei führende Stelle ist verpflichtet, auf 
Verlangen der zuständigen Behörde die in der Sperrdatei 
des Landes gespeicherten Daten anonymisiert für Zwecke 
der Glücksspielforschung zur Verfügung zu stellen. 

(8) Dokumente, die zur Sperrung geführt haben, dürfen 
unbeschadet von Artikel 1 § 23 Absatz 1 Satz 3 Erster 
GlüÄndStV auch von den in Artikel 1 § 8 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV Genannten gespeichert werden.

(9) Die mit der Durchführung des staatlichen Glücks-
spiels nach § 9 Absatz 4 beauftragte juristische Person 
kann von den sonstigen Stellen im Sinne des Absatzes 4 
Satz 2 zur Deckung der Kosten, die durch den Anschluss 
dieser Stellen an die Sperrdatei und durch den Betrieb für 
diese entstehen, eine Gebühr erheben. Das Nähere regelt 
die mit der Durchführung des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragte juristische Person in einer 
Gebührenordnung, die der Genehmigung durch die nach 
§ 47 Absatz 1 zuständige Behörde bedarf.

§ 6

Mitwirkung am übergreifenden Sperrsystem

(1) Übernimmt die nach Artikel 1 § 23 Absatz 1 Satz 1 
Erster GlüÄndStV zuständige Behörde die Führung der 
zentralen Sperrdatei, übermittelt die für die Führung der 
Sperrdatei des Landes zuständige juristische Person die-
ser die bei ihr gespeicherten Daten. Die Daten in der 
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Länder (GKL-StV, ratifiziert durch das Gesetz zu dem 
Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag und zu dem 
Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder vom 26. Juni 2012, GBl. 
S. 385) Klassenlotterien und damit verbundene Ange
bote. Sie nimmt die öffentliche Aufgabe nach Artikel 1  
§ 10 Absatz 1 Erster GlüÄndStV in Bezug auf Klassenlot-
terien und ähnliche Spielangebote (Glücksspiele) wahr.

(3) Das Land kann Zusatzlotterien und -ausspielungen 
veranstalten.

(4) Das Land kann eine juristische Person des privaten 
Rechts, an der das Land unmittelbar oder mittelbar maß-
geblich beteiligt ist, mit der Durchführung der durch das 
Land veranstalteten Glücksspiele beauftragen. Es kann die 
Aufgabe nach Absatz 1 auch durch eine von allen Ver-
tragsländern gemeinsam geführte öffentliche Anstalt er-
füllen lassen. Ebenso ist auf Grundlage eines Verwal-
tungsabkommens eine gemeinschaftliche Aufgabenerfül- 
lung mit anderen Ländern oder eine Aufgabenerfüllung 
durch die Unternehmung eines anderen Landes möglich, 
das die Voraussetzungen des Artikels 1 § 10 Absatz 2 Satz 1 
Erster GlüÄndStV erfüllt. Klassenlotterien dürfen nur von 
einer von allen Vertragsländern gemeinsam getragenen 
Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden.

(5) Der Staatsvertrag über die Gründung der GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der Länder bleibt unberührt.

(6) Das Land nimmt die wissenschaftliche Forschung zur 
Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch 
Glücksspiele, die Suchtprävention und -hilfe sowie die 
Glücksspielaufsicht als öffentliche Aufgabe wahr. Es 
stellt hierfür einen angemessenen Anteil aus den Reiner-
trägen der Glücksspiele im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
zur Verfügung.

§ 10

Erlaubnis für die Veranstaltung staatlichen Glücksspiels

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Satz 3 
Nummern 1 bis 4 und 6 vor, darf eine Erlaubnis für das 
Veranstalten von Glücksspielen im Sinne des § 9 Absatz 2 
erteilt werden, wenn

1.	�das Glücksspiel für die Sicherstellung eines aus
reichenden Glücksspielangebots erforderlich ist,

2.	�bei der Einführung neuer Glücksspielangebote oder 
der Einführung neuer oder der erheblichen Erwei
terung bestehender Vertriebswege für diese den Anfor-
derungen des Artikels 1 § 9 Absatz 5 Erster GlüÄndStV 
genügt ist und

3.	�ein Vertriebskonzept vorgelegt wird, das auch die in  
§ 13 Absatz 1 vorgesehene Begrenzung der Annahme-
stellen zum Inhalt hat.

(2) Die Erlaubnis über die Veranstaltung eines staat
lichen Glücksspiels ist durch die zuständige Behörde öf-
fentlich bekannt zu machen. Im Falle ländereinheitlicher 

und Weitervermittlung in das Hilfesystem zu trainieren. 
Die geschulten Personen sind spätestens nach drei Jahren 
erneut zu schulen.

(3) Die die Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 Satz 3 inne
habende Person berichtet vor Ablauf der ersten drei Mo-
nate eines Jahres gegenüber der zuständigen Behörde 
über die im Vorjahr getroffenen Maßnahmen zur Um
setzung des Sozialkonzepts einschließlich der Zahl der 
Sperrmaßnahmen und erbringt Nachweise zu den ge-
schulten Personen.

(4) Die die Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 Satz 3 inneha-
bende Person ist verpflichtet, in ihrer Spielstätte oder in 
ihrer Verkaufsstelle Informationsmaterialien der örtlichen 
Beratungsstellen auf eigene Kosten gut sichtbar vorzuhal-
ten. Sie informiert alle Spielerinnen und Spieler in geeig-
neter Weise, welche Ansprechpersonen im Spielbetrieb 
zur Verfügung stehen. Mit Ausnahme der Annahmestellen 
nach § 13 sowie im Falle des Gewinnsparens sind wissen-
schaftlich anerkannte Selbsttests zum Erkennen problema-
tischen und pathologischen Glücksspiels sowie Anträge 
auf Selbstsperren gut sichtbar vorzuhalten.

§ 8

Kreditverbot

Der Veranstalter, Vermittler oder Betreiber einer Spiel-
halle darf zum Zwecke der Spielteilnahme keinen Kredit 
gewähren oder durch Beauftragte gewähren lassen. Er 
darf auch nicht zulassen, dass in seinem Unternehmen 
Dritte solche Kredite gewerbsmäßig gewähren.

Abschnitt 2:

Staatliches Glücksspiel

§ 9

Öffentliche Aufgabe

(1) Zur Erreichung der Ziele des Ersten Glücksspielän-
derungsstaatsvertrages gewährleistet das Land Baden-
Württemberg die Sicherstellung eines ausreichenden 
Glücksspielangebots als ordnungsrechtliche Aufgabe.

(2) Zur Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielan-
gebots (Artikel 1 § 10 Absatz 1 Erster GlüÄndStV) veran-
staltet das Land folgende Glücksspiele:

1.	Zahlenlotterien,

2.	Losbrieflotterien und

3.	�Sportwetten, es sei denn, gemäß Artikel 1 § 10 a Ers-
ter GlüÄndStV wird Artikel 1 § 10 Absatz 6 Erster 
GlüÄndStV nicht angewandt.

Abweichend von Satz 1 veranstaltet die Anstalt des öf-
fentlichen Rechts »GKL Gemeinsame Klassenlotterie 
der Länder« auf der Grundlage des Staatsvertrages über 
die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der 
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auftragten juristischen Person wird auf 3300 begrenzt. 
Bis zum 30. Juni 2013 ist die bestehende Anzahl der An-
nahmestellen auf diese Zahl zurückzuführen.

(2) Die flächenmäßige Verteilung der Annahmestellen ist 
an den Zielen des Artikels 1 § 1 Erster GlüÄndStV aus-
zurichten. Die nähere Ausgestaltung ist vom Veranstalter 
oder der mit der Durchführung der Glücksspiele beauf-
tragten juristischen Person in einem Konzept festzule-
gen. Das Konzept hat sich insbesondere an der räumli-
chen Bevölkerungsstruktur zu orientieren. Das Ver- 
triebskonzept ist Voraussetzung für die Erteilung einer 
Erlaubnis nach § 10 Absatz 1.

(3) Der Betrieb einer Annahmestelle bedarf der Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde. Der Antrag darf nur durch 
die mit der Durchführung des staatlichen Glücksspiels 
nach § 9 Absatz 4 beauftragten juristischen Person gestellt 
werden. Der Betrieb darf nur erlaubt werden, wenn

1.	�der Betreiber die für die Abwicklung des Spielge-
schäfts und des Zahlungsverkehrs erforderliche per-
sönliche Zuverlässigkeit besitzt,

2.	�§ 2 Absatz 1 Satz 3 Nummern 1, 2 Buchstaben a bis c 
und e sowie die Nummern 5 und 6 erfüllt sind,

3.	�der Betreiber sich nicht zugleich auch als gewerb
licher Spielvermittler betätigt,

4.	�die Annahmestelle nicht in einem Gebäudekomplex, in 
dem sich eine Spielbank oder eine Pferdewettvermitt-
lungsstelle befindet, in einer Spielhalle, auf einer Pfer-
derennbahn oder in Räumlichkeiten einer Gaststätte, in 
denen alkoholische Getränke ausgeschenkt werden, so-
wie in sonstigen Räumlichkeiten einer Gaststätte, in 
denen Geldspielgeräte aufgestellt werden, betrieben 
werden soll,

5.	�die Annahmestelle nicht dem Konzept nach Absatz 2 
zur Begrenzung der Anzahl der Annahmestellen zu-
widerläuft und insbesondere nicht in Räumlichkeiten 
betrieben wird, die nach ihrer Lage, Beschaffenheit, 
Ausstattung und Einteilung dem Ziel entgegenstehen, 
nur ein begrenztes Glücksspielangebot zuzulassen, 
und

6.	�keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
durch die Erlaubnis aus anderen Gründen die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung gefährdet werden 
könnte.

(4) Eine Annahmestelle darf nur in solche Glücksspiele 
vermitteln, die nach diesem Gesetz erlaubt sind. Eine 
Vermittlung in Sportwetten ist nur zulässig, wenn es sich 
um solche des Veranstalters nach Artikel 1 § 10 Absatz 2 
Erster GlüÄndStV handelt. Während der Experimentier-
phase des Artikels 1 § 10 a Absatz 1 Erster GlüÄndStV 
und nach Ablauf der in Artikel 1 § 29 Absatz 1 Erster 
GlüÄndStV genannten Frist ist dies jedoch nur zulässig, 
wenn die mit der Durchführung des staatlichen Glücks-
spiels nach § 9 Absatz 4 beauftragte juristische Person 
entweder selbst oder eine Gesellschaft, an der sie be

Erlaubnisse nach Artikel 1 § 9 a Erster GlüÄndStV hat 
die in § 47 Absatz 1 genannte Behörde die Erlaubnis der 
zuständigen Behörde bekannt zu machen, wenn durch 
diese eine Bekanntmachung nicht erfolgt.

§ 11

Gewinnausschüttung

Bei Glücksspielen im Sinne des § 9 Absatz 2, die nicht 
im ländereinheitlichen Verfahren gemäß Artikel 1 § 9 a 
Erster GlüÄndStV erlaubt werden, sind nach Maßgabe 
der amtlich erlaubten Teilnahmebedingungen als Ge-
winn an die Spielteilnehmer zur Ausschüttung zur Verfü-
gung zu stellen:

1.	�bei Zahlenlotterien mindestens 45 Prozent nach dem 
theoretischen Gewinnplan,

2.	�bei Sportwetten im Jahresmittel mindestens 50 Pro-
zent und

3.	�bei Losbrieflotterien mindestens 40 Prozent der 
Spieleinsätze. 

Bei Zusatzlotterien oder -ausspielungen hat der Gewinn-
plan mindestens ein Drittel der Spieleinsätze zur Aus-
schüttung vorzusehen. Bearbeitungsgebühren und sons
tige Kostenbeiträge der Spielteilnehmer sind nicht Be
standteil der Spieleinsätze.

§ 12

Reinerträge

(1) Die Reinerträge aus den Glücksspielen, die das Land 
gemäß § 9 Absatz 2 Satz 1 veranstaltet, stehen dem Land 
zu. Reinerträge sind die von den Spieleinsätzen nach Ab-
zug der Gewinnausschüttungen an die Spielteilnehmer, 
der auf die Spielteilnahme entfallenden Steuern und der 
Kosten der Durchführung verbleibenden Beträge.

(2) Aus den Reinerträgen der Glücksspiele, die das Land 
gemäß § 9 Absatz 2 veranstaltet, wird ein gemeinsamer 
Wettmittelfonds gebildet.

(3) Die Dotierung des Fonds erfolgt nach Maßgabe des 
jeweiligen Staatshaushaltsplans. Die Mittel des Fonds 
sind nach näherer Bestimmung durch den jeweiligen 
Staatshaushaltsplan für die Förderung von Kultur und 
Sport sowie für soziale Zwecke, insbesondere für Maß-
nahmen der Suchtprävention und -hilfe, zu verwenden. 
Soweit die Reinerträge die nach Satz 2 zweckgebunden 
zu verwendenden Mittel übersteigen, werden sie zur all-
gemeinen Deckung des Haushalts verwandt.

§ 13

Annahmestellen

(1) Die Zahl der Annahmestellen der mit der Durchfüh-
rung des staatlichen Glücksspiels nach § 9 Absatz 4 be-
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(2) Die zuständige Behörde kann eine allgemein erlaubte 
Veranstaltung im Einzelfall untersagen, wenn

1.	�gegen Vorschriften des Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrages oder dieses Gesetzes oder gegen we-
sentliche Bestimmungen der allgemeinen Erlaubnis 
verstoßen wird,

2.	�die Gefahr besteht, dass durch die Veranstaltung oder 
durch die Verwendung des Reinertrags die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gestört wird, oder

3.	�keine Gewähr für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Veranstaltung oder für die zweckentsprechende 
Verwendung des Reinertrags gegeben ist.

§ 17

Gewinnsparen

(1) Bei der Lotterie in der Form des Gewinnsparens han-
delt es sich um einen auf eine gewisse Dauer angelegten 
Vertrag, der sich aus einem Sparvertrag und einem Lotte-
rievertrag zusammensetzt. Der Erwerb der Lose hat im 
Monat vor der Auslosung, an der die Lose teilnehmen, zu 
erfolgen.

(2) Die Sparanteile der Gewinnsparlose dürfen nur zu  
einem einzigen im Voraus bestimmten Termin im Jahr 
ausbezahlt werden. Abweichend hiervon kann auch eine 
mehrmalige oder monatliche Auszahlung der Sparanteile 
im Lauf eines Jahres erfolgen. In diesem Fall darf der 
Sparanteil aber nur einer Spareinlage gutgeschrieben 
werden, die nicht dem Zahlungsverkehr dient.

(3) Im Falle des Absatzes 2 Satz 2 sind Gewinnsparer, 
die über ihren Sparanteil regelmäßig unmittelbar nach 
der Gutschrift verfügen, vom Gewinnsparen auszuschlie-
ßen. Dies ist im Sozialkonzept zu berücksichtigen.

§ 18

Gewerbliche Spielvermittlung

(1) Eine Erlaubnis zur gewerblichen Spielvermittlung 
darf unter den Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Satz 3 
Nummern 1 bis 3 sowie Nummern 5 und 6 nur erteilt 
werden, wenn die Vermittlung den Zielen des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages nicht zuwiderläuft 
und den Bestimmungen dieses Gesetzes entspricht. 
Insbesondere darf die Vermittlung nur erlaubt werden, 
wenn die Voraussetzungen des Artikels 1 § 19 Erster 
GlüÄndStV vorliegen und

1.	�der Vermittler die für diese Tätigkeit erforderliche Zu-
verlässigkeit in persönlicher, sachlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht besitzt,

2.	�der Vermittler seine Verträge mit dem Veranstalter und 
mit dem Treuhänder vorgelegt hat und sich daraus 
keine Bedenken ergeben,

3.	�in einem Konzept die Art und Weise des Vertriebs of-
fengelegt wird,

teiligt ist, Konzessionsnehmer im Sinne des Artikels 1  
§ 10 a Absatz 2 Erster GlüÄndStV ist.

Abschnitt 3:

Lotterien

§ 14

Lotterien mit planmäßigen Jackpots

In der Erlaubnis für Lotterien mit planmäßigen Jackpots 
(Artikel 1 § 22 Erster GlüÄndStV) kann die zuständige 
Behörde Vorgaben zu den Einsatzgrenzen und zu dem 
Ausschluss von gesperrten Spielern treffen.

§ 15

Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential

(1) Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential dür-
fen nach den Bestimmungen des Artikels 1 Dritter Ab-
schnitt Erster GlüÄndStV auch anderen als den in Arti-
kel 1 § 10 Absatz 2 und 3 Erster GlüÄndStV Genannten 
erlaubt werden.

(2) Die Erlaubnis für Lotterien und Ausspielungen mit 
geringerem Gefährdungspotential kann für solche Veran-
staltungen allgemein erlaubt werden,

1.	�die sich nicht über das Gebiet eines Stadt- oder Land-
kreises hinaus erstrecken,

2.	�deren Spielplan einen Reinertrag von mindestens ei-
nem Drittel der Summe der zu entrichtenden Entgelte 
und eine Gewinnsumme von mindestens 25 Prozent 
der Summe der zu entrichtenden Entgelte vorsieht,

3.	�deren Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für 
bestimmte gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige 
Zwecke verwendet wird,

4.	�bei denen die Summe der zu entrichtenden Entgelte 
den Betrag von 40 000 Euro nicht übersteigt und

5.	�bei denen der Losverkauf oder der Vertriebszeitraum 
die Dauer von zwei Monaten nicht überschreitet.

Die allgemeine Erlaubnis nach Satz 1 kann abweichend 
von Artikel 1 § 4 Absatz 3 Satz 2, § 5 Absatz 1 und 2,  
§§ 6, 7, 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 15 Absatz 1 
Sätze 4 und 5, Absatz 3 Satz 2 und § 17 Erster GlüÄndStV 
erteilt werden.

(3) Die allgemeine Erlaubnis ist zu befristen. Sie kann 
die Pflicht zur Anzeige einer vorgesehenen Veranstaltung 
bei der zuständigen Behörde begründen.

§ 16

Maßnahmen bei allgemein erlaubten Veranstaltungen

(1) Die zuständige Behörde kann für eine allgemein er-
laubte Veranstaltung im Einzelfall Auflagen und Bedin-
gungen erteilen.

52999_GBl_17_2012.indd   611 23.11.12   08:16



612	 GBl. vom 28. November 2012� Nr. 17

(2) Eine Erlaubnis zur Lotterieeinnahme darf unter den 
Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 bis 3 
sowie 5 und 6 nur erteilt werden, wenn

1.	�der Lotterieeinnehmer die für diese Tätigkeit erforder-
liche Zuverlässigkeit in persönlicher, sachlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht besitzt und dadurch die Ge-
währ dafür bietet, dass die ihm aufgrund des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages, dieses Gesetzes 
und der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Veran-
stalter obliegenden Pflichten erfüllt werden,

2.	�in einem Konzept die Art und Weise des Vertriebs so-
wie die Anzahl eventueller Verkaufsstellen offenge-
legt sind,

3.	�sich aus dem zwischen dem Lotterieeinnehmer und 
der Klassenlotterie abgeschlossenen Vertrag keine Be
denken ergeben und

4.	�keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
durch die Erlaubnis aus anderen Gründen die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird.

(3) In Baden-Württemberg sind nach Inkrafttreten des 
Staatsvertrages über die Gründung der GKL Gemein
same Klassenlotterie der Länder nur Verkaufsstellen der 
GKL Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder zulässig.

(4) Die Erlaubnis zur Betätigung als Lotterieeinnehmer 
kann nur von der GKL Gemeinsamen Klassenlotterie der 
Länder bei der gemäß Artikel 1 § 9 a Absatz 1 Erster 
GlüÄndStV zuständigen Behörde beantragt werden. Die 
Antragstellung für mehrere Verkaufsstellen des Veran-
stalters kann in einem Antrag gemeinsam erfolgen (Sam-
melantrag). Über diesen entscheidet die nach § 47 Ab-
satz 1 zuständige Behörde.

Abschnitt 4:

Sportwetten 

§ 20

Wettvermittlungsstellen

(1) Der Betrieb einer Wettvermittlungsstelle bedarf der 
Erlaubnis durch die zuständige Behörde. Der Betrieb 
darf nur erlaubt werden, wenn 

1.	�der Betreiber die für die Abwicklung des Spielge-
schäfts und des Zahlungsverkehrs erforderliche per-
sönliche, sachliche und wirtschaftliche Zuverlässig-
keit besitzt,

2.	�weder der Betreiber noch seine Mitarbeiter direkten 
oder indirekten Einfluss auf den Ausgang eines  
Wettergebnisses haben,

3.	�die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Satz 3 Num-
mern 1 bis 3, 5 und 6 erfüllt sind,

4.	�keine im Sinne des Artikels 1 § 21 Erster GlüÄndStV 
unzulässigen Sportwetten angeboten werden,

4.	�der Vermittler seine allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen vorgelegt hat und sich daraus keine Bedenken er-
geben,

5.	�nur in nach diesem Gesetz erlaubte Glücksspiele ver-
mittelt wird (§ 2 Absatz 3),

6.	�die Geschäftsbeziehungen mit den Spielern so gestal-
tet sind, dass sämtliche angefallenen Gewinne ein
schließlich Sachgewinne oder Rundungsdifferenzen 
an die Spieler ausbezahlt werden, und

7.	�auch sonst keine Tatsachen die Annahme rechtfer
tigen, dass durch die Vermittlung die öffentliche  
Sicherheit oder Ordnung gefährdet oder sonstige öf-
fentliche Belange beeinträchtigt werden können.

Im Antrag und in der Erlaubnis sind die Produkte, die der 
gewerbliche Spielvermittler vermitteln will, einschließlich 
der hierfür erhobenen Preise konkret zu bezeichnen.

(2) Jede nicht rein redaktionelle Änderung der Geschäfts-
bedingungen bedarf der Erlaubnis.

(3) Der gewerbliche Spielvermittler ist verpflichtet, der 
zuständigen Behörde innerhalb von sechs Monaten nach 
Ende eines jeden Geschäftsjahrs einen von einem Wirt-
schaftsprüfer geprüften Jahresabschluss nebst Lagebe-
richt und den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 
vorzulegen. Dieser Bericht hat auch einen Sonderbericht 
über das Verhältnis zum Treuhänder und die Verwendung 
angefallener Sachgewinne, der nicht abgeholten oder 
nicht zustellbaren Gewinne sowie von Rundungsdiffe-
renzen bei der Auszahlung an die Spieler sowie Teilneh-
mer von Spielgemeinschaften zu enthalten. Die Kosten 
trägt die die Erlaubnis innehabende Person.

(4) Gewerbliche Spielvermittler und beauftragte Dritte 
im Sinne des Artikels 1 § 3 Absatz 6 Erster GlüÄndStV 
sind verpflichtet, vor Vertragsschluss die Spieler schrift-
lich und verständlich im Zusammenhang darauf hinzu-
weisen, wie viel von dem Spielerentgelt als Weiter
leitungsbetrag an den Veranstalter abgeführt wird und 
welchen Betrag der gewerbliche Spielvermittler für sich 
behält. Unverzüglich nach Vermittlung des Spielauftrags 
besteht die Verpflichtung, 

1.	�dem Spielteilnehmer verbindlich den Veranstalter zu 
benennen,

2.	�auf die Teilnahmebedingungen dieses Veranstalters 
ausdrücklich hinzuweisen und

3.	�die Kenntnisnahme der Teilnahmebedingungen dieses 
Veranstalters in zumutbarer Weise zu ermöglichen.

(5) Örtliche Verkaufsstellen gewerblicher Spielvermittler 
sind nicht zulässig.

§ 19

Lotterieeinnehmer

(1) Die Lotterieeinnahme darf nur in solche Klassenlot-
terien erfolgen, die nach dem Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag erlaubt sind.
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Abschnitt 5:

Pferdewetten

§ 21

Allgemeine Bestimmungen für Pferdewetten

Für Pferdewetten gelten aus diesem Gesetz nur die Be-
stimmungen dieses Abschnittes und die Bestimmungen, 
auf die in diesem Abschnitt verwiesen wird, sowie die 
Bestimmungen der Abschnitte 8 und 9.

§ 22

Erlaubnis für das Unternehmen eines Totalisators

Eine Erlaubnis nach § 1 des Rennwett- und Lotteriege-
setzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 611-14 veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
29. Juni 2012 (BGBl. I S. 1424), in der jeweils geltenden 
Fassung darf unbeschadet des Artikels 1 § 27 Erster 
GlüÄndStV und der auf der Grundlage des Rennwett- 
und Lotteriegesetzes erlassenen Vorschriften des Bun-
desrechts nur erteilt werden, wenn die Einhaltung

1.	�der Jugendschutzanforderungen nach Artikel 1 § 4 
Absatz 3 Erster GlüÄndStV,

2.	�des Internetverbots in Artikel 1 § 4 Absatz 4 Erster 
GlüÄndStV unbeschadet der Regelungen in Artikel 1 
§ 27 Absatz 2 Satz 2 Erster GlüÄndStV,

3.	�der Werbebeschränkungen nach Artikel 1 § 5 Erster 
GlüÄndStV,

4.	�der Anforderungen an das Sozialkonzept nach Artikel 
1 § 6 Erster GlüÄndStV und

5.	�der Anforderungen an die Aufklärung über Suchtri
siken nach Artikel 1 § 7 Erster GlüÄndStV

sichergestellt ist. § 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und Absatz 8 
finden Anwendung.

§ 23

Buchmachererlaubnis 

Eine Erlaubnis nach § 2 des Rennwett- und Lotterie
gesetzes in der jeweils geltenden Fassung darf unbescha-
det des Artikels 1 § 27 Erster GlüÄndStV und der auf der 
Grundlage des Rennwett- und Lotteriegesetzes erlassenen 
Vorschriften des Bundesrechts nur erteilt werden, wenn

1.	die Einhaltung

a)	� der Jugendschutzanforderungen nach Artikel 1 § 4 
Absatz 3 Erster GlüÄndStV,

b)	� des Internetverbots in Artikel 1 § 4 Absatz 4 Erster 
GlüÄndStV unbeschadet der Regelungen in Artikel 1 
§ 27 Absatz 2 Satz 2 Erster GlüÄndStV,

c)	� der Werbebeschränkungen nach Artikel 1 § 5 Erster 
GlüÄndStV,

5.	�die Wettvermittlungsstelle nicht in einem Gebäude-
komplex, in dem sich eine Spielbank oder eine Spiel-
halle befindet, auf einer Pferderennbahn oder in einer 
Gaststätte betrieben werden soll,

6.	�die Wettvermittlungsstelle nicht in Räumlichkeiten be-
trieben wird, die nach ihrer Lage, Beschaffenheit, Aus-
stattung und Einteilung dem Ziel entgegenstehen, nur 
ein begrenztes Glücksspielangebot zuzulassen, und

7.	�keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch 
die Erlaubnis aus anderen Gründen die öffentliche  
Sicherheit oder Ordnung gefährdet werden könnte.

In der Erlaubnis sind Art und Zuschnitt der Sportwetten 
im Einzelnen zu regeln.

(2) Die Zahl der Wettvermittlungsstellen der Konzes
sionsnehmer nach Artikel 1 § 10 a Absatz 5 Erster 
GlüÄndStV wird für Baden-Württemberg auf höchstens 
600 begrenzt und ist auf die Konzessionsnehmer gleich-
mäßig zu verteilen. 

(3) Jeder Konzessionsnehmer soll eine gleichmäßige 
Verteilung seiner Wettvermittlungsstellen im Land an-
streben. Eine Konzentration von Wettvermittlungsstellen 
in bestimmten Gebieten ist zu vermeiden. Bei der Bean-
tragung einer Erlaubnis für eine Wettvermittlungsstelle 
hat der Konzessionsnehmer offenzulegen, an welchen 
Orten in Baden-Württemberg Wettvermittlungsstellen 
betrieben werden sollen.

(4) Die Konzessionsnehmer können auch nach der Kon-
zessionserteilung Vereinbarungen über die Übertragung 
und Nutzung des ihnen zugeteilten Wettvermittlungsstel-
lenkontingents treffen. Die zuständige Aufsichtsbehörde 
nach § 47 Absatz 1 ist hierüber zu informieren. Absatz 3 
ist auf das gesamte, dem Konzessionsnehmer dann zuste-
hende Kontingent anzuwenden.

(5) In einer Wettvermittlungsstelle dürfen nur die Ange-
bote des jeweiligen Konzessionsnehmers vermittelt wer-
den, zu dessen Kontingent die Wettvermittlungsstelle 
gehört.

(6) Eine Vermittlung von Sportwetten in anderen Stellen 
als Wettvermittlungsstellen im Sinne des Absatzes 1 ist 
nicht zulässig. 

(7) Ist die nach § 9 Absatz 4 mit der Durchführung des 
staatlichen Glücksspiels beauftragte juristische Person 
selbst oder eine Gesellschaft, an der sie beteiligt ist, Kon-
zessionsnehmer und erklärt sie gegenüber der zuständi-
gen Behörde, dass sie keine Wettvermittlungsstellen im 
Sinne des Absatzes 1 betreiben will, darf entgegen Ab-
satz 6 die Wettvermittlung in den nach § 13 Absatz 3 er-
laubten Annahmestellen als Nebengeschäft erfolgen. Die 
Vermittlung von Live-Wetten ist nicht zugelassen. Ab-
satz 4 findet keine Anwendung. 
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§ 26

Aufsicht

(1) Um den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung zu gewährleisten und insbesondere sicherzustellen, 
dass dieses Gesetz, der Erste Glücksspieländerungs-
staatsvertrag, das Rennwett- und Lotteriegesetz, die auf 
seiner Grundlage erlassenen Vorschriften des Bundes-
rechts, die in der Erlaubnis nach §§ 1 und 2 des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes verfügten Nebenbestimmun-
gen sowie die Teilnahmebedingungen eingehalten wer- 
den, kann die zuständige Behörde alle erforderlichen 
Anordnungen und sonstigen Maßnahmen treffen.

(2) § 3 findet Anwendung.

Abschnitt 6:

Spielbanken

§ 27

Zulassung von Spielbanken

(1) Eine Spielbank darf mit einer Erlaubnis in den Städ-
ten Baden-Baden und Konstanz sowie in Stuttgart be
trieben werden. Über die Zulassung weiterer Spielban-
ken sowie Zweigstellen zu bestehenden Spielbanken 
entscheidet die Landesregierung mit Zustimmung des 
Landtags durch Rechtsverordnung, wenn dies zur bes
seren Erreichung der Ziele des Artikels 1 § 1 Erster 
GlüÄndStV erforderlich ist.

(2) Die Spielbankerlaubnis wird vorbehaltlich des § 28 
Absatz 5 Satz 2 einem Betreiber für den Betrieb aller 
Spielbanken im Land erteilt. Eine Spielbankerlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn durch die Errichtung und 
den Betrieb der Spielbanken die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung nicht gefährdet wird und die in § 2 Absatz 1 
genannten Voraussetzungen sowie die nachfolgenden 
Bestimmungen erfüllt sind.

§ 28

Erlaubnisverfahren

(1) Die Erlaubnis für den Betrieb der Spielbanken in den 
in § 27 Absatz 1 genannten Städten wird aufgrund einer 
Ausschreibung erteilt. Die Ausschreibung ist im Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg und im Amtsblatt der 
Europäischen Union mit einer angemessenen Frist für 
die Einreichung von Anträgen öffentlich bekannt zu  
machen. Anträge, die nicht fristgerecht eingehen oder 
nicht alle Angaben und Unterlagen nach Absatz 2 enthal-
ten, sind ohne weitere Sachprüfung abzulehnen.

(2) Der Antrag bedarf der Schriftform. Er muss alle An-
gaben, Nachweise und Unterlagen in deutscher Sprache 
enthalten, die in der Ausschreibung bezeichnet sind. 
Dazu gehören insbesondere

d)	� der Anforderungen an das Sozialkonzept nach Arti-
kel 1 § 6 Erster GlüÄndStV und 

e)	� der Anforderung an die Aufklärung über Suchtrisi-
ken nach Artikel 1 § 7 Erster GlüÄndStV

	 sichergestellt ist,

2.	�bei Veranstaltern von Pferdewetten als Festquotenwet-
ten die Teilnahme am Sperrsystem nach Artikel 1 §§ 8 
und 23 Erster GlüÄndStV sichergestellt ist,

3.	�bei Vermittlern von Pferdewetten als Festquotenwet-
ten die Mitwirkung am Sperrsystem nach Artikel 1 § 8 
Absatz 6 Erster GlüÄndStV sichergestellt ist und 

4.	�der Ausschluss gesperrter Spieler nach Artikel 1 § 27 
Absatz 3 in Verbindung mit § 21 Absatz 5 Satz 1 Ers
ter GlüÄndStV sichergestellt ist.

§ 2 Absatz 1 Sätze 5 bis 7 und Absatz 8 finden Anwen-
dung.

§ 24

Teilnahmebedingungen

(1) Die Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen und 
für das Vermitteln von Pferdewetten, die nicht im länder-
einheitlichen Verfahren gemäß Artikel 1 § 9 a Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 Erster GlüÄndStV erlaubt werden, be-
dürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 

(2) In den Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 
von Pferdewetten sind insbesondere Bestimmungen zu 
treffen über

1.	�die Voraussetzungen, unter denen ein Spiel- und Wett-
vertrag zustande kommt,

2.	die Gewinnpläne und Ausschüttungen,

3.	�die Bekanntmachung der Ergebnisse der Pferdewet-
ten,

4.	�die Frist, innerhalb derer ein Gewinnanspruch geltend 
gemacht werden kann,

5.	�die Verwendung der Gewinne, auf die ein Anspruch 
nicht fristgerecht geltend gemacht worden ist oder die 
nicht zugestellt werden können, und 

6.	die Auszahlung der Gewinne.

(3) Der Veranstalter oder Vermittler muss vor Vertrags-
abschluss auf seine Teilnahmebedingungen hinweisen 
oder sie deutlich sichtbar aushängen und dem Spieler in 
zumutbarer Weise die Möglichkeit verschaffen, von dem 
Inhalt Kenntnis zu nehmen. 

§ 25

Spielersperre, Sperrdatei, Sperrsystem  
und Sozialkonzept

Auf Veranstalter und Vermittler von Pferdewetten als 
Festquotenwetten finden die §§ 4 bis 7 entsprechende 
Anwendung.
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10.	�eine Erklärung zur Erbringung weiterer Leistungen 
nach § 34 Absatz 2,

11.	� ein Marketingkonzept, insbesondere eine Darstellung 
der beabsichtigten Werbemaßnahmen (Werbekonzept),

12.	ein Spielkonzept einschließlich einer Spielordnung,

13.	�ein Nachweis der in der Ausschreibung in angemes-
sener Höhe festzusetzenden finanziellen Sicherheits-
leistung (Spielbankreserve),

14.	�eine Erklärung der Übernahme der Kosten für die 
Überprüfung des Sicherheits-, Sozial- und Wirt-
schaftlichkeitskonzepts und, soweit erforderlich, 
sonstiger Unterlagen durch einen von der zustän
digen Behörde beigezogenen Sachverständigen oder 
Wirtschaftsprüfer,

15.	�eine Verpflichtungserklärung der den Antrag stellen-
den Person, weder selbst noch durch verbundene Un-
ternehmen unerlaubtes Glücksspiel in Deutschland 
zu veranstalten oder zu vermitteln, und

16.	�eine Erklärung der den Antrag stellenden Person, 
dass die vorgelegten Unterlagen und Angaben voll-
ständig sind.

Insbesondere in den Fällen von Satz 3 Nummern 4 bis 7, 
11 und 12 sollen die Konzepte standortübergreifend ausge-
arbeitet werden. Nachweise und Unterlagen aus einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europä
ischen Wirtschaftsraum stehen inländischen Nachweisen 
und Unterlagen gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass 
damit eine Anforderung der in Satz 3 genannten Vorausset-
zungen erfüllt ist. Die Unterlagen sind auf Kosten der den 
Antrag stellenden Person in beglaubigter Kopie und be-
glaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen.

(3) Die zuständige Behörde kann die den Antrag stel-
lende Person unter Fristsetzung zur Ergänzung und zur 
Vorlage weiterer Angaben, Nachweise und Unterlagen in 
deutscher Sprache auffordern. Sie ist befugt, Erkennt-
nisse der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Län-
der, insbesondere zu den Voraussetzungen nach Absatz 2 
Satz 3 Nummer 9, abzufragen. Ist für die Prüfung im 
Auswahlverfahren ein Sachverhalt bedeutsam, der sich 
auf Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages bezieht, so hat die 
den Antrag stellende Person diesen Sachverhalt aufzu-
klären und die erforderlichen Beweismittel zu beschaf-
fen. Sie hat dabei alle für sie bestehenden rechtlichen 
und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Sie 
kann sich nicht darauf berufen, dass sie Sachverhalte 
nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen kann, 
wenn sie sich nach Lage des Falles bei der Gestaltung 
ihrer Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen 
oder einräumen lassen können. Wird die Frist zur Vor
lage ergänzender Angaben, Nachweise und Unterlagen 
nicht eingehalten, bleiben die Angaben, Nachweise und 

  1.	�Nachweise über die Zuverlässigkeit und die fach
liche Eignung des Antragstellers und der für die Lei-
tung der Spielbank vorgesehenen Personen,

  2.	�eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligungen sowie der Kapital- und Stimmrechts-
verhältnisse bei der den Antrag stellenden Person 
und den mit ihr im Sinne des Aktiengesetzes verbun-
denen Unternehmen sowie Angaben über Angehö-
rige im Sinne des § 15 der Abgabenordnung unter 
den Beteiligten; Gleiches gilt für Vertreter der Person 
oder Personengesellschaft oder des Mitglieds eines 
Organs einer juristischen Person; daneben sind der 
Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen Be-
stimmungen der den Antrag stellenden Person sowie 
Vereinbarungen, die zwischen an der den Antrag stel-
lenden Person unmittelbar oder mittelbar Beteiligten 
bestehen und sich auf die Veranstaltung von Glücks-
spielen beziehen, vorzulegen; die Inhaber- und Be-
teiligungsverhältnisse der den Antrag stellenden 
Person sind vollständig offenzulegen; bei Personen-
gesellschaften sind die Identität und die Adressen al-
ler Gesellschafter, Anteilseigner oder sonstiger Ka-
pitalgeber, bei juristischen Personen des Privatrechts 
von solchen, die mehr als fünf Prozent des Grundka-
pitals halten oder mehr als fünf Prozent der Stimm-
rechte ausüben, sowie generell alle Treuhandverhält-
nisse anzugeben,

  3.	�Planunterlagen der Gebäude und Räume, in denen 
die Spielbanken betrieben werden sollen, sowie 
Nachweise über die bau- und zivilrechtliche Zuläs-
sigkeit des Spielbankbetriebs,

  4.	�eine Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleis
tung der Sicherheit und Ordnung des Betriebs der 
Spielbanken und der sonstigen öffentlichen Belange 
unter besonderer Berücksichtigung der Informations-
technik- und Datensicherheit (Sicherheitskonzept),

  5.	�eine Darstellung, wie die Transparenz des Betriebs 
sichergestellt wird und gewährleistet wird, dass eine 
Überwachung jederzeit möglich ist und nicht durch 
Dritte oder am Betrieb Beteiligte vereitelt werden 
kann,

  6.	�eine Darstellung der Maßnahmen zur Verhinderung 
von Geldwäsche (Konzept zur Bekämpfung von 
Geldwäsche),

  7.	�ein Sozialkonzept einschließlich der Maßnahmen zur 
Sicherstellung des Ausschlusses gesperrter Spieler 
sowie von Personen unter 21 Jahren,

  8.	�eine Darstellung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs 
der Spielbanken unter Berücksichtigung einer weit
gehenden Abschöpfung der Spielerträge für die in 
§ 36 genannten Zwecke (Wirtschaftlichkeitskonzept),

  9.	�eine Darlegung der rechtmäßigen Herkunft der für 
die Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforder-
lichen Mittel,
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§ 29

Betrieb öffentlicher Spielbanken

(1) Der Aufenthalt in der Spielbank während des Spiel-
betriebs ist Personen unter 21 Jahren sowie gesperrten 
Personen nicht gestattet. Personen, die bei der Spielbank 
oder einem Nebenbetrieb der Spielbank beschäftigt sind, 
müssen volljährig sein. Für Beschäftigte, die unter  
21 Jahre sind, sind im Sozialkonzept besondere Maß
nahmen vorzusehen. Dieser Personenkreis ist besonders 
zu beaufsichtigen.

(2) Die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme am Spiel 
ist nicht gestattet:

1.	�Personen, bei denen dadurch offensichtlich der eigene 
notwendige Unterhalt oder die Erfüllung von Unter-
haltspflichten gefährdet würde,

2.	�Personen, die mit der Leitung der Spielbank beauftragt 
sind, sowie Gesellschaftern und Mitgliedern von Or-
ganen der Spielbank,

3.	�Personen, die bei der Spielbank oder einem Nebenbe-
trieb der Spielbank beschäftigt sind, oder

4.	�Personen, die mit der Aufsicht über die Spielbank oder 
mit der Festsetzung und Erhebung der Spielbank
abgabe oder der weiteren Leistungen beauftragt sind.

(3) An folgenden Tagen ist die Spielbank geschlossen zu 
halten:

1.	Karfreitag,

2.	Allerheiligen,

3.	Allgemeiner Buß- und Bettag,

4.	Totensonntag, 

5.	Volkstrauertag,

6.	Heiligabend und Erster Weihnachtsfeiertag.

Aus besonderem Anlass kann die Aufsichtsbehörde an-
ordnen, dass die Spielbank an bestimmten weiteren Ta-
gen geschlossen bleibt.

(4) In einer Spielbank muss auf geeignete Weise sicher-
gestellt werden, dass in den Spielbereichen die aktuelle 
Uhrzeit ersichtlich ist.

§ 30

Spielordnung, Besucherverzeichnis

(1) Für Zwecke der Suchtprävention, die Überprüfung 
der Spielberechtigung und für die in § 32 Absatz 1 ge-
nannten Zwecke dürfen folgende Daten von den Be
suchern der Spielbank anhand eines Ausweises erhoben 
werden:

1.	Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,

2.	Geburtsdatum, Geburtsort,

3.	Anschrift,

4.	Ausweisart und -nummer sowie ausstellende Behörde, 

Unterlagen im weiteren Verfahren unberücksichtigt, 
wenn ihre Berücksichtigung die Einleitung oder sachge-
rechte Durchführung des Erlaubnisverfahrens verzögern 
würde, die den Antrag stellende Person die Verspätung 
nicht genügend entschuldigt und diese über die Folgen 
einer Fristversäumung belehrt worden ist. Der Entschul-
digungsgrund ist auf Verlangen der zuständigen Behörde 
glaubhaft zu machen.

(4) Die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens Aus-
kunfts- und Vorlagepflichtigen haben jede Änderung der 
maßgeblichen Umstände nach Antragstellung unverzüg-
lich der zuständigen Behörde mitzuteilen und geplante 
Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen oder sons
tigen Einflüssen der zuständigen Behörde schriftlich an-
zuzeigen.

(5) Die Auswahl unter mehreren geeigneten und zuver-
lässigen Antragstellern ist danach zu treffen, wer nach 
Beurteilung der zuständigen Behörde am besten geeignet 
ist, die Ziele des Artikels 1 § 1 Erster GlüÄndStV zu er-
reichen und insbesondere am besten,

1.	�beim Betrieb der Spielbanken die Einhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der sonsti-
gen öffentlichen Belange gewährleistet,

2.	�weitgehende Informations-, Einwirkungs- und Kont-
rollbefugnisse der zuständigen Behörden sicherstellt,

3.	�seine nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit nach-
weist,

4.	�einen wirtschaftlichen Betrieb der Spielbanken ge-
währleistet,

5.	den Spielerschutz gewährleistet und

6.	�mit seinem Spielkonzept die Ziele des § 1 umsetzt, ins-
besondere mit einer geeigneten Alternative zum nicht 
erlaubten Spiel den Spieltrieb der Bevölkerung in ge-
ordnete und überwachte Bereiche lenkt sowie der Ent-
wicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücks
spielen in Schwarzmärkten entgegenwirkt. 

Für den Fall, dass sich kein geeigneter Antragsteller be-
ziehungsweise keine geeignete Antragstellerin finden 
lässt, kann ausnahmsweise unter Beachtung der Voraus-
setzungen des Absatzes 2 eine Erlaubnis für einen einzel-
nen Standort erteilt werden, wenn andernfalls die Ziele 
des § 1 nicht erreicht werden können. Hierauf ist in der 
Ausschreibung hinzuweisen. 

(6) Die Erlaubnis ist auf maximal 15 Jahre zu befristen. 
Eine Verlängerung ist nicht möglich.

(7) Die Erlaubnis erlischt, wenn der Betrieb der Spiel-
banken nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung 
der Erlaubnis aufgenommen wird, es sei denn, in der Er-
laubnis wird ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Die 
Erlaubnis erlischt ferner, wenn der Betrieb einer Spiel-
bank nachträglich ohne Zustimmung der für die Erlaub-
niserteilung zuständigen Behörde eingestellt wird. 
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1.	�den gesamten Betrieb der Spielbank zu überwachen 
und zu überprüfen und sich hierbei auch Dritter zu be-
dienen,

2.	�alle dem Betrieb der Spielbank dienenden Räume zu 
betreten, Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen 
und die geschäftlichen Unterlagen der Spielbank ein-
zusehen und

3.	�durch Beauftragte an Sitzungen und Besprechungen 
entscheidungsbefugter Gremien des Erlaubnisinha-
bers beziehungsweise der Erlaubnisinhaberin teilzu-
nehmen.

(2) Die die Erlaubnis innehabende Person ist verpflich-
tet, der Aufsichtsbehörde innerhalb von sechs Monaten 
nach Ende eines jeden Geschäftsjahres einen von einem 
Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss nebst Lage-
bericht und den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 
vorzulegen. Die Kosten hierfür trägt die die Erlaubnis in-
nehabende Person.

§ 32

Videoüberwachung

(1) Die Spielbank muss zur Sicherstellung des ordnungs-
gemäßen Spielablaufs, zum Schutz vor Manipulationen, 
zur Verhinderung, Aufdeckung und Verfolgung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 
Bedeutung, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit sowie zur Finanz- und Abgabenkontrolle Vi-
deoüberwachung durchführen und zu diesem Zweck per-
sonenbezogene Daten erheben und speichern.

(2) Folgende Bereiche sind mit Videokameras zu über-
wachen:

1.	sämtliche Zugänge der Spielbank,

2.	�der Empfangsbereich der Spielbank (Foyer, Garde
robe und Rezeption),

3.	�Spielbereiche (Spielsäle, Spieltische, Automaten und 
Kassen) sowie

4.	�interne Sicherheitsbereiche, Abrechnungs- und Kas-
senräume.

(3) Auf die Videoüberwachung und die verantwortliche 
Stelle ist vor Betreten des videoüberwachten Bereichs 
der Spielbank für jeden erkennbar hinzuweisen.

(4) Die Nutzung der nach Absatz 1 gespeicherten Daten 
ist zulässig, soweit sie zum Erreichen des verfolgten 
Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen beeinträchtigt werden. Die Daten dürfen 
übermittelt werden

1.	�dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Innen-
ministerium, soweit dies zur Wahrnehmung der Spiel-
bankaufsicht erforderlich ist,

2.	�dem zuständigen Finanzamt, der zuständigen Ober
finanzdirektion und dem Ministerium für Finanzen 

5.	Nationalität,

6.	�Datum, Grund und Dauer einer von der Spielbank aus-
gesprochenen Störersperre sowie meldende Organisa-
tionseinheit und

7.	Lichtbild.

Diese Daten sowie etwaige Aliasnamen oder verwen
dete Falschnamen, das Datum und die Uhrzeit des Be-
suchs dürfen in einem Besucherverzeichnis gespeichert 
und für die in Satz 1 genannten Zwecke genutzt wer-
den. § 32 Absatz 4 Satz 2 gilt für die Übermittlung der 
Daten entsprechend. Das Lichtbild ist am Ende des 
Spieltages des Besuchs zu löschen, sofern die die Spiel-
bank besuchende Person ausdrücklich einer länge-
ren Speicherung ihres Lichtbildes widersprochen hat. 
Sämtliche Daten sind spätestens ein Jahr nach dem letz-
ten Besuch der Spielbank zu löschen, soweit sie nicht 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften länger gespeichert 
werden dürfen. 

(2) Die die Erlaubnis innehabende Person erlässt zur Re-
gelung des Spielbetriebs der Spielbank eine Spielord-
nung. In ihr ist insbesondere zu bestimmen,

1.	�nach welchen Regeln gespielt wird, insbesondere wie 
und in welcher Höhe die Spieleinsätze zu erbringen 
sind und wie die Gewinne festgestellt und ausgezahlt 
werden,

2.	�zu welchen Zeiten und für welche Spiele die Spiel-
bank täglich geöffnet ist.

In dieser ist weiterhin darzulegen, welche Auskünfte und 
personenbezogene Daten sowie welche Nachweise von 
Besuchern der Spielbank zur Überprüfung ihrer Spiel
berechtigung verlangt und welche Angaben in das Be
sucherverzeichnis aufgenommen werden. Auf die Mög-
lichkeit, der Speicherung des Lichtbildes über den 
Spieltag des Besuches hinaus zu widersprechen, ist hin-
zuweisen. Dieser Hinweis ist in der Spielordnung beson-
ders hervorzuheben. Die Spielordnung und alle sonstigen 
den Spielbetrieb regelnden Bestimmungen sind im Ein-
gangsbereich der Spielbank und in den Spielsälen deut-
lich sichtbar auszuhängen. Die Spielordnung bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

§ 31

Spielbankenaufsicht

(1) Zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie um sonstige öffentliche Belange zu ge-
währleisten und sicherzustellen, dass dieses Gesetz, die 
in der Erlaubnis verfügten Nebenbestimmungen sowie 
die Spielordnung eingehalten werden, der Spielbetrieb 
ordnungsgemäß durchgeführt wird und die Auszahlung 
der Spielgewinne jederzeit gewährleistet ist, kann die zu-
ständige Behörde alle erforderlichen Anordnungen und 
sonstige Maßnahmen treffen. Sie ist insbesondere be-
rechtigt, während der üblichen Geschäfts- und Betriebs-
zeiten der Spielbank
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Spielbankabgabe beträgt bei einem Brutto-Spielertrag im 
Kalenderjahr von bis zu 25 Millionen Euro 30 Prozent 
und für den 25 Millionen Euro im Kalenderjahr überstei-
genden Brutto-Spielertrag 35 Prozent des Brutto-Spieler-
trags.

(2) Die Spielbankabgabe kann in den ersten drei Be
triebsjahren einer Spielbank um jeweils bis zu 10 Pro-
zent der Abgabenbeträge nach Absatz 1 ermäßigt werden. 
Bei der Entscheidung ist die zu erwartende Kostenbelas-
tung für die die Erlaubnis innehabende Person insbeson-
dere durch nachzuweisende Investitionen in die Spiel-
bank angemessen zu berücksichtigen. Satz 1 findet keine 
Anwendung bei der Erteilung einer Erlaubnis für den 
Betrieb einer bestehenden Spielbank oder bei einem 
Wechsel der Gebäude oder Räume, in denen die Spiel-
bank betrieben werden darf. 

(3) Bei einer Spielbank, deren wirtschaftliche Situation 
oder Entwicklung nachhaltig beeinträchtigt ist, können 
die in Absatz 1 genannten Abgabensätze unter Berück-
sichtigung der öffentlichen Belange und der Belange der 
die Erlaubnis innehabenden Person um bis zu 10 Prozent 
des Brutto-Spielertrags ermäßigt werden. Maßstab für 
die Ermäßigung ist eine auf gesicherter betriebswirt-
schaftlicher Grundlage beruhende Prognose über die 
voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Spiel-
bank. Negative wirtschaftliche Entwicklungen, die auf 
Entscheidungen der Spielbank beziehungsweise der die 
Erlaubnis innehabenden Person zurückzuführen sind, 
rechtfertigen keine Ermäßigung nach Satz 1. Unter Be
rücksichtigung des ordnungsrechtlichen Abschöpfungs-
gedankens muss der die Erlaubnis innehabenden Person 
ein nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit aus
reichender Unternehmergewinn verbleiben.

(4) Über die Höhe der Ermäßigung der Abgabenbeträge 
nach Absatz 2 Satz 1 und der Abgabensätze nach Absatz 3 
Satz 1 entscheidet das Finanz- und Wirtschaftsministe-
rium im Benehmen mit dem Innenministerium.

(5) Die tarifliche Spielbankabgabe nach den Absätzen 1 
bis 3 ermäßigt sich um die nach dem Umsatzsteuergesetz 
geschuldete und entrichtete Umsatzsteuer aufgrund von 
Umsätzen, die durch den Betrieb der Spielbank bedingt 
sind. Die insoweit entrichtete Umsatzsteuer wird auf die 
nach diesem Gesetz zu entrichtende Spielbankabgabe so-
lange angerechnet, bis sie vollständig verrechnet ist. Ent-
sprechende Umsatzsteuererstattungen führen zu einer 
Erhöhung der Spielbankabgabe.

(6) Brutto-Spielertrag ist der Betrag

1.	�um den die täglichen Spieleinsätze die den Spielern 
nach den Spielregeln zustehenden Gewinne überstei-
gen, wenn die Spielbank ein Spielrisiko trägt, oder

2.	�der der Spielbank zufließt, wenn sie kein Spielrisiko 
trägt.

(7) Nicht abgeholte Einsätze und Gewinne sowie Be
träge, die nach dem Ende der Einsatzmöglichkeit gesetzt, 
vom Spieler nicht zurückgenommen werden und der 

und Wirtschaft, soweit dies zur Wahrnehmung der Fi-
nanz- und Abgabenkontrolle oder der Verfolgung von 
Straftaten erforderlich ist,

3.	�der Polizei und der Staatsanwaltschaft, soweit dies zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von 
erheblicher Bedeutung oder von Straftaten erforder-
lich ist.

(5) Werden die gespeicherten Daten einer bestimmten 
Person zugeordnet, dann ist diese über die Tatsache der 
Speicherung zu benachrichtigen, es sei denn, die Benach-
richtigung des Betroffenen würde einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern oder die Benachrichtigung 
würde die ordnungsgemäße Erfüllung von Aufgaben der 
Gefahrenabwehr oder von Aufgaben der Finanzverwal-
tung im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur 
Überwachung und Prüfung oder die Verfolgung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gefährden.

(6) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten und etwaige 
sich auf die Videoüberwachung beziehenden Unterlagen 
sind unverzüglich, spätestens jedoch acht Tage nach der 
Erhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung 
oder von Straftaten benötigt werden oder im Einzelfall 
festgestellt wird, dass die Daten noch für einen in Absatz 1 
genannten anderen Zweck benötigt werden. Im letzteren 
Fall ist die Begründung schriftlich zu dokumentieren.  

(7) Das Konzept für die Videoüberwachung ist vor seiner 
Umsetzung von dem betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten der Spielbank zu überprüfen und durch die Spiel-
bank als verantwortliche Stelle freizugeben; soweit die 
Spielbank nicht bereits nach Vorschriften des Bundes
datenschutzgesetzes zur Bestellung eines betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten verpflichtet ist, hat sie zu die-
sem Zweck eine Bestellung vorzunehmen. Der betriebli-
che Datenschutzbeauftragte prüft insbesondere, ob bei 
der vorgesehenen Videoüberwachung die nötigen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen getroffen wor-
den sind und ob den schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen Rechnung getragen wird. Ihm sind die Namen 
der zugriffsberechtigten Personen mitzuteilen. 

(8) Der erstmalige Einsatz der Videoüberwachung in ei-
nem Bereich und Veränderungen sind der zuständigen 
Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen unter Angabe 

1.	des Bereichs, der überwacht werden soll,

2.	des damit verfolgten Ziels,

3.	des Verantwortlichen sowie

4.	wie lange die Aufnahmen gespeichert werden sollen.

§ 33

Spielbankabgabe

(1) Die die Erlaubnis innehabende Person ist verpflich-
tet, an das Land eine Spielbankabgabe zu entrichten. Die 

52999_GBl_17_2012.indd   618 23.11.12   08:16



Nr. 17	 GBl. vom 28. November 2012� 619

die Spielbank besuchenden Personen keine Geschenke, 
Trinkgelder oder ähnliche Zuwendungen annehmen, die 
ihnen mit Rücksicht auf ihre berufliche Tätigkeit ge-
macht werden. Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind 
nur zulässig, wenn sie den dafür aufgestellten Behältern 
zugeführt werden (Tronc).

(2) Der Tronc ist von der die Erlaubnis innehabenden 
Person treuhänderisch zu verwalten und nach Maßgabe 
der arbeitsrechtlichen oder tarifvertraglichen Vereinba-
rungen zu verwenden.

§ 36

Verwendung der Erträge

Mindestens 50 Prozent, maximal 100 Prozent der Erträge 
aus der Spielbankabgabe (§ 33), den weiteren Leistungen 
(§ 34) und den dem Land zufließenden Gewinnausschüt-
tungen der die Erlaubnis innehabenden Person sind nach 
näherer Bestimmung durch den jeweiligen Staatshaus-
haltsplan für folgende Zwecke zu verwenden:

1.	�Ausgaben zugunsten staatlicher Heilbäder und zur 
Erfüllung der Rechtsverpflichtungen gegenüber der 
Stadt Baden-Baden aufgrund der Neustrukturierung 
der Bäder- und Kurverwaltung Baden-Baden,

2.	Förderung des Fremdenverkehrs,

3.	�Ausgaben zugunsten staatlicher Kulturdenkmale und 
für Maßnahmen der Kulturförderung,

4.	Finanzierung eines Infrastrukturfonds,

5.	Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke.

Die Belange der Sitzgemeinden sind innerhalb dieser 
Verwendungszwecke angemessen zu berücksichtigen. 
Die restlichen Erträge sind nach Maßgabe des jeweiligen 
Staatshaushaltsplanes zu verwenden.

§ 37

Abgabenrechtliche Pflichten, Fälligkeit der Abgaben

(1) Die die Erlaubnis innehabende Person ist verpflich-
tet, unmittelbar nach Ende des Spielgeschehens den 
Brutto-Spielertrag oder den Spielverlust des Spieltages 
festzustellen und hierüber Aufzeichnungen zu fertigen. 
Der Brutto-Spielertrag beziehungsweise Spielverlust ist 
nach einzelnen Tischen und einzelnen Geräten getrennt 
zu ermitteln und aufzuzeichnen. Ist beim Automatenspiel 
eine tägliche gerätebezogene Ermittlung und Aufzeich-
nung des Brutto-Spielertrags im Verhältnis zum Sicher-
heitsgewinn zu aufwändig, kann mit Zustimmung des 
nach § 38 Absatz 1 zuständigen Finanzamts eine andere 
angemessene Verfahrensweise zugelassen werden. 

(2) Die die Erlaubnis innehabende Person hat spätestens 
am zehnten Tag des Kalendermonats für den voran
gegangenen Kalendermonat die Spielbankabgabe nach  
§ 33 und die weiteren Leistungen nach § 34 Absatz 2 
Nummer 1 selbst zu berechnen und Anmeldungen nach 

Spielbank verbleiben, sind dem Brutto-Spielertrag zuzu-
rechnen.

(8) Falsche Spielmarken, falsche Geldscheine, falsche 
Münzen sowie Spielmarken anderer Spielbanken min-
dern den Brutto-Spielertrag nicht und sind mit dem Wert 
zu berücksichtigen, mit dem sie am Spiel teilgenommen 
haben. Münzen und Geldscheine anderer Währungen 
sind mit dem Kurswert dem Brutto-Spielertrag zuzurech-
nen.

(9) Spielverluste eines Spieltages dürfen auf Brutto-
Spielerträge der folgenden 14 Tage angerechnet werden. 

§ 34

Weitere Leistungen

(1) Die die Erlaubnis innehabende Person ist verpflich-
tet, neben der Spielbankabgabe nach § 33 an das Land 
weitere Leistungen zu entrichten. 

(2) Die weiteren Leistungen umfassen 

1.	�15 Prozent des Brutto-Spielertrags (§ 33 Absätze 6 bis 9) 
und

2.	�eine Gewinnabgabe von 95 Prozent der Bemessungs-
grundlage nach Absatz 3.

(3) Bemessungsgrundlage für die Gewinnabgabe ist das 
nach dem Handelsgesetzbuch zu ermittelnde Jahreser-
gebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) der die 
Erlaubnis innehabenden Person, das um folgende Be
träge zu korrigieren ist:

1.	�Erhöhung um Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Überlassung von Kapital (insbesondere Zinsen, Be-
arbeitungsgebühren, Aufwendungen aus der Inanspruch
nahme von Sicherheiten oder Bürgschaften, Darlehens-
verluste); dies gilt nicht, wenn die zugrunde liegenden 
Vereinbarungen mit einem Kreditinstitut getroffen wur-
den, das oder dessen Hauptanteilseigner nicht Gesell-
schafter der die Erlaubnis innehabenden Person ist, 

2.	�Erhöhung um Aufwendungen für Tätigkeiten im 
Dienst der Gesellschaft oder im Zusammenhang mit 
der Überlassung von Wirtschaftsgütern, Nutzungen 
oder Leistungen, soweit diese oder die zugrunde lie-
genden Vereinbarungen nicht verkehrsüblich sind, so-
wie

3.	�Minderung um 5 Prozent der Summe aus Kapital und 
Rücklagen, soweit diese Kapitalanteile zur Aufrecht
erhaltung des notwendigen Spielbetriebs erforderlich 
sind.

§ 35

Zuwendungen, Tronc

(1) Die in einer Spielbank als Spieltechniker beziehungs-
weise Spieltechnikerin oder als Kassierer beziehungs-
weise Kassiererin beschäftigten Personen dürfen von den 
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§ 39

Landesrechtliche Steuerbefreiung

Unbeschadet der in § 6 Absatz 1 der Verordnung über 
öffentliche Spielbanken vom 27. Juli 1938 (RGBl. I  
S. 955) in der jeweiligen Fassung geregelten Befreiung 
von Bundessteuern ist die die Erlaubnis innehabende 
Person für den Betrieb der Spielbank auch von der Zah-
lung derjenigen Steuern befreit, die der Gesetzgebung 
des Landes unterliegen und im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Spielbank stehen. Satz 1 
gilt auch für örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern, 
die von den Gemeinden aufgrund von § 9 Absatz 4 des 
Kommunalabgabengesetzes erhoben werden können.

Abschnitt 7:

Spielhallen

§ 40 

Begriffsbestimmung

Eine Spielhalle im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unter-
nehmen oder Teil eines Unternehmens im stehenden Ge-
werbe, das ausschließlich oder überwiegend der Aufstel-
lung von Spielgeräten nach § 33 c Absatz 1 Satz 1 oder 
der Veranstaltung anderer Spiele nach § 33 d Absatz 1 
Satz 1 der Gewerbeordnung dient. Als Geld- oder Waren-
spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit gelten auch Erpro-
bungsgeräte.

§ 41

Erlaubnis für Spielhallen

(1) Der Betrieb einer Spielhalle bedarf der Erlaubnis 
nach diesem Gesetz, die die Erlaubnis nach § 33 i der Ge-
werbeordnung ersetzt und die Erlaubnis nach Artikel 1  
§ 24 Absatz 1 Erster GlüÄndStV mit umfasst. Sonstige 
Genehmigungserfordernisse nach anderen Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt. Die Erlaubnis ist auf maxi-
mal 15 Jahre zu befristen. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die Vorausset-
zungen des § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummern 2, 3, 5 oder 6 
nicht vorliegen oder 

1.	�die in § 33 c Absatz 2 oder § 33 d Absatz 3 der Gewer-
beordnung genannten Versagungsgründe vorliegen,

2.	die Voraussetzungen nach § 42 nicht erfüllt sind,

3.	�ein Sozialkonzept nach § 7 in Verbindung mit § 43 
Absatz 2 nicht vorgelegt wird oder

4.	�der Betrieb der Spielhalle eine Gefährdung der Jugend, 
eine übermäßige Ausnutzung des Spieltriebs, schäd
liche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesim
missionsschutzgesetzes oder sonst eine nicht zumut
bare Belästigung der Allgemeinheit, der Nachbarn oder 
einer im öffentlichen Interesse bestehenden Einrich-
tung befürchten lässt.

amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Ist die-
ser Tag ein Samstag, ein Sonntag oder ein gesetzlicher 
Feiertag, tritt an seine Stelle der nächste Werktag. Die 
Abgaben werden an dem Tag fällig, an dem die Anmel-
defrist endet.

(3) Die die Erlaubnis innehabende Person hat für jeden 
Kalendermonat eine anteilige Vorauszahlung auf die Ge-
winnabgabe nach § 34 Absatz 2 Nummer 2 zu entrichten, 
die sie für das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich 
schulden wird. Sie hat dem Finanzamt spätestens am 
zehnten Tag des Kalendermonats für den vorangegange-
nen Kalendermonat eine Voranmeldung nach amtlichem 
Vordruck abzugeben, in der sie die Vorauszahlung auf 
die Gewinnabgabe selbst zu berechnen hat. Die Voraus-
zahlung wird an dem Tag fällig, an dem die Voranmel-
dungsfrist endet. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die die Erlaubnis innehabende Person hat bis zum 
30. Juni des Folgejahres eine Steuererklärung über die 
Gewinnabgabe nach § 34 Absatz 2 Nummer 2 des abge-
laufenen Jahres abzugeben, in der sie die zu entrich-
tende Steuer selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung). 
Weicht die Steuer von der Summe der Voranmeldungen 
ab, so ist der Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanz-
amtes einen Monat nach Eingang der Steueranmeldung 
fällig. Setzt das Finanzamt die Steuer abweichend von 
der Steueranmeldung für das Kalenderjahr fest, so ist der 
Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanzamtes einen 
Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheides fäl-
lig. Die Fälligkeit rückständiger Vorauszahlungen nach 
Absatz 3 bleibt von den Sätzen 2 und 3 unberührt.

(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 abzugebenden Anmel-
dungen sind von einer Person, die zur Vertretung der die 
Erlaubnis innehabenden Person berechtigt ist, eigenhän-
dig zu unterschreiben. Sie gelten als Steueranmeldungen 
im Sinne des § 167 der Abgabenordnung.

§ 38

Abgabenrechtliche Verfahrensvorschriften

(1) Die Spielbankabgabe und die weiteren Leistungen 
werden durch das Finanzamt verwaltet, in dessen Be-
zirk sich die Geschäftsleitung des Erlaubnisinhabers 
beziehungsweise der Erlaubnisinhaberin befindet; § 17 
Absatz 2 des Finanzverwaltungsgesetzes bleibt unbe
rührt.

(2) Auf die Spielbankabgabe und die weiteren Leistun-
gen finden, soweit sich aus diesem Gesetz nichts Ab
weichendes ergibt, die Vorschriften der Abgabenordnung 
sinngemäß Anwendung. Der Spielbetrieb sowie die Er-
mittlung des Brutto-Spielertrags werden durch die Fi-
nanzämter in entsprechender Anwendung der §§ 210 und 
211 der Abgabenordnung am Spielort laufend überwacht. 
Die Finanzämter können sich hierbei auch Dritter bedie-
nen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.
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3.	�Anträge auf Selbstsperren sowie Selbsttests offen und 
deutlich sichtbar auszulegen.

(3) Das Aufstellen, die Bereithaltung oder der Betrieb 
von technischen Geräten zur Bargeldabhebung ist nicht 
gestattet. Dasselbe gilt für die Leistung von Zahlungs-
diensten gemäß § 1 Absatz 2 und 10 Nummern 4, 6 und 
10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vom 25. Juni 
2009 (BGBl. I S. 1506).

(4) Der Abschluss von Wetten sowie das Aufstellen und 
der Betrieb von Geräten, an denen die Teilnahme am 
Glücksspiel im Internet ermöglicht wird, oder deren Dul-
dung sind in einer Spielhalle unzulässig.

(5) Der Betrieb einer Schank- oder Speisewirtschaft ist 
in den Räumen einer Spielhalle während der Sperrzeit 
nach § 46 unzulässig.

§ 44

Anforderungen an die Werbung und Ausgestaltung

(1) Eine Spielhalle muss äußerlich so gestaltet sein, dass 
von ihr keine Anreize für die dort angebotenen Spiele 
ausgehen, keine Verharmlosung der angebotenen Spiele 
stattfindet und kein zusätzlicher Anreiz für den Spielbe-
trieb geschaffen wird.

(2) Die Werbung für eine Spielhalle darf sich nicht an 
Minderjährige, von Spielsucht Gefährdete oder ähnliche 
Personengruppen richten.

(3) In einer Spielhalle sind Uhren so anzubringen, dass 
sie von jedem Spielplatz aus eingesehen werden können. 
Es ist ferner für ausreichenden Einfall von Tageslicht 
und dafür zu sorgen, dass ein Einblick in die Spielhalle 
von außen möglich ist, wenn dies auf Grund der räum
lichen Lage der Spielhalle nicht von vornherein ausge-
schlossen ist.

§ 45 

Sperrdatei in Spielhallen

Für die Entgegennahme von Anträgen auf Selbstsperren 
gilt § 4 Absatz 3.

§ 46 

Sperrzeit und Feiertagsruhe

(1) Die Sperrzeit für Spielhallen beginnt um 0 Uhr und 
endet um 6 Uhr. Aufgrund besonderer örtlicher Verhält-
nisse oder bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses 
kann der Beginn der Sperrzeit vorverlegt oder deren  
Ende hinausgeschoben werden. Eine Verkürzung der 
Sperrzeit ist nicht zulässig.

(2) Für den Betrieb von Spielhallen sowie den Betrieb 
von Geldspielgeräten in Gaststätten gilt § 29 Absatz 3 
entsprechend.

(3) Die zuständige Behörde hat vor Erteilung der Erlaub-
nis die Zustimmung der Glücksspielaufsichtsbehörde 
nach § 47 Absatz 1 hinsichtlich des Sozialkonzepts ein-
zuholen.

(4) Die Erlaubnis kann unbeschadet der Widerrufsgründe 
nach § 49 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes wi-
derrufen werden, wenn

1.	�nachträglich Tatsachen eintreten, die eine Versagung 
der Erlaubnis nach Absatz 2 rechtfertigen würden, 
oder

2.	�der Betreiber in schwerwiegender Weise oder wieder-
holt gegen Verpflichtungen verstößt, die ihm nach die-
sem Gesetz oder der erteilten Erlaubnis obliegen.

§ 42 

Anforderungen an die Errichtung von Spielhallen

(1) Spielhallen müssen einen Abstand von mindestens 
500 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zu Ein
gangstür, untereinander haben. 

(2) Die Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, die 
in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen 
steht, insbesondere in einem gemeinsamen Gebäude 
oder Gebäudekomplex untergebracht ist, ist ausge-
schlossen.

(3) Zu einer bestehenden Einrichtung zum Aufenthalt 
von Kindern und Jugendlichen ist ein Mindestabstand 
von 500 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zu Ein-
gangstür, einzuhalten.

§ 43

Anforderungen an die Ausübung des Betriebs

(1) Die die Erlaubnis innehabende Person hat dafür zu 
sorgen, dass sich in der Spielhalle keine Personen unter 
18 Jahren oder gesperrte Spielerinnen und Spieler auf-
halten. Dies ist durch Einlasskontrollen sicherzustellen, 
bei denen die Personalien der Gäste festgestellt und mit 
der zentral geführten Sperrdatei nach Artikel 1 § 23 Ab-
satz 1 Erster GlüÄndStV abgeglichen werden.

(2) Die die Erlaubnis innehabende Person ist verpflich-
tet, die Spielerinnen und Spieler zu verantwortungs
bewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von 
Spielsucht vorzubeugen. Dazu sind diese über die Ge-
winn- und Verlustwahrscheinlichkeiten, die Suchtrisiken 
der aufgestellten Geldspielgeräte und der angebotenen 
anderen Spiele, das Verbot des Aufenthalts Minderjähri-
ger in Spielhallen und Beratungs- und Therapiemöglich-
keiten zu informieren. Erlaubnisinhaber haben ferner

1.	�ein Sozialkonzept nach § 7 zu entwickeln und umzu-
setzen, 

2.	�einen Nachweis darüber zu erbringen, dass das Auf-
sichtspersonal der Spielhalle nach § 7 Absatz 2 ge-
schult wurde, und
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(7) Tritt der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag ge
mäß Artikel 1 § 35 Absatz 2 Erster GlüÄndStV außer 
Kraft und kommt Artikel 3 Absatz 4 des Gesetzes zu dem 
Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag und zu dem 
Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame 
Klassenlotterie der Länder vom 26. Juni 2012 (GBl. 
S. 385) zur Anwendung, ist das Regierungspräsidium 
Karlsruhe für die Erteilung von Erlaubnissen gemäß Ar
tikel 1 § 9 a Absatz 1 und 2 sowie § 19 Absatz 2 Erster 
GlüÄndStV zuständig. 

§ 48

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig

  1.	ein öffentliches Glücksspiel veranstaltet, vermittelt 
oder durchführt oder eine Spielhalle betreibt, ohne 
eine nach diesem Gesetz erforderliche Erlaubnis zu 
besitzen, 

  2.	als Veranstalter, Vermittler oder Durchführer eines 
öffentlichen Glücksspiels den in der Erlaubnis ge
mäß § 2, § 1 des Rennwett- und Lotteriegesetzes in 
Verbindung mit § 22 oder § 2 des Rennwett- und 
Lotteriegesetzes in Verbindung mit § 23 getroffenen 
Regelungen zum Jugend- oder Spielerschutz zuwi-
derhandelt,

  3.	für unerlaubte Glücksspiele wirbt,

  4.	�seiner Verpflichtung aus § 7 oder § 43 Absatz 2 Satz 2 
nicht nachkommt,

  5.	�als Veranstalter, Vermittler oder Betreiber einer 
Spielhalle zum Zwecke der Spielteilnahme entgegen 
§ 8 einen Kredit gewährt, durch Beauftragte gewäh-
ren lässt oder zulässt, dass in seinem Unternehmen 
Dritte solche Kredite gewerbsmäßig gewähren,

  6.	�entgegen Artikel 1 § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Ers
ter GlüÄndStV die erforderlichen Auskünfte nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erteilt, ver-
langte Unterlagen und Hinweise nicht vorlegt oder 
der zuständigen Behörde oder der nach § 47 Absatz 2 
beauftragten Ortspolizeibehörde den Zugang zu den 
Geschäftsräumen oder -grundstücken, in beziehungs-
weise auf denen öffentliches Glücksspiel veranstaltet 
oder vermittelt wird, während der üblichen Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten verwehrt,

  7.	�entgegen Artikel 1 § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Ers
ter GlüÄndStV als am Zahlungsverkehr Beteiligter 
insbesondere als Kredit- oder Finanzdienstleistungs
institut, vollziehbaren Untersagungsverfügungen der 
zuständigen Behörde nicht nachkommt,

  8.	�gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer 
behördlichen Erlaubnis nach § 2 Absatz 4, § 1 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes in Verbindung mit  
§ 22, § 2 des Rennwett- und Lotteriegesetzes in Ver-
bindung mit § 23 oder Artikel 1 § 17 Erster GlüÄndStV 
verstößt,

Abschnitt 8:

Sonstige Vorschriften

§ 47

Zuständigkeiten

(1) Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist als Glücks-
spielaufsichtsbehörde im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 2 für 
die Durchführung des Ersten Glücksspieländerungsstaats-
vertrages und dieses Gesetzes sowie für die Ausübung der 
Fachaufsicht in den Fällen des Absatzes 2 und des § 13 
Absatz 3 Satz 3 zuständig, sofern in diesem Gesetz oder 
dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag nichts an-
deres bestimmt ist. Oberste Glücksspielaufsichtsbehörde 
ist das Innenministerium, soweit in den nachfolgenden 
Bestimmungen nichts Abweichendes geregelt ist.

(2) Sofern sich die Veranstaltung auf das Gemeindege-
biet beschränkt, sind die Ortspolizeibehörden zuständig 
für die Überwachung allgemein erlaubter Veranstaltun-
gen nach § 15 Absatz 1 und für die Entgegennahme der 
Anzeige nach § 15 Absatz 3 Satz 2. Erstreckt sich die 
Veranstaltung auf das Gebiet mehrerer Gemeinden, ist 
die Kreispolizeibehörde zuständig. Im Übrigen wirken 
die Ortspolizeibehörden bei der Durchführung des Ar
tikels 1 § 9 Absatz 1 Erster GlüÄndStV mit. Die zustän-
dige Behörde kann über die Art und den Umfang der 
Mitwirkung der Ortspolizeibehörden allgemein oder im 
Einzelfall Anordnungen treffen.

(3) Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist zuständig für 
die Durchführung des Rennwett- und Lotteriegesetzes 
und für die auf seiner Grundlage erlassenen Vorschriften 
des Bundesrechts, soweit es sich nicht um steuerrecht
liche Vorschriften handelt und sofern nicht gemäß Ar
tikel 1 § 27 Absatz 2 Satz 2 Erster GlüÄndStV ein län-
dereinheitliches Verfahren durchzuführen ist. Oberste 
Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz.

(4) Zuständig für die Erteilung von Spielbankerlaubnis-
sen ist das Innenministerium. Dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe obliegt die Aufgabe der staatlichen Aufsicht 
über die Spielbanken.

(5) Zuständige Behörden nach dem Siebten Abschnitt 
sind die unteren Verwaltungsbehörden sowie die Ge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften mit eigener 
Baurechtszuständigkeit. Ihre Auskunfts- und Nachschau-
rechte bestimmen sich nach § 29 der Gewerbeordnung. 
Die fachliche Prüfung der Sozialkonzepte für Spielhal-
len erfolgt durch das Regierungspräsidium Karlsruhe. 
Oberste Aufsichtsbehörde ist das Finanz- und Wirt
schaftsministerium.

(6) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängige Verwal-
tungsverfahren werden von den nach bisherigem Recht 
zuständigen Behörden bis zum bestandskräftigen be
ziehungsweise rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens 
fortgeführt.
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Schank- oder Speisewirtschaft betreibt oder dies dul-
det,

27.	entgegen § 44 Absatz 1 eine Spielhalle gestaltet,

28.	entgegen § 44 Absatz 2 für eine Spielhalle wirbt,

29.	�entgegen § 44 Absatz 3 die Vorgaben zur Ausgestal-
tung einer Spielhalle nicht einhält,

30.	�die für die Spielhalle gültigen Sperrzeiten nicht ein-
hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 500 000 Euro geahndet werden.

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht oder die zur Begehung oder Vorbereitung ge-
braucht worden oder bestimmt gewesen sind, können 
eingezogen werden. §§ 22 bis 29 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind anzuwenden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Behörde, die für die Durchführung der verletzten 
Vorschrift zuständig ist.

(5) Die Vorschriften über Ordnungswidrigkeiten des 
Landes- beziehungsweise Bundesdatenschutzgesetzes 
sowie die Zuständigkeit für die Verfolgung bleiben unbe-
rührt.

§ 49

Verordnungsermächtigung

Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Vorschriften zu erlassen über eine Änderung 
der Zahl der Annahmestellen nach § 13 Absatz 1 oder der 
Zahl der Wettvermittlungsstellen nach § 20 Absatz 2, so-
weit sie zur Erreichung der Ziele des Artikels 1 § 1 Erster 
GlüÄndStV erforderlich ist.

§ 50

Änderung von Rechtsvorschriften 

(1) § 9 Absatz 1 Satz 3 der Gaststättenverordnung in der 
Fassung vom 18. Februar 1991 (GBl. S. 196, ber. 1992 
S. 227), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. No-
vember 2009 (GBl. S. 671), wird aufgehoben.

(2) Die Verordnung der Landesregierung über Zustän-
digkeiten nach der Gewerbeordnung vom 16. Dezember 
1985 (GBl. S. 582, ber. 1986 S. 160), zuletzt geändert 
durch Artikel 89 der Verordnung vom 25. Januar 2012 
(GBl. S. 65, 75), wird wie folgt geändert:

§ 10 Nummer 1 wird wie folgt geändert:

1.	Die Angabe »und § 33 i« wird gestrichen.

2.	�Nach dem Wort »Rechtsverordnungen« werden die 
Wörter » , nach dem Siebten Abschnitt des Landes-
glücksspielgesetzes« eingefügt.

  9.	�entgegen § 2 Absatz 8 der zuständigen Behörde Än-
derungen von für die Erlaubniserteilung maßgeb
lichen Tatsachen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig mitteilt,

10.	�der Pflicht zur Anzeige einer vorgesehenen Veran-
staltung bei der zuständigen Behörde nach § 15 Ab-
satz 3 Satz 2 nicht rechtzeitig nachkommt,

11.	� als gewerblicher Spielvermittler einer Anforderung 
des Artikels 1 § 19 Erster GlüÄndStV zuwiderhan-
delt,

12.	�als gewerblicher Spielvermittler den Bericht nach  
§ 18 Absatz 3 nicht oder verspätet vorlegt,

13.	�als Vermittler von öffentlichen Glücksspielen oder 
als Betreiber einer Spielhalle entgegen § 4 Absatz 3 
einen Antrag auf Selbstsperre nicht unverzüglich an 
die mit der Durchführung des staatlichen Glücks-
spiels nach § 9 Absatz 4 beauftragten juristischen 
Person übermittelt,

14.	�entgegen Artikel 1 § 20 Absatz 2, § 21 Absatz 5 oder 
§ 22 Absatz 2 Erster GlüÄndStV gesperrte Spieler an 
den dort genannten Glücksspielen teilnehmen lässt,

15.	�an Feiertagen entgegen § 29 Absatz 3 eine Spielbank 
oder entgegen § 46 Absatz 2 eine Spielhalle für den 
Spielbetrieb öffnet oder in Gaststätten den Betrieb 
von Geldspielgeräten zulässt,

16.	�entgegen § 32 Absatz 1 keine Videoüberwachung in 
einer Spielbank durchführt,

17.	�entgegen § 43 Absatz 1 Satz 1 gesperrten Spielern 
Zutritt gewährt oder eine Einlasskontrolle nicht  
sicherstellt, 

18.	�entgegen § 43 Absatz 1 Satz 2 den Abgleich mit der 
Sperrdatei nicht vornimmt,

19.	�entgegen § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 kein So
zialkonzept entwickelt oder umsetzt,

20.	�entgegen § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 einen 
Nachweis nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstän-
dig vorlegt,

21.	�entgegen § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 Anträge 
auf Selbstsperre oder Selbsttests nicht offen und 
deutlich sichtbar auslegt,

22.	�entgegen § 43 Absatz 3 Satz 1 technische Geräte zur 
Bargeldabhebung bereithält oder dies duldet,

23.	�entgegen § 43 Absatz 3 Satz 2 verbotene Zahlungs-
dienste durchführt, ermöglicht oder zulässt,

24.	�entgegen § 43 Absatz 4 den Abschluss von Wetten 
zulässt oder duldet,

25.	�entgegen § 43 Absatz 4 Geräte, an denen die Teil
nahme am Glücksspiel im Internet möglich ist, auf-
stellt, betreibt oder deren Aufstellung oder Betrieb 
duldet,

26.	�entgegen § 43 Absatz 5 in den Räumen einer Spiel-
halle während der für diese gültigen Sperrzeit eine 
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(6) Betreiber von Spielhallen, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes über eine Erlaubnis nach  
§ 33 i der Gewerbeordnung verfügen, haben innerhalb 
eines halben Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
den Verpflichtungen nach § 7 dieses Gesetzes nachzu-
kommen.

(7) Betreiber von Spielbanken, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens des Gesetzes über eine Erlaubnis verfügen, 
haben bis zum 30. Juni 2013 der Verpflichtung aus § 32 
Absatz 7 nachzukommen.

§ 52

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften

Folgende Rechtsvorschriften treten außer Kraft:

1.	�das Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag 
vom 4. März 2008 (GBl. S. 81),

2.	�das Spielbankengesetz in der Fassung vom 9. Oktober 
2001 (GBl. S. 571, ber. S. 706) und

3.	�die Verordnung des Ministeriums für Ländlichen 
Raum, Landwirtschaft und Forsten über Zuständig
keiten nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz vom 
22. Juli 1987 (GBl. S. 306).

§ 53

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft, soweit im Satz 2 beziehungsweise in den Absät-
zen 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist. Die Verpflich-
tung zum Abgleich mit der zentralen Sperrdatei bei Spiel-
hallen nach § 43 Absatz 1 Satz 2 gilt ab dem 1. Juli 2013.

(2) §§ 33 bis 35 und §§ 37 bis 39 sind auf alle noch nicht 
bestandskräftigen Steuerfestsetzungen anzuwenden, so-
weit in Absatz 3 nichts anderes bestimmt ist.

(3) § 33 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 8 sowie § 34 sind 
erst für Besteuerungszeiträume ab dem 1. des Folgemo-
nats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes anzuwenden.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 20. November 2012

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Friedrich

	 Untersteller	 Warminski-Leitheusser

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Öney

		  Dr. Splett

Abschnitt 9:

Schlussvorschriften

§ 51

Übergangsregelung

(1) Annahmestellen, die vor dem 31. Dezember 2011 er-
laubt wurden und die in einer Gaststätte betrieben wer-
den, ohne dass die in § 13 Absatz 3 Satz 3 Nummer 4 
aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind, dürfen bis 
zum 30. Juni 2013 weiterbetrieben werden. 

(2) Die Erlaubnisse für die Spielbanken Baden-Baden 
und Konstanz gelten bis zum 29. Dezember 2015 fort.

(3) § 33 i der Gewerbeordnung ist für die Erteilung von 
Erlaubnissen für Unternehmen nach § 40 Satz 1 letzt-
mals bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes anzuwenden. 
Im Übrigen finden die Gewerbeordnung und die Spiel-
verordnung sowie die auf diesen Grundlagen erlassenen 
Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung weiter-
hin Anwendung.

(4) Für den Betrieb einer bestehenden Spielhalle, für die 
bis zum 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach § 33 i der 
Gewerbeordnung erteilt wurde, ist nach dem 30. Juni 
2017 zusätzlich eine Erlaubnis nach § 41 erforderlich. 
Wurde die Erlaubnis nach § 33 i der Gewerbeordnung 
nach dem 28. Oktober 2011 erteilt, ist eine Erlaubnis 
nach § 41 bereits nach dem 30. Juni 2013 erforderlich. 
Der Erlaubnisantrag ist im Falle von Satz 1 bis zum  
28. Februar 2017, im Falle von Satz 2 bis zum 28. Feb
ruar 2013 zu stellen. Unabhängig davon tritt eine Erlaub-
nispflicht nach § 41 bei einem Wechsel der die Erlaubnis 
innehabenden Person ein.

(5) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die zuständige 
Erlaubnisbehörde in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 be-
fristet für einen angemessenen Zeitraum auf Antrag von 
der Einhaltung der Anforderungen des § 42 Absätze 1 
und 2 befreien; dabei sind der Zeitpunkt der Erteilung 
der Erlaubnis nach § 33 i der Gewerbeordnung sowie der 
Schutzzweck dieses Gesetzes zu berücksichtigen. Der 
Mindestabstand zu einer anderen Spielhalle darf dabei 
250 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zur Ein-
gangstür, nicht unterschreiten. Dem Antrag sind sämt
liche für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen und 
Nachweise beizufügen. Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer unbilligen Härte sind insbesondere dann gegeben, 
wenn eine Anpassung des Betriebs an die gesetzlichen 
Anforderungen aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den nicht möglich oder mit einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung nicht vereinbar ist und Investitionen, die 
im Vertrauen auf den Bestand der nach Maßgabe des bis-
her geltenden Rechts erteilten Erlaubnis getätigt wurden, 
nicht abgeschrieben werden konnten. § 42 Absatz 3 gilt 
nur für Spielhallen, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes eine Erlaubnis nach § 33 i der Ge-
werbeordnung noch nicht erteilt worden ist.
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a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)	In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort »und« ersetzt.

bb)	Es wird folgende Nummer 5 angefügt:

	 »5. �der Einsatz von Personen, deren Zusam-
menarbeit mit der Polizei Dritten nicht be-
kannt ist (Vertrauenspersonen).«

b)	� In Absatz 3 werden die Wörter »eine längerfris
tige Observation, durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel zur selbsttätigen Bildaufzeich-
nung sowie zum Abhören und Aufzeichnen des 
nicht öffentlich gesprochenen Wortes auf Tonträ-
ger, durch den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel zur Feststellung des Aufenthaltsortes oder 
der Bewegungen einer Person oder einer beweg
lichen Sache oder durch den Einsatz Verdeckter 
Ermittler« durch die Wörter »besondere Mittel 
der Datenerhebung« ersetzt.

c)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »(5) Straftaten mit erheblicher Bedeutung sind

	 1.	 Verbrechen,

	 2.	� Vergehen, die im Einzelfall nach Art und 
Schwere geeignet sind, den Rechtsfrieden be-
sonders zu stören, soweit 

		  a)	� sie sich gegen das Leben, die Gesundheit 
oder die Freiheit einer oder mehrerer Perso-
nen oder bedeutende fremde Sach- oder 
Vermögenswerte richten,

		  b)	� es sich um Taten auf den Gebieten des un
erlaubten Waffen- oder Betäubungsmittel-
verkehrs, der Geld- oder Wertzeichenfäl-
schung, des Staatsschutzes (§§ 74 a und 120 
des Gerichtsverfassungsgesetzes) oder nach 
den §§ 86 a, 109 h, 126, 130 und 130 a des 
Strafgesetzbuches handelt,

		  c)	� sie gewerbs-, gewohnheits-, serien-, ban-
denmäßig oder sonst organisiert begangen 
werden.«

d)	 Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »Diese können die Anordnungsbefugnis auf be-
sonders beauftragte Beamte des höheren Dienstes 
übertragen.«

e)	 Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »Die Unterrichtung unterbleibt, wenn hierdurch 
die weitere Verwendung des Verdeckten Ermitt-
lers oder der Vertrauensperson für Maßnahmen 
nach Absatz 1 Nummer 4 oder 5 oder Leben oder 
Gesundheit einer Person gefährdet würde, sich an 
den die Maßnahme auslösenden Sachverhalt ein 
Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person 
anschließt oder seit Beendigung der Maßnahme 
fünf Jahre verstrichen sind.«

  3.	§ 23 a wird wie folgt geändert:

Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes  
und des Gesetzes zur Ausführung  

des Personenstandsgesetzes

Vom 20. November 2012

Der Landtag hat am 15. November 2012 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Polizeigesetzes

Das Polizeigesetz in der Fassung vom 13. Januar 1992 
(GBl. S. 1, ber. S. 596, 1993 S. 155), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. 
S. 195, 199), wird wie folgt geändert:

  1.	§ 9 a wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Maßnahmen nach §§ 20 bis 23, 25 bis 27, 29 
bis 33, 35 und 36, die sich gegen einen in § 53 
Absatz 1 der Strafprozessordnung genannten 
Berufsgeheimnisträger richten und voraus-
sichtlich Erkenntnisse erbringen würden, über 
die diese Person das Zeugnis verweigern 
dürfte, sind unzulässig.«

bb)	Satz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend, wenn 
durch eine Maßnahme, die sich nicht gegen 
einen in § 53 Absatz 1 der Strafprozessord-
nung genannten Berufsgeheimnisträger rich-
tet, von einer dort genannten Person Erkennt-
nisse erlangt werden, über die sie das Zeugnis 
verweigern dürfte.«

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Maßnahmen, durch die ein Berufsgeheimnis
träger betroffen wäre und dadurch voraus-
sichtlich Erkenntnisse erlangt würden, über 
die diese Person das Zeugnis verweigern 
dürfte, sind abweichend von Absatz 1 zuläs-
sig, soweit dies zur Abwehr einer unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für Leben, Gesundheit 
oder Freiheit erforderlich ist.«

bb)	Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

	 »Dies gilt nicht für Berufsgeheimnisträger 
nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 
4 der Strafprozessordnung sowie für einen 
Rechtsanwalt, eine nach § 206 der Bundes-
rechtsanwaltsordnung in eine Rechtsanwalts-
kammer aufgenommene Person oder einen 
Kammerrechtsbeistand.«

  2.	§ 22 wird wie folgt geändert:
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bb)	Nach dem Wort »Zwecken« werden die Wör-
ter »bei Vorliegen einer unmittelbar bevor
stehenden Gefahr« eingefügt.

d)	 Absatz 8 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »Die Speicherung, Veränderung, Nutzung und 
Übermittlung ist auch zulässig, soweit dies erfor-
derlich ist

	 1.	�zur Abwehr einer anderen Gefahr im Sinne des 
Absatzes 1 oder

	 2.	�zur Aufklärung von Straftaten, die nach der 
Strafprozessordnung in der jeweils geltenden 
Fassung die Erhebung von Verkehrsdaten 
rechtfertigen.«

e)	 Nach Absatz 8 wird folgender neuer Absatz 9 ein-
gefügt:

	 »(9) Der Polizeivollzugsdienst kann ohne Wissen 
des Betroffenen Daten im Sinne der §§ 95 und 
111 des Telekommunikationsgesetzes über die in 
§§ 6 und 7 sowie unter den Voraussetzungen des  
§ 9 über die dort genannten Personen erheben, so-
weit dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. 
Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 5 Satz 1, 3 und 4 
gelten entsprechend.«

f)	 Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10.

  4.	§ 28 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 werden die Wörter »Dem in Gewahr-
sam Genommenen« durch die Wörter »Der in Ge-
wahrsam genommenen Person« ersetzt.

b)	 In Absatz 3 Satz 5 werden nach dem Wort »Ent-
scheidung« die Wörter »nach Satz 3« eingefügt 
und das Wort »sie« durch das Wort »diese« er-
setzt.

c)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 1 werden die Wörter »eine Person in 
Gewahrsam genommen ist« durch die Wörter 
»die in Gewahrsam genommene Person fest-
gehalten wird« ersetzt.

bb)	In Satz 2 werden nach den Wörtern »Vor-
schriften des« die Wörter »Buches 1 Ab-
schnitte 1 bis 3 sowie 6, 7 und 9 des« ein
gefügt und nach den Wörtern »freiwilligen 
Gerichtsbarkeit« die Wörter » , soweit nichts 
anderes bestimmt ist« angefügt.

cc)	Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

	 »Die persönliche Anhörung der in Gewahrsam 
genommenen Person durch das Gericht kann 
im Bereitschaftsdienst (§ 4 Absatz 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Gerichtsverfassungs
gesetzes und von Verfahrensgesetzen der or
dentlichen Gerichtsbarkeit) auch telefonisch 
durchgeführt werden.«

dd)	Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:

a)	 Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

	 »(1) Der Polizeivollzugsdienst kann ohne Wissen 
des Betroffenen Verkehrsdaten im Sinne des § 96 
Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes über 
die in den §§ 6 und 7 sowie unter den Vorausset-
zungen des § 9 über die dort genannten Personen 
erheben, soweit bestimmte Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine konkrete Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes oder eine gemeine Gefahr vorliegt. 
Die Datenerhebung ist auch zulässig, soweit be-
stimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall durch 
bestimmte Personen drohende Gefahr für eines 
der in Satz 1 genannten Rechtsgüter hinweisen. 
Datenerhebungen dürfen nur durchgeführt wer-
den, wenn sonst die Erfüllung der polizeilichen 
Aufgabe gefährdet oder wesentlich erschwert 
würde. Die Datenerhebung darf auch durchge-
führt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen 
werden.

	 (2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 bedarf der An-
ordnung durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die zuständige Polizeidienststelle ihren Sitz hat. 
Die Anordnung wird vom Gericht nur auf Antrag 
erlassen. Der Antrag ist durch die Leitung eines 
Regierungspräsidiums, des Landeskriminalamtes, 
eines Polizeipräsidiums oder einer Polizeidirek
tion schriftlich zu stellen und zu begründen. Diese 
können die Antragsbefugnis auf besonders beauf-
tragte Beamte des höheren Dienstes übertragen. 
Die Anordnung des Gerichts muss eine Kennung 
des Telekommunikationsanschlusses oder des End
gerätes enthalten, bei dem die Datenerhebung 
über eine in Absatz 1 genannte Person durchge-
führt wird. Im Falle einer unmittelbar bevor
stehenden Gefahr für Leben, Gesundheit oder 
Freiheit einer Person genügt eine räumliche und 
zeitlich hinreichende Bezeichnung der Telekom-
munikation. Im Übrigen gilt § 23 Absatz 3.

	 (3) Abweichend von Absatz 2 darf eine Maßnahme 
nach Absatz 1, die allein auf die Ermittlung  
des Aufenthaltsortes einer vermissten, suizidge
fährdeten oder hilflosen Person gerichtet ist, 
durch die Leitung eines Regierungspräsidiums, 
des Landeskriminalamtes, eines Polizeipräsidiums 
oder einer Polizeidirektion angeordnet werden. 
Diese können die Anordnungsbefugnis auf beson-
ders beauftragte Beamte des höheren Dienstes 
übertragen.«

b)	 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

	 Nach den Worten »Anordnung nach Absatz« wird 
die Angabe »2 oder« eingefügt.

c)	 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Die Angabe »Satz 1 Nr. 1« wird gestrichen.
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c)	 Es werden folgende Absätze 7 und 8 angefügt:

	 »(7) Die Polizei kann personenbezogene Daten an 
andere öffentliche Stellen übermitteln, soweit dies 

	 1.	�zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder

	 2.	�zur Abwehr einer Gefahr durch den Empfänger 
erforderlich oder

	 3.	�in einer anderen Rechtsvorschrift außerhalb des 
Landesdatenschutzgesetzes vorgesehen ist. 

	� In Fällen der Nummern 1 und 2 dürfen auch Da-
ten übermittelt werden, die zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten gespeichert werden. 
Ausgenommen sind Daten der in § 20 Absatz 3 
Nummern 2 bis 5 genannten Personen.

	� (8) Die Übermittlung personenbezogener Daten 
an das Landesamt für Verfassungsschutz richtet 
sich nach dem Landesverfassungsschutzgesetz.«

10.	§ 43 wird wie folgt gefasst:

	 »§ 43

	 Datenübermittlung an ausländische 
	 öffentliche Stellen sowie an über- und 
	 zwischenstaatliche Stellen

	 (1) Die Polizei kann personenbezogene Daten an öf-
fentliche Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes sowie an über- oder zwischenstaat
liche Stellen übermitteln, soweit

1.	� sie hierzu durch völkerrechtliche Vereinbarungen 
über eine polizeiliche Zusammenarbeit berechtigt 
oder verpflichtet ist,

2.	� dies zur Wahrnehmung einer polizeilichen Auf-
gabe der übermittelnden Stelle erforderlich ist 
oder

3.	� dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch 
den Empfänger erforderlich ist.

	 (2) Die Übermittlung unterbleibt, soweit Grund zu 
der Annahme besteht, dass dadurch gegen den Zweck 
eines Bundes- oder Landesgesetzes verstoßen würde 
oder überwiegende schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person beeinträchtigt würden. Die empfan-
gende Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Daten 
nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dessen 
Erfüllung sie ihr übermittelt wurden. Die Hinweis-
pflicht entfällt bei Übermittlungen im Sinne von 
§ 43 b Absatz 1 und 2. Die empfangende Stelle ist dar-
über hinaus auf Bedingungen und besondere Verarbei-
tungsbeschränkungen, insbesondere Fristen, nach de-
ren Ablauf die Daten zu löschen, zu sperren oder auf 
die Erforderlichkeit ihrer fortgesetzten Speicherung zu 
prüfen sind, hinzuweisen.

	 (3) Die Polizei hat die Übermittlung personenbe
zogener Daten zu dokumentieren. Wird festgestellt, 
dass unrichtige Daten oder Daten unrechtmäßig 
übermittelt worden sind, ist dies der empfangenden 
Stelle unverzüglich mitzuteilen.«

	 »Die gerichtliche Entscheidung wird mit Er-
lass wirksam; sie bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
nicht der Bekanntgabe an die in Gewahrsam 
genommene Person.«

ee)	Im neuen Satz 5 werden die Wörter »(§ 4 Abs. 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsver-
fassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit)« gestrichen.

ff)	 Im neuen Satz 6 wird nach dem Wort »statt« 
folgender Halbsatz eingefügt:

	 » ; für die Beschwerde gelten die Vorschriften 
des Buches 1 Abschnitt 5 Unterabschnitt 1  
des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit«.

  5.	§ 37 wird folgender Absatz 5 angefügt:

	 »(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicher-
heit oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert 
worden sind, dürfen zu einem anderen Zweck nur 
verarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit  
einer Person erforderlich ist oder Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass ohne ihre Verarbeitung die vor-
beugende Bekämpfung oder Verfolgung von Strafta-
ten mit erheblicher Bedeutung aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre.«

  6.	Nach § 38 Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

	 »Werden innerhalb der Fristen weitere personenbe-
zogene Daten über dieselbe Person gespeichert, so 
gilt für alle Speicherungen gemeinsam die Frist, die 
als letzte endet.«

  7.	§ 39 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »Datenabgleich«.

	 b)	Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Der Polizeivollzugsdienst kann personenbezogene 
Daten der in §§ 6 und 7 genannten Personen mit 
dem Inhalt polizeilicher Dateien oder Dateien, für 
die er eine Berechtigung zum Abruf hat, ab
gleichen.«

  8.	Die Überschrift von § 40 wird wie folgt gefasst:

»Besondere Formen des Datenabgleichs«.

  9.	§ 42 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »Datenübermittlung innerhalb der Polizei sowie 
an andere öffentliche Stellen«.

b)	 In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort »Län-
der« die Wörter »sowie Behörden des Zollfahn-
dungsdienstes« eingefügt.
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	 (4) Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezo-
gener Daten an eine Polizeibehörde oder eine sons
tige für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten 
zuständige öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union auf Grundlage von § 43 Ab-
satz 1 bleibt unberührt.

	 (5) Die Datenübermittlung nach Absatz 1 und 3 un-
terbleibt über die in § 43 Absatz 2 Satz 1 genannten 
Gründe hinaus auch dann, wenn

1.	 hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des 
Bundes oder eines Landes beeinträchtigt würden,

2.	 die Übermittlung der Daten zu den in Artikel 6 
des Vertrages über die Europäische Union enthal-
tenen Grundsätzen in Widerspruch stünde,

3.	 die zu übermittelnden Daten bei der ersuchten Be-
hörde nicht vorhanden sind und nur durch das Er-
greifen von Zwangsmaßnahmen erlangt werden 
können oder

4.	 die Übermittlung der Daten unverhältnismäßig 
wäre oder die Daten für die Zwecke, für die sie 
übermittelt werden sollen, nicht erforderlich sind.

	 (6) Die Datenübermittlung nach Absatz 1 und 3 kann 
darüber hinaus auch unterbleiben, wenn

1.	 die zu übermittelnden Daten bei der ersuchten 
Stelle nicht vorhanden sind, jedoch ohne das Er-
greifen von Zwangsmaßnahmen erlangt werden 
können,

2.	 hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person gefährdet 
würde oder

3.	 die Tat, zu deren Verhütung die Daten übermittelt 
werden sollen, nach deutschem Recht mit einer 
Freiheitsstrafe von im Höchstmaß einem Jahr 
oder weniger bedroht ist.

	 (7) Als Polizeibehörde oder sonstige für die Ver
hütung und Verfolgung von Straftaten zuständige öf-
fentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europä
ischen Union im Sinne der Absätze 1 und 3 gilt jede 
Stelle, die von diesem Staat gemäß Artikel 2 Buch-
stabe a des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Ra
tes vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfachung 
des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen 
zwischen Strafverfolgungsbehörden der Mitglied-
staaten der Europäischen Union (ABl. L 386 vom 
29. 12. 2006, S. 89, ber. ABl. L. 75 vom 15. 3. 2007, 
S. 26) benannt wurde.

	 (8) Die Absätze 1 bis 7 finden auch Anwendung auf 
die Übermittlung von personenbezogenen Daten an 
Polizeibehörden oder sonstige für die Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stel-
len eines Staates, der die Bestimmungen des Schen-
gen-Besitzstandes aufgrund eines Assoziierungsüber
einkommens mit der Europäischen Union über die 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schen-

11.	Nach § 43 werden folgende §§ 43 a bis 43 c einge-
fügt:

	 »§ 43 a

	 Übermittlung personenbezogener Daten an
	 Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgrund
	 des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI 

	 (1) Auf ein Ersuchen einer Polizeibehörde oder einer 
sonstigen für die Verhütung und Verfolgung von 
Straftaten zuständigen öffentlichen Stelle eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union kann der Po
lizeivollzugsdienst personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Verhütung von Straftaten übermitteln. 
Für die Übermittlung dieser Daten gelten die Vor-
schriften über die Datenübermittlung im innerstaat
lichen Bereich entsprechend.

	 (2) Die Übermittlung personenbezogener Daten nach 
Absatz 1 ist nur zulässig, wenn das Ersuchen min
destens folgende Angaben enthält:

1.	 die Bezeichnung und die Anschrift der ersuchen-
den Behörde,

2.	 die Bezeichnung der Straftat, zu deren Verhütung 
die Daten benötigt werden,

3.	 die Beschreibung des Sachverhalts, der dem Er
suchen zugrunde liegt,

4.	 die Benennung des Zwecks, zu dem die Daten er-
beten werden,

5.	 den Zusammenhang zwischen dem Zweck, zu 
dem die Informationen oder Erkenntnisse erbeten 
werden, und der Person, auf die sich diese Infor-
mationen beziehen,

6.	 Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, 
soweit sich das Ersuchen auf eine bekannte Per-
son bezieht, und

7.	 Gründe für die Annahme, dass sachdienliche In-
formationen und Erkenntnisse im Inland vorlie-
gen.

	 (3) Der Polizeivollzugsdienst kann auch ohne Er
suchen personenbezogene Daten an eine Polizeibe-
hörde oder eine sonstige für die Verhütung oder Ver-
folgung von Straftaten zuständige öffentliche Stelle 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union über-
mitteln, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass eine Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 
des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates vom 
13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und 
die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaa-
ten (ABl. L 190 vom 18. 7. 2002, S. 1) begangen 
werden soll und konkrete Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die Übermittlung dieser personenbe
zogenen Daten dazu beitragen könnte, eine solche 
Straftat zu verhindern. Für die Übermittlung dieser 
Daten gelten die Vorschriften über die Datenüber-
mittlung im innerstaatlichen Bereich entsprechend.
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ber 2008 über den Schutz personenbezogener Daten, 
die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zu-
sammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden 
(ABl. L 350 vom 30. 12. 2008, S. 60) oder an interna-
tionale Einrichtungen weiterübermittelt werden, so-
weit dies zur Verhütung von Straftaten, zur Strafverfol-
gung oder zur Strafvollstreckung erforderlich ist und

1.	 der Empfänger ein angemessenes Datenschutz
niveau gewährleistet,

2.	 die Weiterübermittlung aufgrund überwiegender 
Interessen der betroffenen Person oder überwie-
gender öffentlicher Interessen erforderlich ist 
oder 

3.	 die empfangende Stelle im Einzelfall angemes
sene Garantien bietet.

	 Ohne Zustimmung ist eine Weiterübermittlung nur 
zulässig, soweit dies zur Wahrung wesentlicher In-
teressen eines Mitgliedstaates oder zur Abwehr einer 
gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit erforderlich ist und die Zustim-
mung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Die 
für die Erteilung der Zustimmung zuständige Stelle 
des übermittelnden Mitgliedstaates ist hiervon un-
verzüglich zu unterrichten.

	 (5) Die übermittelten Daten dürfen innerhalb der Eu-
ropäischen Union an Stellen außerhalb des öffent
lichen Bereichs nur mit Zustimmung der übermit-
telnden Stelle weiterübermittelt werden, soweit dies 
zur 

1.	 Verhütung von Straftaten, 

2.	 zur Strafverfolgung,

3.	 zur Strafvollstreckung, 

4.	 zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder

5.	 zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte Einzelner

	 erforderlich ist und überwiegende schutzwürdige In-
teressen des Betroffenen nicht entgegenstehen.

	 (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für 
Schengen-assoziierte Staaten sowie Behörden und 
Informationssysteme, die aufgrund des Vertrages 
über die Europäische Union oder des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft errichtet 
worden sind.

	 (7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist 
bei Vorabkontrollen (§ 12 des Landesdatenschutzge-
setzes) für neu zu errichtende Dateien, in denen Da-
ten nach Absatz 1 oder 2 verarbeitet werden, anzuhö-
ren. 

	 (8) § 25 Absatz 1 Satz 2 des Landesdatenschutzge-
setzes gilt mit der Maßgabe, dass sich die Polizei 
nicht auf die Unrichtigkeit der übermittelten Daten 
berufen kann.

gen-Besitzstandes anwendet (Schengen-assoziierter 
Staat).

	 § 43 b

	 Verarbeitung von Daten, die im Rahmen 
	 der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
	 in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der 
	 Europäischen Union übermittelt worden sind

	 (1) Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justi-
ziellen Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union an die Poli-
zei übermittelt worden sind, dürfen ohne Zustim-
mung der übermittelnden Stelle oder Einwilligung 
der betroffenen Person nur für die Zwecke verarbei-
tet werden, für die sie übermittelt wurden oder 

1.	 zur Verhütung von Straftaten, zur Strafverfolgung 
oder zur Strafvollstreckung,

2.	 für andere justizielle und verwaltungsbehördliche 
Verfahren, die mit der Verhütung von Straftaten, 
der Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung 
unmittelbar zusammenhängen,

3.	 zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

	 (2) Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justi-
ziellen Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach dem 
Rahmenbeschluss 2006/960/JI an die Polizei über-
mittelt worden sind, dürfen nur für die Zwecke, für 
die sie übermittelt wurden oder zur Abwehr einer ge-
genwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffent
liche Sicherheit verarbeitet werden. Für einen ande-
ren Zweck dürfen sie nur verarbeitet werden, wenn 
die übermittelnde Stelle zugestimmt hat. 

	 (3) Die übermittelten Daten sind zu kennzeichnen. 
Die empfangende Stelle hat von der übermittelnden 
Stelle mitgeteilte Bedingungen und besondere Verar-
beitungsbeschränkungen, insbesondere Fristen, nach 
deren Ablauf die Daten zu löschen, zu sperren oder 
auf die Erforderlichkeit ihrer fortgesetzten Speiche-
rung zu prüfen sind, zu beachten. Hat die übermit-
telnde Stelle eine nach ihrem innerstaatlichen Recht 
geltende Sperr- oder Löschfrist mitgeteilt, dürfen die 
Daten nach Ablauf dieser Frist nur noch für laufende 
Strafverfolgungs- oder Strafvollstreckungsverfahren 
verarbeitet werden. Hat die übermittelnde Stelle mit-
geteilt, dass unrichtige Daten oder Daten unrechtmä-
ßig übermittelt wurden, sind diese unverzüglich zu 
berichtigen, zu löschen oder zu sperren. Der übermit-
telnden Stelle ist auf deren Ersuchen zu Zwecken der 
Datenschutzkontrolle Auskunft darüber zu erteilen, 
wie die übermittelten Daten verarbeitet wurden.

	 (4) Die übermittelten Daten dürfen mit Zustimmung 
der übermittelnden Stelle an andere öffentliche Stel-
len außerhalb des Anwendungsbereichs des Rahmen-
beschlusses 2008/977/JI des Rates vom 27. Novem-
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gaben der gemeindlichen Vollzugsbediensteten 
(§ 80).«

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Änderung des  
Polizeigesetzes vom 18. November 2008

Das Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes vom  
18. November 2008 (GBl. S. 390) wird wie folgt geän-
dert:

Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 wird aufgehoben.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
des Personenstandsgesetzes

Das Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 
vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 434) wird wie folgt ge-
ändert:

Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

»§ 4 a

Automatisiertes Abrufverfahren

Die Standesämter haben den Personen, die in der zustän-
digen unteren Fachaufsichtsbehörde mit der Standes-
amtsaufsicht betraut sind, zur Erfüllung dieser Aufgaben 
den Abruf der in ihrem elektronischen Personenstands
register gespeicherten personenbezogenen Daten mit 
Ausnahme der mit einem Sperrvermerk nach § 64 des 
Personenstandsgesetzes versehenen Daten zu ermögli-
chen.«

Artikel 4

Einschränkungen von Grundrechten

(1) Durch Artikel 1 Nummer 3 wird das Fernmeldege-
heimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) und das Eigen-
tum (Artikel 14 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(2) Durch Artikel 1 Nummer 11 wird das Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes), die Freiheit der Person (Ar
tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundge-
setzes), die Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgeset-
zes), die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) und das Eigentum (Artikel 14 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt.

(3) Durch Artikel 1 Nummer 12 wird das Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes) und die Freizügigkeit (Artikel 11 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt.

(4) Durch Artikel 1 Nummer 13 wird das Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes), die Freiheit der Person (Ar
tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundge-

	 § 43 c

	 Übermittlung und Verarbeitung personen-
	 bezogener Daten an Mitgliedstaaten 
	 der Europäischen Union aufgrund des 
	 Ratsbeschlusses 2008/615/JI

	 Die Bestimmungen des Beschlusses des Rates 
2008/615/JI vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbeson-
dere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenz
überschreitenden Kriminalität (ABl. L 210 vom  
6. 8. 2008, S. 1) sind bei der polizeilichen Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union anwendbar.«

12.	§ 60 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »(3) Der Polizeivollzugsdienst ist neben den Poli-
zeibehörden zuständig für Maßnahmen nach § 20 
Absatz 1, 2, 4 und 5, §§ 26, 27, § 27 a Absatz 1,  
§§ 28 bis 33, 37, 42 Absatz 2 und 7, § 43 Absatz 
1, § 43 a Absatz 1 und 3 und § 44 dieses Gesetzes 
sowie § 18 des Landesdatenschutzgesetzes.«

b)	 Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 ein-
gefügt:

	 »(4) Der Polizeivollzugsdienst ist neben den Ge-
sundheitsämtern zuständig für die Anordnung von 
Maßnahmen nach § 25 Absatz 1 sowie § 26 Ab-
satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine 
Übertragung besonders gefährlicher Krankheits-
erreger, wie insbesondere Hepatitis B-Virus, He-
patitis C-Virus oder Humanes Immundefizienz
virus (HIV), auf eine andere Person stattgefunden 
hat, für diese daher eine Gefahr für Leib oder Le-
ben bestehen könnte und die Kenntnis des Unter
suchungsergebnisses für die Abwehr der Gefahr 
erforderlich ist.«

c)	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

13.	§ 78 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »Das Gleiche gilt für ausländische Bedienstete von 
Polizeibehörden und Polizeidienststellen, soweit völ-
kerrechtliche Vereinbarungen oder der Beschluss des 
Rates 2008/615/JI dies vorsehen oder das Innenminis
terium Amtshandlungen dieser Polizeibehörden oder 
Polizeidienststellen allgemein oder im Einzelfall zu-
stimmt.«

14.	In § 79 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort »Ver-
einbarungen« die Wörter »oder den Beschluss des 
Rates 2008/615/JI« eingefügt.

15.	§ 84 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 wird wie folgt ge
fasst:

	 »9. �die Voraussetzungen der Bestellung, die Ausbil-
dung, die Dienstkleidung, die Gestaltung der 
Dienstausweise, die Ausrüstung und die Auf
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3.	In § 46 Absatz 2 Satz 5 werden nach dem Wort 
»Staatsanzeiger« die Wörter »und in geeigneter Form 
im Internetauftritt der Landesanstalt« eingefügt.

4.	§ 47 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

	 »(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 steht der 
Landesanstalt der in § 10 des Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrages bestimmte Anteil an dem 
Rundfunkbeitrag für die Wahrnehmung der beson-
deren Aufgaben nach den Bestimmungen des Rund-
funkstaatsvertrages in seiner jeweils geltenden 
Fassung zu. Sie kann mit diesen Mitteln auch die 
technische Infrastruktur zur Versorgung von Baden-
Württemberg und Projekte für neuartige Rundfunk-
übertragungstechniken fördern. Außerdem soll die 
Landesanstalt Formen der nichtkommerziellen Ver-
anstaltung von lokalem und regionalem Rundfunk 
sowie Projekte zur Förderung der Medienkompetenz 
einschließlich entsprechender Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen fördern. Die Landesanstalt hat 
ihre Förderrichtlinien in geeigneter Form in ihrem 
Internetauftritt zu veröffentlichen.«

b)	 In Absatz 3 werden die Wörter »25 vom Hundert« 
durch die Wörter »15 vom Hundert« und die Wör-
ter »3,1 Millionen Euro« durch die Wörter »1,6 
Millionen Euro« ersetzt. 

c)	 Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

	 »Die Höhe des Anteils wird alle drei Jahre, erst-
mals zum 31. Dezember 2015, überprüft.« 

Artikel 2

Änderung des Meldegesetzes

§ 35 des Meldegesetzes in der Fassung vom 23. Februar 
1996 (GBl. S. 269, ber. S. 593), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7. März 2006 (GBl. S. 60), wird wie folgt 
geändert:

1.	In Absatz 1 werden die Wörter »§ 8 des Rundfunkge-
bühren-Staatsvertrages vom 31. August 1991« durch 
die Wörter »§ 10 Absatz 7 Satz 1 des Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrages« und die Wörter »Rundfunkge-
bühren nach § 8 des Rundfunkgebühren-Staatsvertra-
ges« durch das Wort »Rundfunkbeiträge« ersetzt. 

2.	In Absatz 2 werden das Wort »Rundfunkgebühren
pflicht« durch das Wort »Rundfunkbeitragspflicht« 
und die Wörter »die Gebühr« durch die Wörter »der 
Beitrag« ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zum Fünfzehnten Rundfunk
änderungsstaatsvertrag und zur Änderung medien

rechtlicher Vorschriften

Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes zum Fünfzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag und zur Änderung medien-

setzes), die Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes), 
die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund
gesetzes) und das Eigentum (Artikel 14 des Grund
gesetzes) eingeschränkt.

(5) Durch Artikel 2 werden das Fernmeldegeheimnis 
(Artikel 10 des Grundgesetzes) und das Eigentum (Ar
tikel 14 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 20. November 2012

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Friedrich

	 Untersteller	 Warminski-Leitheusser

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Öney

		  Dr. Splett

Gesetz zur Änderung des Landes­
mediengesetzes und weiterer medien­

rechtlicher Vorschriften

Vom 20. November 2012

Der Landtag hat am 15. November 2012 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesmediengesetzes

Das Landesmediengesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 273, 
ber. S. 387), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 18. Oktober 2011 (GBl. S. 477), wird wie folgt 
geändert:

1.	§ 12 Absatz 2 wird folgender Satz 4 angefügt:

	 »§ 18 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.«

2.	§ 33 Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

	 »Bekanntmachungen und Rechtsverordnungen der Lan-
desanstalt sind ergänzend in geeigneter Form im Inter-
netauftritt der Landesanstalt zu veröffentlichen.«
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nanzen Ludwigsburg vom 28. Juni 1999 (GBl. S. 309), 
zuletzt geändert durch Artikel 108 der Verordnung vom 
25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 77), wird wie folgt geändert:

1.	§ 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 werden vor dem Wort »Beamte« die 
Wörter »Beamtinnen und« eingefügt und das Wort 
»Landkreise« durch das Wort »Gemeindever-
bände« ersetzt.

b)	 In Absatz 2 werden vor dem Wort »Beamte« die 
Wörter »Beamtinnen und« eingefügt.

c)	 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

	 »(4) Die Hochschulen haben die Zwischenprüfung, 
Modulprüfungen und Teilprüfungen nach den Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen sowie den Stu-
dien- und Prüfungsordnungen für die in den Ab
sätzen 1 und 2 genannten Laufbahnen und die 
Eignungsprüfung nach der Laufbahnbefähigungs-
anerkennungsverordnung vom 18. Oktober 2011 
(GBl. S. 494) in der jeweils gültigen Fassung abzu-
nehmen. Sie haben die Prüfungsbehörden und die 
Prüfungsausschüsse und -kommissionen bei der 
Bewertung und Verteidigung der Bachelorarbeiten 
sowie der Vorbereitung und Durchführung der 
Laufbahn- und Aufstiegsprüfungen zu unterstützen 
und dabei insbesondere die Schriftführerinnen  
oder Schriftführer für die Prüfungsausschüsse und 
-kommissionen und die Themen für die Bachelor-
arbeiten zu stellen.«

d)	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

	 »(5) Den Hochschulen können durch das für die je-
weilige Laufbahn zuständige Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem Wissenschaftsministerium 
weitere Aufgaben, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Zwischen-, Auf-
stiegs-, Laufbahn-, Staats- und Eignungsprüfung, 
der Modulverantwortung einschließlich der Modul-
prüfungen, Teilprüfungen und Bachelorarbeiten 
und der dienstlichen Fortbildung, übertragen wer-
den.«

2.	§ 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »Rektorin, Rektor; Prorektorin, Prorektor«.

b)	 In Absatz 1 werden nach dem Wort »Bestellung« 
die Wörter »der Rektorin oder« eingefügt.

c)	 In Absatz 2 werden nach dem Wort »Vorschlag« 
die Wörter »der Rektorin oder« und nach dem Wort 
»Wahl« die Wörter »der Prorektorin oder« einge-
fügt.

d)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »(3) Die Rektorin oder der Rektor oder eine Pro-
rektorin oder ein Prorektor der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 
muss über die fachliche Eignung gemäß § 4 Ab-

rechtlicher Vorschriften vom 18. Oktober 2011 (GBl. 
S. 477) werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

»§ 2 Absatz 2 des Gesetzes zur Ergänzung rundfunk-
rechtlicher Staatsverträge in der bis zum Ablauf des  
31. Dezember 2012 gültigen Fassung bleibt auf Sachver-
halte anwendbar, nach denen eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 9 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages bis zum 
31. Dezember 2012 noch nicht geahndet wurde. § 2 Ab-
satz 3 des Gesetzes zur Ergänzung rundfunkrechtlicher 
Staatsverträge in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2012 gültigen Fassung bleibt auf Sachverhalte anwend-
bar, nach denen bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 
noch keine Rundfunkgebühren entrichtet wurden.«

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 20. November 2012

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Friedrich

	 Untersteller	 Warminski-Leitheusser

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Öney

		  Dr. Splett

Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der Verordnung über die 

Errichtung der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung Kehl und der Hochschule  

für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg

Vom 20. November 2012

Auf Grund von § 69 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des 
Landeshochschulgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 967), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung der Landesregierung über die Errich-
tung der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl 
und der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Fi-
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Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Friedrich

	 Untersteller	 Warminski-Leitheusser

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Öney

		  Dr. Splett

Verordnung des Justizministeriums  
über die Sitze und Bezirke der Notariate  

und Grundbuchämter  
in Baden-Württemberg 

(Organisationsverordnung LFGG)

Vom 5. November 2012

Auf Grund von § 26 Absatz 2 Nummer 2, § 26 Absatz 3 
und § 47 Absatz 2 Satz 1 des Landesgesetzes über die 
freiwillige Gerichtsbarkeit vom 12. Februar 1975 (GBl. 
S. 116), geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 1979 
(GBl. S. 549), wird verordnet:

§ 1

Die Notariate haben ihren Sitz in den Gemeinden oder 
Gemeindeteilen, die in Anlage 1 zu dieser Verordnung 
unter der Bezeichnung Notariat aufgeführt sind. Ihre Be-
zirke umfassen die in Anlage 1 dem betreffenden Nota-
riat zugeordneten Gemeinden oder Gemeindeteile.

§ 2

(1) Die Grundbuchämter, die einem Notariatsbezirk zu-
geordnet sind, haben ihren Sitz in den Gemeinden oder 
Gemeindeteilen, die in Anlage 1 zu dieser Verordnung 
unter der Bezeichnung Grundbuchamt aufgeführt sind. 
Ihre Bezirke umfassen die in der Anlage dem betreffen-
den Grundbuchamt zugeordneten Gemeinden oder Ge-
meindeteile.

(2) Die Grundbuchämter, die dem Bezirk eines grund-
buchführenden Amtsgerichts zugeordnet sind, haben ih-
ren Sitz in den Gemeinden oder Gemeindeteilen, die in 
Anlage 2 zu dieser Verordnung unter der Bezeichnung 
Grundbuchamt aufgeführt sind. Ihre Bezirke umfassen 
die in der Anlage dem betreffenden Grundbuchamt zuge-
ordneten Gemeinden oder Gemeindeteile.

satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten in der 
Fassung vom 29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1582), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Mai 
2012 (BGBl. I S. 1126), in der jeweils geltenden 
Fassung verfügen.«

3.	§ 7 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »Professorinnen und Professoren«.

b)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »(1) Professorinnen und Professoren werden durch 
die Rektorin oder den Rektor der Hochschule im 
Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium, 
im Anwendungsbereich des Steuerbeamten-Aus-
bildungsgesetzes für die Fakultät II Steuer- und 
Wirtschaftsrecht an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg im Einver-
nehmen mit dem Wissenschaftsministerium und 
dem Finanz- und Wirtschaftsministerium, beru-
fen.«

c)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden nach den Wörtern »Lehre 
können« die Wörter »Professorinnen und« ein-
gefügt.

bb)	Satz 3 wird aufgehoben.

4.	§ 8 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 wird das Wort »Steuerbeamten« durch 
die Wörter »Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten 
in der Fassung vom 29. Oktober 1996 (BGBl. I 
S. 1582), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
16. Mai 2012 (BGBl. I S. 1126), in der jeweils gel-
tenden Fassung« ersetzt.

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Die Zulassung zum Studium endet spätestens 
mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses. Ist 
ausnahmsweise die Möglichkeit zur Teilnahme an 
Wiederholungsprüfungen außerhalb eines Beam-
tenverhältnisses gegeben, endet die Zulassung zum 
Studium spätestens mit dem Bestehen aller Prüfun-
gen oder dem endgültigen Nichtbestehen einer vor-
geschriebenen Prüfung.«

c)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »(3) Beamtinnen und Beamte des mittleren Diens-
tes, die zur Teilnahme an einem Bachelorstudien-
gang als Qualifizierungsmaßnahme für den Auf-
stieg an eine Hochschule entsandt sind, gelten als 
Studierende.«

5.	§ 8 a wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 20. November 2012
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§ 3

Die Gemeinden und Gemeindeteile gehören dem Nota-
riat oder Grundbuchamt mit ihrem jeweiligen Gebiets-
umfang an.

§ 4

Die auf Grund der §§ 8 und 9 des Badischen Grund-
buchausführungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Oktober 1925 (Badisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt S. 281, 296) erfolgte Übertragung der 
Führung des Grundbuchs von dem Grundbuchamt En-
gelsbrand auf das Grundbuchamt Neuenbürg bleibt un-
berührt.

§ 5

Bei den in der Anlage 3 aufgeführten Gemeinden werden 
Grundbucheinsichtsstellen eingerichtet.

§ 6

Diese Verordnung tritt am 4. Dezember 2012 in Kraft 
und am 1. Januar 2018 außer Kraft. Mit dem Inkrafttre-
ten dieser Verordnung tritt die Organisationsverordnung 
LFGG vom 27. April 1981, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 20. September 2012 (GBl. S. 548), außer 
Kraft.

stuttgart, den 5. November 2012� Stickelberger
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Anlage 1
(zu §§ 1, 2 Absatz 1)Anlage 1

(zu §§ 1, 2 Absatz 1)

Notariat Grundbuchamt zugeordnete Gemeinden
1 2 3

Achern Achern, Sasbachwalden
Kappelrodeck Kappelrodeck
Lauf Lauf
Ottenhöfen im Schwarzwald Ottenhöfen im Schwarzwald
Sasbach Sasbach
Seebach Seebach

Baden-Baden Baden-Baden Baden-Baden
Bühl Bühl Bühl

Bühlertal Bühlertal
Hügelsheim Hügelsheim
Lichtenau Lichtenau
Ottersweier Ottersweier

Rheinmünster
Sinzheim Sinzheim

Gernsbach Forbach Forbach
Gernsbach Gernsbach
Loffenau Loffenau
Weisenbach Weisenbach

Rastatt Au am Rhein Au am Rhein
Bietigheim Bietigheim
Bischweier Bischweier

Durmersheim
Elchesheim-Illingen Elchesheim-Illingen

Gaggenau
Iffezheim Iffezheim

Kuppenheim
Muggensturm

Ötigheim Ötigheim
Rastatt Rastatt
Steinmauern Steinmauern

Breisach am Rhein Breisach am Rhein Breisach am Rhein, Ihringen, Merdingen
Vogtsburg im Kaiserstuhl Vogtsburg im Kaiserstuhl

Emmendingen Denzlingen Denzlingen
Emmendingen

Freiamt Freiamt
Malterdingen Malterdingen
Reute Reute
Sexau Sexau

Teningen
Vörstetten Vörstetten

Ettenheim Ettenheim Ettenheim
Kappel-Grafenhausen
Mahlberg

Ringsheim Ringsheim
Rust Rust

Freiburg im Breisgau Bötzingen Bötzingen
Ebringen

Freiburg im Breisgau Eichstetten am Kaiserstuhl, Freiburg
im Breisgau, Glottertal, Gottenheim, 
Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden,
Umkirch

Gundelfingen Gundelfingen, Heuweiler
March March

Au, Horben, Merzhausen, Wittnau
Kandern Bad Bellingen

Binzen Binzen, Eimeldingen, Fischingen, 
Rümmingen, Schallbach, Wittlingen

Kandern Kandern
Malsburg-Marzell
Schliengen

Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe

Landgerichtsbezirk Freiburg im Breisgau

Landgerichtsbezirk Baden-Baden
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Kenzingen Bahlingen am Kaiserstuhl Bahlingen am Kaiserstuhl
Endingen am Kaiserstuhl Endingen am Kaiserstuhl, Forchheim
Herbolzheim Herbolzheim
Kenzingen Kenzingen, Rheinhausen, Sasbach am 

Kaiserstuhl, Wyhl am Kaiserstuhl
Riegel am Kaiserstuhl Riegel am Kaiserstuhl
Weisweil Weisweil

Kirchzarten Buchenbach Buchenbach
Kirchzarten Kirchzarten, Oberried
St. Märgen St. Märgen
St. Peter St. Peter
Stegen Stegen

Lörrach Efringen-Kirchen
Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlen
Inzlingen Inzlingen
Lörrach Lörrach
Rheinfelden (Baden) Rheinfelden (Baden)
Schwörstadt Schwörstadt
Steinen Steinen
Weil am Rhein Weil am Rhein

Müllheim Auggen Auggen
Badenweiler Badenweiler
Buggingen Buggingen
Müllheim Bad Bellingen*, Müllheim
Neuenburg am Rhein Neuenburg am Rhein
Sulzburg Sulzburg

Staufen im Breisgau Bad Krozingen Bad Krozingen
Ballrechten-Dottingen Ballrechten-Dottingen
Bollschweil Bollschweil
Ehrenkirchen Ehrenkirchen
Eschbach Eschbach
Hartheim Hartheim
Heitersheim Heitersheim
Münstertal/Schwarzwald Münstertal/Schwarzwald
Staufen im Breisgau Staufen im Breisgau

Titisee-Neustadt Breitnau
Eisenbach (Hochschwarzwald) Eisenbach (Hochschwarzwald)
Feldberg (Schwarzwald) Feldberg (Schwarzwald)
Hinterzarten Hinterzarten
Lenzkirch Lenzkirch
Löffingen Friedenweiler, Löffingen
Schluchsee Schluchsee
Titisee-Neustadt Titisee-Neustadt

Waldkirch Simonswald
Biderbach, Elzach, Gutach im Breisgau, 
Waldkirch, Winden im Elztal

Eberbach Eberbach Eberbach
Schönbrunn Schönbrunn

Heidelberg Bammental Bammental
Dossenheim Dossenheim
Edingen-Neckarhausen Edingen-Neckarhausen
Eppelheim Eppelheim
Gaiberg Gaiberg
Heidelberg Heidelberg, Ilvesheim, Leimen, 

Neckargemünd, Nußloch, Wiesenbach,
Wilhelmsfeld

Heiligkreuzsteinach Heiligkreuzsteinach
Sandhausen Sandhausen
Schönau Heddesbach, Schönau

Neckarbischofsheim Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt Epfenbach, Helmstadt-Bargen, 
Neckarbischofsheim, Neidenstein, 
Reichartshausen, Waibstadt

Sinsheim Angelbachtal Angelbachtal
Sinsheim Eschelbronn, Lobbach, Mauer,  

Meckesheim, Sinsheim, Spechbach,
Zuzenhausen

Wiesloch Dielheim Dielheim
Malsch Malsch
Mühlhausen Mühlhausen

Landgerichtsbezirk Heidelberg
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Rauenberg Rauenberg
St. Leon-Rot St. Leon-Rot
Walldorf Walldorf
Wiesloch Wiesloch

Bretten Bretten Bretten
Gondelsheim Gondelsheim
Kürnbach Kürnbach
Oberderdingen Oberderdingen
Sulzfeld Sulzfeld
Zaisenhausen Zaisenhausen

Bruchsal Bad Schönborn Bad Schönborn
Bruchsal Bruchsal, Östringen
Dettenheim Dettenheim
Forst Forst
Graben-Neudorf Graben-Neudorf
Hambrücken Hambrücken
Karlsdorf-Neuthard Karlsdorf-Neuthard
Kraichtal Kraichtal
Kronau Kronau
Ubstadt-Weiher Ubstadt-Weiher

Ettlingen Ettlingen Ettlingen
Karlsbad Karlsbad
Malsch Malsch
Marxzell Marxzell
Waldbronn Waldbronn

Karlsruhe Karlsruhe Karlsruhe ohne den Stadtbezirk Durlach
und ohne die Stadtteile Aue, Grötzingen,
Grünwettersbach, Hohenwettersbach,
Palmbach, Stupferich und Wolfartsweier;
die Gemeinde Rheinstetten

Eggenstein-Leopoldshafen Eggenstein-Leopoldshafen
Linkenheim-Hochstetten Linkenheim-Hochstetten
Stutensee Stutensee

Karlsruhe-Durlach Karlsruhe-Durlach Stadtbezirk Durlach und Stadtteile Aue,
Grötzingen, Grünwettersbach, 
Hohenwettersbach, Palmbach, Stupferich 
und Wolfartsweier der Stadt
Karlsruhe, sowie die Gemeinde
Walzbachtal 

Pfinztal Pfinztal
Weingarten (Baden) Weingarten (Baden)

Knittlingen Knittlingen Knittlingen
Maulbronn Maulbronn Maulbronn, Sternenfels
Mühlacker Friolzheim Friolzheim

Illingen Illingen
Mönsheim Mönsheim
Mühlacker Heimsheim, Mühlacker
Ötisheim Ötisheim
Wiernsheim Wiernsheim
Wimsheim Wimsheim
Wurmberg Wurmberg

Pforzheim Birkenfeld Birkenfeld
Eisingen Eisingen
Engelsbrand Engelsbrand
Ispringen Ispringen
Kämpfelbach Kämpfelbach
Keltern Keltern
Kieselbronn Kieselbronn
Königsbach-Stein Königsbach-Stein
Neuenbürg Neuenbürg
Neuhausen Neuhausen
Neulingen Neulingen
Niefern-Öschelbronn Niefern-Öschelbronn
Ölbronn-Dürrn Ölbronn-Dürrn
Pforzheim Pforzheim
Remchingen Remchingen
Straubenhardt Straubenhardt
Tiefenbronn Tiefenbronn

Landgerichtsbezirk Karlsruhe
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Philippsburg Philippsburg Oberhausen-Rheinhausen, 
Philippsburg

Waghäusel Waghäusel

Donaueschingen Blumberg Blumberg
Bräunlingen Bräunlingen
Donaueschingen Donaueschingen
Hüfingen Hüfingen

Engen Aach Aach
Engen Engen
Mühlhausen-Ehingen Mühlhausen-Ehingen
Tengen Tengen

Furtwangen im Schwarzwald Furtwangen im Schwarzwald Furtwangen im Schwarzwald
Gütenbach Gütenbach
Vöhrenbach Vöhrenbach

Konstanz Allensbach Allensbach
Konstanz Konstanz
Reichenau Reichenau

Meersburg Bermatingen Bermatingen
Deggenhausertal

Markdorf Markdorf
Meersburg Daisendorf, Hagnau am Bodensee,

Meersburg, Stetten
Oberteuringen Oberteuringen
Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen

Radolfzell am Bodensee Gaienhofen Gaienhofen
Moos Moos
Öhningen Öhningen
Radolfzell am Bodensee Radolfzell am Bodensee

Schwenningen Stadtteile Mühlhausen, Schwenningen
und Weigheim der Stadt Villingen-
Schwenningen,
Tuningen

Singen (Hohentwiel) Büsingen am Hochrhein Büsingen am Hochrhein
Gailingen am Hochrhein Gailingen am Hochrhein
Gottmadingen Gottmadingen
Hilzingen Hilzingen
Singen (Hohentwiel) Rielasingen-Worblingen, Singen

(Hohentwiel)
Steißlingen Steißlingen
Volkertshausen Volkertshausen

Stockach Eigeltingen Eigeltingen
Mühlingen Mühlingen
Orsingen-Nenzingen Orsingen-Nenzingen
Stockach Bodman-Ludwigshafen, Hohenfels,

Stockach
Überlingen Frickingen Frickingen

Heiligenberg Heiligenberg
Owingen Owingen

Salem
Sipplingen Sipplingen

Überlingen
Villingen Bad Dürrheim Bad Dürrheim

Brigachtal Brigachtal
Dauchingen Dauchingen
Königsfeld im Schwarzwald Königsfeld im Schwarzwald
Mönchweiler Mönchweiler
Niedereschach Niedereschach
Schönwald im Schwarzwald Schönwald im Schwarzwald
Schonach im Schwarzwald Schonach im Schwarzwald
St. Georgen im Schwarzwald St. Georgen im Schwarzwald
Triberg im Schwarzwald Triberg im Schwarzwald
Unterkirnach Unterkirnach

Stadtteile Herzogenweiler, Marbach,
Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim,
Tannheim, Villingen und Weilersbach der 
Stadt Villingen-Schwenningen

Landgerichtsbezirk Mannheim

Landgerichtsbezirk Konstanz
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Mannheim Mannheim Mannheim
Schwetzingen Altlußheim Altlußheim

Brühl Brühl
Hockenheim Hockenheim
Ketsch Ketsch
Neulußheim Neulußheim
Oftersheim Oftersheim
Plankstadt Plankstadt
Reilingen Reilingen
Schwetzingen Schwetzingen

Weinheim Heddesheim Heddesheim
Hemsbach Hemsbach
Hirschberg an der Bergstraße Hirschberg an der Bergstraße
Ladenburg Ladenburg
Schriesheim Schriesheim
Weinheim Laudenbach, Weinheim

Adelsheim Adelsheim Adelsheim
Osterburken Osterburken, Rosenberg
Ravenstein Ravenstein
Seckach Seckach

Aglasterhausen Aglasterhausen Aglasterhausen, Obrigheim
Binau Binau
Haßmersheim Haßmersheim
Hüffenhardt Hüffenhardt
Neunkirchen Neunkirchen
Schwarzach Schwarzach

Boxberg Ahorn Ahorn
Boxberg Boxberg
Lauda-Königshofen Lauda-Königshofen

Buchen (Odenwald) Buchen (Odenwald) Buchen (Odenwald), Mudau
Mosbach Billigheim Billigheim

Elztal Elztal
Fahrenbach Fahrenbach
Limbach Limbach
Mosbach Mosbach, Neckarzimmern, Obrigheim*²,

Schefflenz
Neckargerach Neckargerach, Zwingenberg
Waldbrunn Waldbrunn

Tauberbischofsheim Großrinderfeld Großrinderfeld
Grünsfeld Grünsfeld
Königheim Königheim

Tauberbischofsheim
Werbach Werbach
Wittighausen Wittighausen

Walldürn Hardheim Hardheim
Höpfingen Höpfingen
Walldürn Walldürn

Wertheim Freudenberg Freudenberg
Külsheim Külsheim
Wertheim Wertheim

Gengenbach Berghaupten Berghaupten
Biberach Biberach
Gengenbach Gengenbach, Ohlsbach
Nordrach Nordrach
Oberharmersbach Oberharmersbach
Zell am Harmersbach Zell am Harmersbach

Haslach im Kinzigtal Fischerbach Fischerbach
Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Mühlenbach

Hausach Hausach
Steinach Steinach

Kehl Kehl Kehl
Rheinau Rheinau
Willstätt Willstätt

Lahr/Schwarzwald Friesenheim Friesenheim
Kippenheim Kippenheim
Lahr/Schwarzwald Lahr/Schwarzwald

Landgerichtsbezirk Mosbach

Landgerichtsbezirk Offenburg
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Meißenheim Meißenheim
Schuttertal Schuttertal
Schwanau Schwanau
Seelbach Seelbach

Oberkirch Bad Peterstal-Griesbach Bad Peterstal-Griesbach
Oberkirch Lautenbach, Oberkirch, Oppenau
Renchen Renchen

Offenburg Appenweier Appenweier
Durbach Durbach
Hohberg Hohberg

Neuried
Offenburg Offenburg
Ortenberg Ortenberg

Schutterwald
Wolfach Gutach (Schwarzwaldbahn) Gutach (Schwarzwaldbahn)

Hornberg Hornberg
Oberwolfach Oberwolfach

Wolfach

Bad Säckingen Bad Säckingen Bad Säckingen
Herrischried Herrischried
Laufenburg (Baden) Laufenburg (Baden)
Murg Murg
Rickenbach Rickenbach
Wehr Wehr

Bonndorf im Schwarzwald Bonndorf im Schwarzwald Bonndorf im Schwarzwald
Grafenhausen Grafenhausen
Stühlingen Stühlingen
Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf
Wutach Wutach

Klettgau Dettighofen Dettighofen
Hohentengen am Hochrhein Hohentengen am Hochrhein
Jestetten Jestetten
Klettgau Klettgau
Lauchringen Lauchringen
Lottstetten Lottstetten

Schönau im Schwarzwald Häg-Ehrsberg Häg-Ehrsberg
Schönau im Schwarzwald Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönau im 

Schwarzwald, Schönenberg, Tunau,
Utzenfeld, Wembach, Wieden

Todtnau Todtnau
Zell im Wiesental Zell im Wiesental

Schopfheim Hasel Hasel
Hausen im Wiesental Hausen im Wiesental
Maulburg Maulburg
Schopfheim Schopfheim
Kleines Wiesental Kleines Wiesental

St. Blasien Bernau im Schwarzwald Bernau im Schwarzwald
Dachsberg (Südschwarzwald) Dachsberg (Südschwarzwald)
Höchenschwand Höchenschwand
Häusern Häusern
St. Blasien Ibach, St. Blasien
Todtmoos Todtmoos

Waldshut-Tiengen Albbruck Albbruck
Dogern Dogern
Eggingen Eggingen
Görwihl Görwihl
Küssaberg Küssaberg
Waldshut-Tiengen Waldshut-Tiengen
Weilheim Weilheim
Wutöschingen Wutöschingen

Notariat Grundbuchamt zugeordnete Gemeinde
1 2 3

Landgerichtsbezirk Waldshut-Tiengen

Landgerichtsbezirk Ellwangen (Jagst)

Oberlandesgericht Stuttgart
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Aalen Aalen Stadtbezirk Aalen und Stadtteile 
Dewangen, Ebnat, Fachsenfeld, 
Unterkochen und Waldhausen der Stadt 
Aalen, Essingen, Oberkochen

Abstgmünd Abstgmünd Abstgmünd
Bad Mergentheim Bad Mergentheim Assamstadt, Bad Mergentheim, 

Igersheim
Blaufelden Blaufelden Blaufelden, Schrozberg
Bopfingen Bopfingen Bopfingen, Kirchheim am Ries, Riesbürg
Crailsheim Crailsheim Crailsheim, Frankenhardt, Satteldorf, Stimpfach
Creglingen Creglingen Creglingen
Dischingen Dischingen Dischingen, Nattheim
Ellwangen (Jagst) Ellwangen (Jagst) Adelmannsfelden, Ellenberg, Ellwangen

(Jagst), Rainau, Stödtlen, Wört
Jagstzell Jagstzell
Neuler Neuler
Rosenberg Rosenberg

Fichtenau Fichtenau Fichtenau, Kreßberg
Gerstetten Gerstetten Gerstetten
Giengen an der Brenz Giengen an der Brenz Giengen an der Brenz, Hermaringen,

Niederstotzingen, Sontheim an der
Brenz

Gschwend Gschwend Eschach, Gschwend, Obergröningen,
Ruppertshofen

Heidenheim an der Brenz Heidenheim an der Brenz Heidenheim an der Brenz, Königsbronn,
Steinheim am Albuch

Herbrechtingen Herbrechtingen Herbrechtingen
Heubach Heubach Bartholomä, Böbingen an der Rems, 

Heubach, Mögglingen
Heuchlingen Heuchlingen

Kirchberg an der Jagst Kirchberg an der Jagst Kirchberg an der Jagst, Rot am See, 
Wallhausen

Langenburg Langenburg Gerabronn, Langenburg
Lauchheim Lauchheim Lauchheim, Westhausen

Tannhausen Tannhausen
Unterschneidheim Unterschneidheim

Lorch Lorch Lorch
Neresheim Neresheim Neresheim
Niederstetten Niederstetten Niederstetten
Schwäbisch Gmünd Schwäbisch Gmünd Durlangen, Göggingen, Iggingen, 

Leinzell, Mutlangen, Schechingen, 
Schwäbisch Gmünd (ohne Stadtteil 
Bettringen), Spraitbach, Täferrot, Wald-
stetten

Schwäbisch Gmünd-Bettringen Stadtteil Bettringen der Stadt 
Schwäbisch Gmünd

Wasseralfingen Aalen-Wasseralfingen Stadtteil Wasseralfingen der Stadt Aalen
Hüttlingen Hüttlingen

Weikersheim Weikersheim Weikersheim

Landgerichtbezirk Hechingen

Albstadt-Ebingen Albstadt-Ebingen Bitz, Stadtteile Ebingen, Lautlingen,
Laufen und Margrethausen der Stadt
Albstadt, Straßberg

Winterlingen Winterlingen
Albstadt-Tailfingen Albstadt-Tailfingen Stadtteile Burgfelden, Onstmettingen,

Pfeffingen, Tailfingen und Truchtelfingen
der Stadt Albstadt

Balingen Balingen Balingen, Geislingen
Gammertingen Gammertingen Gammertingen, Hettingen, Neufra
Haigerloch Haigerloch Haigerloch
Hechingen Hechingen Bisingen, Burladingen, Grosselfingen,

Hechingen, Jungingen, Rangendingen
Meßkirch Meßkirch Leibertingen, Meßkirch, Sauldorf
Meßstetten Meßstetten Meßstetten, Nusplingen, Obernheim
Pfullendorf Pfullendorf Herdwangen-Schönach, Illmensee,

Pfullendorf
Rosenfeld Rosenfeld Rosenfeld

52999_GBl_17_2012.indd   641 23.11.12   08:16



642	 GBl. vom 28. November 2012� Nr. 17

Schömberg Schömberg Dautmergen, Dormettingen, Dottern-
hausen, Hausen am Tann, Ratshausen,
Schömberg, Weilen unter den Rinnen,
Zimmern unter der Burg

Sigmaringen Sigmaringen Bingen, Inzigkofen, Krauchenwies,
Sigmaringen, Sigmaringendorf, Veringen-
stadt, Wald

Stetten am kalten Markt Stetten am kalten Markt Beuron, Schwenningen, Stetten am 
kalten Markt

Bad Friedrichhall Bad Friedrichshall Bad Friedrichshall, Oedheim
Bad Rappenau Bad Rappenau Bad Rappenau, Kirchardt, Siegelsbach
Bad Wimpfen Bad Wimpfen Bad Wimpfen, Untereisesheim
Beilstein Beilstein Beilstein, Ilsfeld
Besigheim Besigheim Besigheim, Erligheim, Freudental, 

Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim, 
Löchgau, Mundelsheim, Walheim

Bietigheim Bietigheim Stadtteil Bietigheim der Stadt Bietigheim-
Bissingen

Bissingen Bissingen Stadtteil Bissingen der Stadt Bietigheim-
Bissingen

Tamm Tamm
Brackenheim Brackenheim Brackenheim, Cleebronn
Bretzfeld Bretzfeld Bretzfeld
Dörzbach Dörzbach Dörzbach, Krautheim, Mulfingen, 

Schöntal
Eppingen Eppingen Eppingen, Gemmingen, Ittlingen
Gaildorf Gaildorf Bühlertann, Bühlerzell, Fichtenberg, 

Gaildorf, Oberrot, Obersontheim, 
Sulzbach-Laufen

Großbottwar Großbottwar Großbottwar, Oberstenfeld
Güglingen Güglingen Güglingen, Pfaffenhofen, Zaberfeld
Gundelsheim Gundelsheim Gundelsheim, Neudenau, Offenau
Heilbronn Heilbronn Abstatt, Flein, Heilbronn (ohne die Stadt-

teile Böckingen und Klingenberg), Lein-
garten, Talheim, Untergruppenbach

Heilbronn-Böckingen Heilbronn-Böckingen Stadtteile Böckingen und Klingenberg 
der Stadt Heilbronn

Ilshofen Ilshofen Ilshofen, Vellberg, Wolpertshausen
Ingelfingen Ingelfingen Forchtenberg, Ingelfingen, Niedernhall,

Weißbach
Kirchheim am Neckar Kirchheim am Neckar Bönnigheim, Kirchheim am Neckar
Künzelsau Künzelsau Künzelsau
Kupferzell Kupferzell Kupferzell, Waldenburg
Lauffen am Neckar Lauffen am Neckar Lauffen am Neckar, Neckarwestheim,

Nordheim
Löwenstein Löwenstein Löwenstein, Wüstenrot
Marbach am Neckar Marbach am Neckar Affalterbach, Benningen am Neckar, 

Erdmannhausen, Marbach am Neckar
Möckmühl Möckmühl Jagsthausen, Möckmühl, Roigheim, 

Widdern
Neckarsulm Neckarsulm Erlenbach, Neckarsulm
Neuenstadt am Kocher Neuenstadt am Kocher Hardthausen am Kocher, Langenbrett-

ach, Neuenstadt am Kocher
Neuenstein Neuenstein Neuenstein
Obersulm Obersulm Ellhofen, Lehrensteinsfeld, Obersulm
Öhringen Öhringen Öhringen, Zweiflingen
Pfedelbach Pfedelbach Pfedelbach
Sachsenheim Sachsenheim Sachsenheim
Schwäbisch Hall Rosengarten Rosengarten

Schwäbisch Hall Braunsbach, Mainhardt, Michelbach
an der Bilz, Michelfeld, Schwäbisch Hall,
Untermünkheim

Schwaigern Schwaigern Massenbachhausen, Schwaigern
Steinheim an der Murr Murr Murr

Steinheim an der Murr Steinheim an der Murr
Vaihingen an der Enz Vaihingen an der Enz Eberdingen, Oberriexingen, Sersheim, 

Vaihingen an der Enz
Weinsberg Weinsberg Eberstadt, Weinsberg

Landgerichtsbezirk Heilbronn
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Altshausen Altshausen Altshausen, Boms, Ebenweiler, 
Ebersbach-Musbach, Eichstegen, 
Guggenhausen, Hoßkirch, Unterwald-
hausen

Königseggwald Königseggwald
Bad Buchau Bad Buchau Alleshausen, Allmannsweiler, Bad

Buchau, Betzenweiler, Dürnau, Kanzach,
Moosburg, Oggelshausen, Seekirch, 
Tiefenbach

Bad Saulgau Bad Saulgau Bad Saulgau, Herbertingen, Ostrach
Bad Schussenried Bad Schussenried Bad Schussenried, Ingoldingen
Bad Waldsee Aulendorf Aulendorf

Bad Waldsee Bad Waldsee, Bergatreute
Bad Wurzach Bad Wurzach Bad Wurzach
Biberach an der Riß Biberach an der Riß Attenweiler, Biberach an der Riß,

Eberhardzell, Hochdorf, Mittelbiberach,
Ummendorf, Warthausen

Schemmerhofen Schemmerhofen
Friedrichshaufen Friedrichshafen Friedrichshafen, Immenstaad am 

Bodensee
Isny im Allgäu Isny im Allgäu Isny im Allgäu
Kressbronn am Bodensee Kressbronn am Bodensee Eriskirch, Kressbronn am Bodensee,

Langenargen
Laupheim Achstetten Achstetten

Burgrieden Burgrieden
Laupheim Laupheim, Mietingen
Schwendi Schwendi
Wain Wain

Leutkirch im Allgäu Leutkirch im Allgäu Aichstetten, Aitrach, Leutkirch im Allgäu
Meckenbeuren Meckenbeuren Meckenbeuren
Mengen Mengen Hohentengen, Mengen, Scheer
Ochsenhausen Ochsenhausen Dettingen an der Iller, Erlenmoos, Erolz-

heim, Gutenzell-Hürbel, Kirchberg an der
Iller, Maselheim, Ochsenhausen, Stein-
hausen an der Rottum

Ravensburg Ravensburg Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg
Riedlingen Riedlingen Altheim, Dürmentingen, Ertingen, Langen-

enslingen, Riedlingen, Unlingen, Utten-
weiler

Tannheim Tannheim Berkheim, Kirchdorf an der Iller, Rot an 
der Rot, Tannheim

Tettnang Tettnang Neukirch, Tettnang
Wangen im Allgäu Wangen im Allgäu Achberg, Amtzell, Argenbühl, Kißlegg, 

Wangen im Allgäu
Weingarten Weingarten Baienfurt, Baindt, Schlier, Vogt, 

Waldburg,Weingarten, Wolfegg, 
Wolpertswende

Wilhelmsdorf Wilhelmsdorf Fleischwangen, Fronreute, Horgenzell, 
Riedhausen, Wilhelmsdorf

Landgerichtsbezirk Rottweil

Alpirsbach Alpirsbach Alpirsbach
Baiersbronn Baiersbronn Baiersbronn
Dornhan Dornhan Dornhan
Dornstetten Dornstetten Dornstetten, Glatten, Schopfloch
Dunningen Dunningen Bösingen, Dunningen, Eschbronn, 

Villingendorf
Freudenstadt Freudenstadt Bad Rippoldsau-Schapbach, Freuden-

stadt, Loßburg
Geisingen Geisingen Geisingen

Immendingen Immendingen
Horb am Neckar Horb am Neckar Empfingen, Eutingen im Gäu, Horb am

Neckar
Waldachtal Waldachtal

Mühlheim an der Donau Mühlheim an der Donau Bärenthal, Buchheim, Fridingen an der 
Donau, Irndorf, Kolbingen, Mühlheim an
der Donau, Renquishausen

Oberndorf am Neckar Oberndorf am Neckar Epfendorf, Fluorn-Winzeln, Oberndorf am 
Neckar

Landgerichtsbezirk Ravensburg
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Pfalzgrafenweiler Pfalzgrafenweiler Grömbach, Pfalzgrafenweiler, Seewald,
Wörnersberg

Rottweil Dietingen Dietingen
Rottweil Deißlingen, Rottweil, Wellendingen
Zimmern ob Rottweil Zimmern ob Rottweil

Schramberg Hardt Hardt 
Schenkenzell Schenkenzell
Schramberg Aichhalden, Lauterbach, Schramberg
Schiltach Schiltach

Spaichingen Spaichingen Aldingen, Balgheim, Böttingen, Denk-
ingen, Dürbheim, Frittlingen, Hausen
ob Verena, Mahlstetten, Spaichingen

Sulz am Neckar Sulz am Neckar Sulz am Neckar, Vöhringen
Trossingen Trossingen Durchhausen, Gunningen, Talheim, 

Trossingen
Tuttlingen Tuttlingen Emmingen-Liptingen, Neuhausen ob Eck,

Tuttlingen
Wehingen Wehingen Bubsheim, Deilingen, Egesheim, Gos-

heim, Königsheim, Reichenbach am 
Heuberg, Wehingen

Wurmlingen Wurmlingen Rietheim-Weilheim, Seitingen-Oberflacht,
Wurmlingen

Landgerichtsbezirk Stuttgart

Aichwald Aichwald Aichwald, Baltmannsweiler
Altbach Altbach Altbach, Deizisau
Asperg Asperg Asperg
Backnang Backnang Aspach, Backnang, Burgstetten, 

Kirchberg an der Murr, Oppenweiler
Böblingen Aidlingen Aidlingen

Böblingen Böblingen, Schönaich
Ehningen Ehningen

Denkendorf Denkendorf Denkendorf
Ditzingen Ditzingen Ditzingen
Esslingen am Neckar Esslingen am Neckar Esslingen am Neckar
Fellbach Fellbach Fellbach
Filderstadt Filderstadt Filderstadt
Freiberg am Neckar Freiberg am Neckar Freiberg am Neckar

Pleidelsheim Pleidelsheim
Gerlingen Gerlingen Gerlingen
Herrenberg Herrenberg Bondorf, Gäufelden, Herrenberg,

Jettingen, Mötzingen
Holzgerlingen Holzgerlingen Holzgerlingen

Weil im Schönbuch Altdorf, Weil im Schönbuch
Kernen im Remstal Kernen im Remstal Kernen im Remstal
Kirchheim unter Teck Kirchheim unter Teck Bissingen an der Teck, Dettingen unter

Teck, Kirchheim unter Teck, Notzingen
Köngen Köngen Köngen
Korntal-Münchingen Korntal-Münchingen Korntal-Münchingen
Kornwestheim Kornwestheim Kornwestheim
Leinfelden-Echterdingen Leinfelden-Echterdingen Leinfelden-Echterdingen
Leonberg Leonberg Leonberg, Rutesheim
Ludwigsburg Ludwigsburg Ludwigsburg ohne die Stadtteile Neckar-

weihingen, Oßweil und Poppenweiler
Oßweil Stadtteile Neckarweihingen, Oßweil und

Poppenweiler der Stadt Ludwigsburg
Möglingen Möglingen

Markgröningen Hemmingen Hemmingen
Markgröningen Markgröningen
Schwieberdingen Schwieberdingen

Murrhardt Murrhardt Murrhardt
Neckartailfingen Bempflingen Bempflingen

Neckartailfingen Altdorf, Altenriet, Neckartailfingen, 
Schlaitdorf

Neckartenzlingen Neckartenzlingen
Neuffen Neuffen Beuren, Kohlberg, Neuffen
Neuhausen auf den Fildern Neuhausen auf den Fildern Neuhausen auf den Fildern
Nürtingen Nürtingen Aichtal, Frickenhausen, Großbettlingen,

Nürtingen, Oberboihingen, Wolfschlugen
Nufringen Nufringen Deckenpfronn, Gärtringen, Hildrizhausen,

Nufringen
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Ostfildern Ostfildern Ostfildern
Owen Lenningen Lenningen

Owen Erkenbrechtsweiler, Owen
Plochingen Plochingen Plochingen

Wernau (Neckar) Wernau (Neckar)
Plüderhausen Plüderhausen Plüderhausen, Urbach
Reichenbach an der Fils Reichenbach an der Fils Hochdorf, Lichtenwald, Reichenbach an

der Fils
Remseck am Neckar Remseck am Neckar Remseck am Neckar
Remshalden Remshalden Remshalden
Renningen Renningen Renningen
Schorndorf Schorndorf Schorndorf
Schwaikheim Schwaikheim Schwaikheim
Sindelfingen Sindelfingen Grafenau, Magstadt, Sindelfingen
Stuttgart Stuttgart Stadtbezirke Mitte, Nord, Ost, Süd, West,

Degerloch, Hedelfinden und Wangen der
Stadt Stuttgart

Stuttgart-Bad Cannstatt Stuttgart-Bad Cannstatt Stadtbezirke Bad Cannstatt und Münster
der Stadt Stuttgart

Stuttgart-Botnang Stuttgart-Botnang Stadtbezirk Botnang der Stadt Stuttgart
Stuttgart-Feuerbach Stuttgart-Feuerbach Stadtbezirk Feuerbach der Stadt Stuttgart
Stuttgart-Möhringen Stuttgart-Möhringen Stadtbezirk Möhringen der Stadt Stuttgart

Stuttgart-Mühlhausen Stuttgart-Mühlhausen Stadtteile Freiberg, Hofen, Mönchfeld, 
Mühlhausen und Neugereut der Stadt 
Stuttgart

Stuttgart-Obertürkheim Stuttgart-Obertürkheim Stadtbezirk Obertürkheim der Stadt
Stuttgart

Stuttgart-Plieningen Stuttgart-Plieningen Stadtbezirke Birkach und Plieningen der
Stadt Stuttgart

Stuttgart-Rohr Stuttgart-Rohr Stadtteile Dürrlewang und Rohr der 
Stadt Stuttgart

Stuttgart-Sillenbuch Stuttgart-Sillenbuch Stadtbezirk Sillenbuch der Stadt Stuttgart
Stuttgart-Stammheim Stuttgart-Stammheim Stadtbezirk Stammheim der Stadt

Stuttgart
Stuttgart-Untertürkheim Stuttgart-Untertürkheim Stadtbezirk Untertürkheim der Stadt

Stuttgat
Stuttgart-Vaihingen Stuttgart-Vaihingen Stadtteile Büsnau und Vaihingen der

Stadt Stuttgart
Stuttgart-Weilimdorf Stuttgart-Weilimdorf Stadtbezirk Weilimdorf der Stadt 

Stuttgart
Stuttgart-Zuffenhausen Stuttgart-Zuffenhausen Stadtbezirk Zuffenhausen der Stadt 

Stuttgart
Sulzbach an der Murr Großerlach Großerlach

Spiegelberg Spiegelberg
Sulzbach an der Murr Sulzbach an der Murr

Waiblingen Waiblingen Korb, Waiblingen
Waldenburg Waldenbuch Steinenbronn, Waldenbuch
Weil der Stadt Weil der Stadt Weil der Stadt
Weilheim an der Teck Holzmaden Holzmaden

Neidlingen Neidlingen
Weilheim an der Teck Ohmden, Weilheim an der Teck

Weinstadt Weinstadt Weinstadt
Weissach Weissach Weissach
Weissach im Tal Auenwald Auenwald

Weissach im Tal Allmersbach im Tal, Althütte, Weissach
im Tal

Welzheim Rudersberg Rudersberg
Welzheim Alfdorf, Kaisersbach, Welzheim

Wendlingen am Neckar Wendlingen am Neckar Unterensingen, Wendlingen am Neckar
Winnenden Winnenden Berglen, Leutenbach, Winnenden
Winterbach Winterbach Winterbach

Landgerichtsbezirk Tübingen

Altensteig Altensteig Altensteig, Egenhausen, Simmersfeld
Ammerbuch Ammerbuch Ammerbuch
Bad Herrenbalb Bad Herrenalb Bad Herrenalb, Dobel
Bad Liebenzell Bad Liebenzell Bad Liebenzell, Unterreichenbach
Bad Teinach-Zavelstein Bad Teinach-Zavelstein Bad Teinach-Zavelstein, Neubulach,

Neuweiler
Bad Urach Bad Urach Bad Urach
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Grabenstetten Grabenstetten
Hülben Hülben
Römerstein Römerstein
St. Johann St. Johann

Bad Wildbad Bad Wildbad Bad Wildbad, Enzklösterle
Bodelshausen Bodelshausen Bodelshausen, Ofterdingen
Calw Althengstett Althengstett

Calw Calw, Gechingen, Oberreichenbach, 
Ostelsheim, Simmozheim

Dettingen an der Erms Dettingen an der Erms Dettingen an der Erms
Engstingen Engstingen Engstingen

Hohenstein Hohenstein
Sonnenbühl Sonnenbühl
Trochtelfingen Trochtelfingen

Eningen unter Achalm Eningen unter Achalm Eningen unter Achalm
Gomaringen Gomaringen Gomaringen, Nehren
Hayingen Hayingen Hayingen, Pfronstetten, Zwiefalten
Kirchentellinsfurt Kirchentellinsfurt Kirchentellinsfurt

Kusterdingen Kusterdingen
Lichtenstein Lichtenstein Lichtenstein
Metzingen Metzingen Grafenberg, Metzingen, Riederich
Mössingen Mössingen Mössingen
Münsingen Gutsbezirk Münsingen Gutsbezirk Münsingen

Münsingen Gomadingen, Mehrstetten, Münsingen
Nagold Ebhausen Ebhausen

Haiterbach Haiterbach
Nagold Nagold
Rohrdorf Rohrdorf

Pfullingen Pfullingen Pfullingen
Reutlingen Reutlingen Reutlingen

Wannweil Wannweil
Rottenburg am Neckar Rottenburg am Neckar Hirrlingen, Neustetten, Rottenburg am

Neckar, Starzach
Schömberg Schömberg Höfen an der Enz, Schömberg
Tübingen Tübingen Tübingen ohne die Stadtteile Beben-

hausen, Bühl, Derendingen, Kilchberg,
Lustnau, Pfrondorf und Weilheim

Tübingen-Derendingen Tübingen-Derendingen Stadtteile Bühl, Derendingen, Kilchberg 
und Weilheim der Stadt Tübingen, 
Dußlingen

Tübingen-Lustnau Tübingen-Lustnau Stadtteile Bebenhausen, Lustnau und
Pfrondorf der Stadt Tübingen

Dettenhausen Dettenhausen
Walddorfhäslach Pliezhausen Pfliezhausen

Walddorfhäslach Walddorfhäslach
Wildberg Wildberg Wildberg

Landgerichtsbezirk Ulm

Blaubeuren Blaubeuren Berghülen, Blaubeuren
Blaustein Blaustein Blaustein
Boll Boll Aichelberg, Boll, Dürnau, Eschenbach,

Gammelshausen, Hattenhofen, 
Heiningen, Zell unter Aichelberg

Donzdorf Donzdorf Donzdorf
Lauterstein Lauterstein
Süßen Süßen

Ebersbach an der Fils Ebersbach an der Fils Albershausen, Ebersbach an der Fils
Schlierbach Schlierbach

Ehingen (Donau) Ehingen (Donau) Ehingen (Donau) Griesingen, Ober-
dischingen, Öpfingen, Rottenacker

Eislingen/Fils Eislingen/Fils Eislingen/Fils, Ottenbach, Salach
Geislingen an der Steige Geislingen an der Steige Bad Überkingen, Böhmenkirch, 

Geislingen an der Steige, Gingen an der
Fils, Kuchen

Göppingen Göppingen Adelberg, Birenbach, Börtlingen, Göppin-
gen, Schlat, Wangen, Wäschenbeuren

Rechberghausen Rechberghausen
Uhingen Uhingen

Illerkirchberg Dietenheim Dietenheim
Illerkirchberg Balzheim, Hüttisheim, Illerkirchberg,

Schnürpflingen, Staig
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Illerrieden Illerrieden
Laichingen Heroldstatt Heroldstatt

Laichingen Laichingen, Westerheim
Langenau Langenau Altheim (Alb), Asselfingen, Ballendorf,

Bernstadt, Börslingen, Breitingen, Holz-
kirch, Langenau, Neenstetten, Neren-
stetten, Öllingen, Rammingen, Setzingen,
Weidenstetten

Munderkingen Munderkingen Emeringen, Emerkingen, Grundsheim, 
Hausen am Bussen, Lauterach, Munder-
kingen, Obermarchtal, 
Oberstadion, Rechtenstein, Untermarch-
tal, Unterstadion, Unterwachingen

Schelklingen Schelklingen Allmendingen, Altheim, Schelklingen
Ulm Erbach Erbach

Ulm Amstetten, Beimerstetten, Dornstadt,
Lonsee, Merklingen, Nellingen, Ulm,
Westerstetten

Wiesensteig Wiesensteig Bad Ditzenbach, Deggingen, Dracken-
stein, Gruibingen, Hohenstadt, Mühl-
hausen im Täle, Wiesensteig

* Die Zugehörigkeit der 
Gemeinde Bad Bellingen ist 
ausschließlich auf die 
Zugehörigkeit zum Bezirk
des Grundbuchamts Müllheim 
beschränkt. Durch Verordnung 
zur Änderung der 
Organisationsverordnung
LFGG vom 4. Februar 2010 
(GBl. S. 23) wurde das 
Grundbuchamt Bad Bellingen
aufgehoben und dessen Bezirk 
dem Grundbuchamt Müllheim 
zugewiesen.

*² Die Zugehörigkeit der 
Gemeinde Obrigheim ist 
ausschließlich auf die 
Zugehörigkeit zum Bezirk
des Grundbuchamts Mosbach 
beschränkt. Durch Verordnung 
zur Änderung der 
Organisationsverordnung
LFGG vom 19. November 
2008 (GBl. S. 471) wurde das 
Grundbuchamt Obrigheim
aufgehoben und dessen Bezirk 
dem Grundbuchamt Mosbach 
zugewiesen.
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Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2)

Landgerichtsbezirk Amtsgericht - Grundbuchamt - Zugeordnete Gemeinden
1 2 3

Baden-Baden AG Achern - Grundbuchamt - Achern
Durmersheim
Gaggenau
Haslach im Kinzigtal
Hofstetten
Kuppenheim
Mühlenbach
Muggensturm
Neuried
Sasbachwalden
Schutterwald
Rheinmünster
Wolfach

Freiburg AG Emmendingen - Grundbuchamt - Au
Biederbach
Breitnau
Ebringen
Efringen-Kirchen
Elzach
Emmendingen
Gutach im Breisgau
Horben
Kappel-Grafenhausen
Mahlberg
Malsburg-Marzell
Merzhauen
Schliengen
Simonswald
Teningen
Waldkirch
Winden im Elztal
Wittnau

Mosbach AG Tauberbischofsheim - Grundbuchamt - Tauberbischofsheim

Konstanz AG Villingen-Schwenningen - Grundbuchamt - Deggenhausertal
Salem
Tuningen
Überlingen
Villingen-Schwenningen

52999_GBl_17_2012.indd   648 23.11.12   08:16



Nr. 17	 GBl. vom 28. November 2012� 649

Anlage 3
(zu § 5)

Anlage 3
(zu § 5)

Grundbucheinsichtsstellen
Gemeinde Notariat / Amtsgericht - Grundbuchamt
1 2 3
Abstatt Notariat Heilbronn
Achberg Notariat Wangen im Allgäu
Adelberg Notariat Göppingen
Adelmannsfelden Notariat Ellwangen (Jagst)
Affalterbach Notariat Marbach am Neckar
Aichelberg Notariat Boll
Aichhalden Notariat Schramberg
Aichstetten Notariat Leutkirch im Allgäu
Aichtal Notariat Nürtingen
Aitrach Notariat Leutkirch im Allgäu
Aldingen Notariat Spaichingen
Alfdorf Notariat Welzheim
Alleshausen Notariat Bad Buchau
Allmannsweiler Notariat Bad Buchau
Allmendingen Notariat Schelklingen
Allmersbach im Tal Notariat Weissach im Tal
Altdorf (Kreis Böblingen) Notariat Holzgerlingen
Altdorf (Kreis Esslingen) Notariat Neckartailfingen
Altenriet Notariat Neckartailfingen
Altheim (Kreis Biberach) Notariat Riedlingen
Altheim (Alb-Donau-Kreis) Notariat Schelklingen
Altheim (Alb) Notariat Langenau
Althütte Notariat Weissach im Tal
Amstetten Notariat Ulm
Argenbühl Notariat Wangen im Allgäu
Aspach Notariat Backnang
Assamstadt Notariat Bad Mergentheim
Asselfingen Notariat Langenau
Attenweiler Notariat Biberach an der Riß
Au Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Bad Bellingen Notariat Müllheim
Bad Ditzenbach Notariat Wiesensteig
Bad Rippoldsau-Schapbach Notariat Freudenstadt
Bad Überkingen Notariat Geislingen an der Steige
Baienfurt Notariat Weingarten
Baindt Notariat Weingarten
Balgheim Notariat Spaichingen
Ballendorf Notariat Langenau
Baltmannsweiler Notariat Aichwald
Balzheim Notariat Illerkirchberg
Bärenthal Notariat Mühlheim an der Donau
Bartholomä Notariat Heubach
Beimerstetten Notariat Ulm
Benningen am Neckar Notariat Marbach am Neckar
Berg Notariat Ravensburg
Bergatreute Notariat Bad Waldsee
Berghülen Notariat Blaubeuren
Berglen Notariat Winnenden
Bernstadt Notariat Langenau
Beuren Notariat Neuffen
Biederbach Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Birenbach Notariat Göppingen
Bissingen an der Teck Notariat Kirchheim unter Teck
Bitz Notariat Albstadt-Ebingen
Böbingen an der Rems Notariat Heubach
Bodman-Ludwigshafen Notariat Stockach
Bodnegg Notariat Ravensburg
Böhmenkirch Notariat Geislingen an der Steige
Boms Notariat Altshausen
Bondorf Notariat Herrenberg
Bönnigheim Notariat Kirchheim am Neckar
Börslingen Notariat Langenau
Böttingen Notariat Spaichingen
Bösingen Notariat Dunningen
Braunsbach Notariat Schwäbisch Hall
Breitingen Notariat Langenau
Bubsheim Notariat Wehingen
Buchheim Notariat Mühlheim an der Donau
Bühlertann Notariat Gaildorf
Bühlerzell Notariat Gaildorf
Burgstetten Notariat Backnang
Dautmergen Notariat Schömberg (Zollernalbkreis)
Deckenpfronn Notariat Nufringen
Deggenhausertal Amtsgericht - Grundbuchamt - Villingen-Schwenningen
Deggingen Notariat Wiesensteig
Deilingen Notariat Wehingen
Deißlingen Notariat Rottweil
Deizisau Notariat Altbach
Denkingen Notariat Spaichingen

Bezirk des Notariats / Amtsgerichts - Grundbuchamt -
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Dettingen unter Teck Notariat Kirchheim unter Teck
Dormettingen Notariat Schömberg (Zollernalbkreis)
Dornstadt Notariat Ulm
Dotternhausen Notariat Schömberg (Zollernalbkreis)
Dürbheim Notariat Spaichingen
Durlangen Notariat Schwäbisch Gmünd
Dürnau (Kreis Biberach) Notariat Bad Buchau
Dürnau (Kreis Göppingen) Notariat Boll
Durmersheim Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Dußlingen Notariat Tübingen-Derendingen
Eberhardzell Notariat Biberach an der Riß
Eberstadt Notariat Weinsberg
Ebringen Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Efringen-Kirchen Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Egesheim Notariat Wehingen
Eichstegen Notariat Altshausen
Eichstetten am Kaiserstuhl Notariat Freiburg im Breisgau
Ellenberg Notariat Ellwangen (Jagst)
Ellhofen Notariat Obersulm
Emerkingen Notariat Munderkingen
Emmendingen Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Emmingen-Liptingen Notariat Tuttlingen
Enzklösterle Notariat Bad Wildbad
Epfenbach Notariat Neckarbischofsheim
Epfendorf Notariat Oberndorf am Neckar
Erdmannhausen Notariat Marbach am Neckar
Eriskirch Notariat Kressbronn
Erkenbrechtsweiler Notariat Owen
Erlenbach Notariat Neckarsulm
Erlenmoos Notariat Ochsenhausen
Erligheim Notariat Besigheim
Erolzheim Notariat Ochsenhausen
Ertingen Notariat Riedlingen
Eschach Notariat Gschwend
Eschbronn Notariat Dunningen
Eschelbronn Notariat Sinsheim
Eschenbach Notariat Boll
Essingen Notariat Aalen
Eutingen im Gäu Notariat Horb am Neckar
Fichtenberg Notariat Gaildorf
Flein Notariat Heilbronn
Fluorn-Winzeln Notariat Oberndorf am Neckar
Forchtenberg Notariat Ingelfingen
Frankenhardt Notariat Crailsheim
Freiburg im Breisgau
Ortsverwaltung Hochdorf 

Notariat Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau
Ortsverwaltung Lehen

Notariat Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau
Ortsverwaltung Opfingen

Notariat Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau
Ortsverwaltung Tiengen

Notariat Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau
Ortsverwaltung Waltershofen

Notariat Freiburg im Breisgau

Freudental Notariat Besigheim
Frickenhausen Notariat Nürtingen
Fridingen an der Donau Notariat Mühlheim an der Donau
Frittlingen Notariat Spaichingen
Fronreute Notariat Wilhelmsdorf
Gaggenau Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Gammelshausen Notariat Boll
Gärtringen Notariat Nufringen
Gäufelden Notariat Herrenberg
Gechingen Notariat Calw
Geislingen Notariat Balingen
Gemmingen Notariat Eppingen
Gemmrigheim Notariat Besigheim
Gerabronn Notariat Langenburg
Gingen an der Fils Notariat Geislingen an der Steige
Glatten Notariat Dornstetten
Glottertal Notariat Freiburg im Breisgau
Gomadingen Notariat Münsingen
Gosheim Notariat Wehingen
Gottenheim Notariat Freiburg im Breisgau
Grafenau Notariat Sindelfingen
Grafenberg Notariat Metzingen
Griesingen Notariat Ehingen (Donau)
Großbettlingen Notariat Nürtingen
Gruibingen Notariat Wiesensteig
Grünkraut Notariat Ravensburg
Grundsheim Notariat Munderkingen
Gunningen Notariat Trossingen
Gutenzell-Hürbel Notariat Ochsenhausen
Hardthausen am Kocher Notariat Neuenstadt am Kocher
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Haslach im Kinzigtal Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Hattenhofen Notariat Boll
Hausen am Tann Notariat Schömberg (Zollernalbkreis)
Hausen ob Verena Notariat Spaichingen
Heiligkreuzsteinach Notariat Heidelberg
Heimsheim Notariat Mühlacker
Heiningen Notariat Boll
Herbertingen Notariat Bad Saulgau
Herdwangen-Schönach Notariat Pfullendorf
Hermaringen Notariat Giengen an der Brenz
Hessigheim Notariat Besigheim
Hildrizhausen Notariat Nufringen
Hinterzarten Notariat Titisee-Neustadt
Hirrlingen Notariat Rottenburg am Neckar
Hochdorf Notariat Reichenbach an der Fils
Hochdorf (Landkreis Biberach) Notariat Biberach an der Riß
Höfen an der Enz Notariat Schömberg (Kreis Calw)
Hofstetten Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Hohentengen Notariat Mengen
Hohenstadt Notariat Wiesensteig
Holzkirch Notariat Langenau
Horben Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Horgenzell Notariat Wilhelmsdorf
Hoßkirch Notariat Altshausen
Hüttisheim Notariat Illerkirchberg
Igersheim Notariat Bad Mergentheim
Iggingen Notariat Schwäbisch Gmünd
Ihringen Notariat Breisach am Rhein
Illmensee Notariat Pfullendorf
Ilsfeld Notariat Beilstein
Ilvesheim Notariat Heidelberg
Immenstaad am Bodensee Notariat Friedrichshafen
Ingersheim Notariat Besigheim
Ingoldingen Notariat Bad Schussenried
Irndorf Notariat Mühlheim an der Donau
Ittlingen Notariat Eppingen
Jagsthausen Notariat Möckmühl
Jettingen Notariat Herrenberg
Kaisersbach Notariat Welzheim
Kappel-Grafenhausen Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Karlsruhe-Neureut Notariat Karlsruhe
Kirchardt Notariat Bad Rappenau
Kirchberg an der Iller Notariat Ochsenhausen
Kirchberg an der Murr Notariat Backnang
Kirchdorf an der Iller Notariat Tannheim
Kirchheim am Ries Notariat Bopfingen
Kißlegg Notariat Wangen im Allgäu
Kohlberg Notariat Neuffen
Kolbingen Notariat Mühlheim an der Donau
Königsbronn Notariat Heidenheim an der Brenz
Königsheim Notariat Wehingen
Korb Notariat Waiblingen
Krautheim Notariat Dörzbach
Kreßberg Notariat Fichtenau
Kuchen Notariat Geislingen an der Steige
Kürnbach Notariat Bretten
Kuppenheim Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Langenargen Notariat Kressbronn am Bodensee
Langenbrettach Notariat Neuenstadt am Kocher
Langenenslingen Notariat Riedlingen
Lautenbach Notariat Oberkirch
Lauterach Notariat Munderkingen
Lauterbach Notariat Schramberg
Lehrensteinsfeld Notariat Obersulm
Leibertingen Notariat Meßkirch
Leimen Notariat Heidelberg
Leingarten Notariat Heilbronn
Leinzell Notariat Schwäbisch Gmünd
Leutenbach Notariat Winnenden
Lichtenwald Notariat Reichenbach an der Fils
Lobbach Notariat Sinsheim
Löchgau Notariat Besigheim
Lonsee Notariat Ulm
Loßburg Notariat Freudenstadt
Mahlberg Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Mahlstetten Notariat Spaichingen
Mainhardt Notariat Schwäbisch Hall
Malsburg-Marzell Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Maselheim Notariat Ochsenhausen
Massenbachhausen Notariat Schwaigern
Mauer Notariat Sinsheim
Meckesheim Notariat Sinsheim
Mehrstetten Notariat Münsingen
Merdingen Notariat Breisach am Rhein
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Merklingen Notariat Ulm
Merzhausen Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Michelbach an der Bilz Notariat Schwäbisch Hall
Michelfeld Notariat Schwäbisch Hall
Mietingen 
Ortsteil Baltringen

Notariat Laupheim

Mietingen 
Ortsteil Mietingen

Notariat Laupheim

Mittelbiberach Notariat Biberach an der Riß
Mögglingen Notariat Heubach
Mötzingen Notariat Herrenberg
Mudau Notariat Buchen (Odenwald)
Mühlenbach Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Mühlhausen im Täle Notariat Wiesensteig
Muggensturm Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Mulfingen Notariat Dörzbach
Mundelsheim Notariat Besigheim
Mutlangen Notariat Schwäbisch Gmünd
Nattheim Notariat Dischingen
Neckargemünd Notariat Heidelberg
Neckarwestheim Notariat Lauffen am Neckar
Neenstetten Notariat Langenau
Nehren Notariat Gomaringen
Neidenstein Notariat Neckarbischofsheim
Nellingen Notariat Ulm
Nerenstetten Notariat Langenau
Neubulach Notariat Bad Teinach-Zavelstein
Neuhausen ob Eck Notariat Tuttlingen
Neukirch Notariat Tettnang
Neuried Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Neuweiler Notariat Bad Teinach-Zavelstein
Niedernhall Notariat Ingelfingen
Niederstotzingen Notariat Giengen an der Brenz
Nordheim Notariat Lauffen am Neckar
Notzingen Notariat Kirchheim/Teck
Nusplingen Notariat Meßstetten
Oberboihingen Notariat Nürtingen
Oberdischingen Notariat Ehingen (Donau)
Obergröningen Notariat Gschwend
Oberkochen Notariat Aalen
Obermarchtal Notariat Munderkingen
Obernheim Notariat Meßstetten
Oberriexingen Notariat Vaihingen an der Enz
Oberrot Notariat Gaildorf
Obersontheim Notariat Gaildorf
Oberstenfeld Notariat Großbottwar
Obrigheim Notariat Aglasterhausen
Oedheim Notariat Bad Friedrichshall
Offenau Notariat Gundelsheim
Ofterdingen Notariat Bodelshausen
Ohlsbach Notariat Gengenbach
Öllingen Notariat Langenau
Öpfingen Notariat Ehingen (Donau)
Oppenau Notariat Oberkirch
Oppenweiler Notariat Backnang
Ostrach Notariat Bad Saulgau
Ottenbach Notariat Eislingen/Fils
Pfaffenhofen Notariat Güglingen
Pfaffenweiler Notariat Freiburg im Breisgau
Pfronstetten Notariat Hayingen
Rainau Notariat Ellwangen (Jagst)
Rammingen Notariat Langenau
Ratshausen Notariat Schömberg (Zollernalbkreis)
Reichartshausen Notariat Neckarbischofsheim
Reichenbach am Heuberg Notariat Wehingen
Renquishausen Notariat Mühlheim an der Donau
Rheinhausen Notariat Kenzingen
Rheinmünster Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Rielasingen-Worblingen Notariat Singen (Hohentwiel)
Riesbürg Notariat Bopfingen
Rietheim-Weilheim Notariat Wurmlingen
Roigheim Notariat Möckmühl
Rosenberg Notariat Osterburken
Rot am See Notariat Kirchberg an derJagst
Rot an der Rot Notariat Tannheim
Rottenacker Notariat Ehingen (Donau)
Ruppertshofen Notariat Gschwend
Rutesheim Notariat Leonberg
Salach Notariat Eislingen/Fils
Salem Amtsgericht - Grundbuchamt - Villingen-Schwenningen
Sasbach am Kaiserstuhl Notariat Kenzingen
Satteldorf Notariat Crailsheim
Sauldorf Notariat Meßkirch
Schallstadt Notariat Freiburg im Breisgau

52999_GBl_17_2012.indd   652 23.11.12   08:16



Nr. 17	 GBl. vom 28. November 2012� 653

Schechingen Notariat Schwäbisch Gmünd
Scheer Notariat Mengen
Schefflenz Notariat Mosbach
Schlaitdorf Notariat Neckartailfingen
Schlat Notariat Göppingen
Schliengen Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Schlier Notariat Weingarten
Schönaich Notariat Böblingen
Schöntal Notariat Dörzbach
Schopfloch Notariat Dornstetten
Schrozberg Notariat Blaufelden
Schutterwald Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Schwenningen Notariat Stetten am kalten Markt
Seitingen-Oberflacht Notariat Wurmlingen
Sersheim Notariat Vaihingen an der Enz
Setzingen Notariat Langenau
Siegelsbach Notariat Bad Rappenau
Sölden Notariat Freiburg im Breisgau
Spechbach Notariat Sinsheim
Spraitbach Notariat Schwäbisch Gmünd
Staig Notariat Illerkirchberg
Starzach Notariat Rottenburg am Neckar
Steinenbronn Notariat Waldenbuch
Steinhausen an der Rottum Notariat Ochsenhausen
Steinheim am Albuch Notariat Heidenheim an der Brenz
Sternenfels Notariat Maulbronn
Stimpfach Notariat Crailsheim
Stödtlen Notariat Ellwangen (Jagst)
Straßberg Notariat Albstadt-Ebingen
Sulzbach-Laufen Notariat Gaildorf
Täferrot Notariat Schwäbisch Gmünd
Talheim (Kreis Heilbronn) Notariat Heilbronn
Talheim (Kreis Tuttlingen) Notariat Trossingen
Tauberbischofsheim Amtsgericht - Grundbuchamt - Tauberbischofsheim
Teningen Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Tiefenbach Notariat Bad Buchau
Tuningen Amtsgericht - Grundbuchamt - Villingen-Schwenningen
Überlingen Amtsgericht - Grundbuchamt - Villingen-Schwenningen
Umkirch Notariat Freiburg im Breisgau
Ummendorf Notariat Biberach an der Riß
Untereisesheim Notariat Bad Wimpfen
Untergruppenbach Notariat Heilbronn
Untermarchtal Notariat Munderkingen
Untermünkheim Notariat Schwäbisch Hall
Unterreichenbach Notariat Bad Liebenzell
Urbach Notariat Plüderhausen
Vellberg Notariat Ilshofen
Villingen-Schwenningen Amtsgericht - Grundbuchamt - Villingen-Schwenningen
Villingendorf Notariat Dunningen
Vogt Notariat Weingarten
Vöhringen Notariat Sulz am Neckar
Wäschenbeuren Notariat Göppingen
Waibstadt Notariat Neckarbischofsheim
Waldburg Notariat Weingarten
Waldenburg Notariat Kupferzell
Waldkirch Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Waldstetten 
Ortsteil Waldstetten

Notariat Schwäbisch Gmünd

Waldstetten
Ortsteil Wißgoldingen

Notariat Schwäbisch Gmünd

Walheim Notariat Besigheim
Wallhausen Notariat Kirchberg an der Jagst
Wangen Notariat Göppingen
Weidenstetten Notariat Langenau
Weilen unter den Rinnen Notariat Schömberg (Zollernalbkreis)
Weißbach Notariat Ingelfingen
Wellendingen Notariat Rottweil
Westerheim Notariat Laichingen
Westerstetten Notariat Ulm
Westhausen Notariat Lauchheim
Widdern Notariat Möckmühl
Wiesenbach Notariat Heidelberg
Wilhelmsfeld Notariat Heidelberg
Wittnau Amtsgericht - Grundbuchamt - Emmendingen
Wolfach Amtsgericht - Grundbuchamt - Achern
Wolfegg Notariat Weingarten
Wolfschlugen Notariat Nürtingen
Wolpertshausen Notariat Ilshofen
Wolpertswende Notariat Weingarten
Wörnersberg Notariat Pfalzgrafenweiler
Wört Notariat Ellwangen (Jagst)
Wüstenrot Notariat Löwenstein
Wyhl am Kaiserstuhl Notariat Kenzingen
Zaberfeld Notariat Güglingen
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Zell unter Aichelberg Notariat Boll
Zimmern unter der Burg Notariat Schömberg
Zuzenhausen Notariat Sinsheim (Zollernalbkreis)
Zweiflingen Notariat Öhringen
Zwiefalten Notariat Hayingen

52999_GBl_17_2012.indd   654 23.11.12   08:16



Nr. 17	 GBl. vom 28. November 2012� 655

52999_GBl_17_2012.indd   655 23.11.12   08:16



656	 GBl. vom 28. November 2012� Nr. 17

HERAUSGEBER
Staatsministerium Baden-Württemberg,
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart. 

SCHRIFTLEITUNG
Staatsministerium, Amtsrat Alfred Horn
Fernruf (07 11) 21 53-302.

VERTRIEB
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart.

DRUCKEREI
Offizin Scheufele in Stuttgart.

BEZUGSBEDINGUNGEN
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 60 Euro. Mehrwertsteuer 
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden.

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stutt-
gart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Fernruf (0711) 6 66 01-43, 
Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe beträgt  
10,80 Euro (einschließlich Porto und Versandkosten). Mehrwertsteuer wird 
nicht erhoben.

Einband- 
decken 2012

Versandstelle 
des Gesetzblattes für 
Baden-Württemberg

Postfach 10 43 63 
70038 Stuttgart 
Telefax 07 11/6 66 01-34

	� Der Verkaufspreis für eine Einbanddecke beträgt 12 EUR einschließlich Porto und 
Verpackung.

	 Ausführung: Ganzleinen mit Goldfolienprägung wie in den Vorjahren.

	� Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung bei telefonischer oder schriftlicher Bestellung 
an die Versandstelle des Gesetzblattes für Baden-Württemberg.

	 Die Auslieferung der Einbanddecken erfolgt voraussichtlich im März 2013.

	� Das Sachregister nebst zeitlicher Übersicht zum Jahrgang 2012 wird den Beziehern im 
März 2013 kostenlos zugesandt.

52999_GBl_17_2012.indd   656 23.11.12   08:16


